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I. Zweck und Anwendungsbereich der Richtlinien �ber das
�ffentliche Auftragswesen

1. ZWECK

Es war nicht damit zu rechnen, da§ allein die von den Mitgliedstaaten im EG-Vertrag
eingegangene Verpflichtung, die Beschr�nkungen f�r ausl�ndische Waren, Dienstleistungen
und Unternehmen aufzuheben, zu einem Binnenmarkt f�r �ffentliche Beschaffungs- und
Bauauftr�ge f�hren w�rde, sondern es stand eher zu erwarten, da§ die Entstehung dieses
Binnenmarktes durch unterschiedliche einzelstaatliche Bestimmungen behindert w�rde. Es
bedurfte daher gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften, um zu gew�hrleisten, da§
Unternehmen aus allen Mitgliedstaaten gleichberechtigt Zugang zu �ffentlichen Auftr�gen
haben und da§ die Vergabeverfahren transparenter werden, damit die Einhaltung der im
EG-Vertrag niedergelegten Grunds�tze �berwacht und durchgesetzt werden kann.

Um dem Verbot von Einfuhrbeschr�nkungen aufgrund diskriminierender
Beschaffungsvefahren der �ffentlichen Hand Wirkung zu verleihen und in- und
ausl�ndischen Firmen den Zugang zu �ffentlichen Auftr�gen im Wege des Wettbewerbs
zu erleichtern, erlie§ der Rat Richtlinien zur Koordinierung der Vergabeverfahren in allen
vom EG-Vertrag erfa§ten Bereichen des �ffentlichen Beschaffungswesens.

Die Richtlinien �ber das �ffentliche Auftragswesen beruhen auf drei Grunds�tzen:

Ð Gemeinschaftsweite Ausschreibung von Auftr�gen, damit Firmen aus allen
Mitgliedstaaten Angebote einreichen k�nnen.

Ð Verbot von technischen Spezifikationen, die geeignet sind, ausl�ndische Bieter zu
diskriminieren.

Ð Anwendung objektiver Kriterien sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der
Vergabe.

 Letzterem wird durch folgende Anforderungen Rechnung getragen:

Ð Auftr�ge sind nach Wahl des Auftraggebers im offenen Verfahren (d.h. offen f�r alle
Interessenten) oder im nichtoffenen Verfahren (d.h. nur f�r ausgew�hlte Bewerber)
auszuschreiben. Das Verhandlungsverfahren darf nur unter bestimmten, ausdr�cklich
festgelegten au§ergew�hnlichen Umst�nden angewandt werden.

Ð Interessenten d�rfen nur anhand bestimmter, ausdr�cklich festgelegter qualitativer
Kriterien von der Teilnahme (an nichtoffenen und Verhandlungsverfahren) bzw. von
der Auswahl (bei offenen, nichtoffenen und Verhandlungsverfahren) ausgeschlossen
werden.

Ð Auftr�ge d�rfen nur anhand wirtschaftlicher oder technischer Kriterien vergeben
werden, d.h. der Zuschlag ist entweder dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder
dem wirtschaftlich g�nstigsten Angebot zu erteilen.



 Die ersten Richtlinien zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe �ffentlicher
Bauauftr�ge (Richtlinie 71/305/EWG1) und Lieferauftr�ge (Richtlinien 77/62/EWG2 und
80/767/EWG3) f�hrten nicht im erhofften Ausma§ zu einer �ffnung der M�rkte, da sie
keine ausreichenden Garantien vermittelten und gewisse L�cken aufwiesen. Die
Anwendung dieser Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene war von dem f�r das
�ffentliche Beschaffungswesen typischen althergebrachten Protektionismus gepr�gt.

 Um den M�ngeln der urspr�nglichen Regelungen abzuhelfen, wurden neue Richtlinien
erlassen: Richtlinie 88/295/EWG des Rates4 vom 22. M�rz 1988 zur �nderung der
Richtlinien 77/62/EWG und 80/767/EWG sowie Richtlinie 89/440/EWG des Rates5 vom
18. Juli 1989 zur �nderung der Richtlinie 71/305/EWG.

 Die wichtigsten Neuerungen betrafen folgende Aspekte:

Ð Anwendungsbereich der Richtlinien �ber das �ffentliche Auftragswesen;

Ð Informationspflicht und Wettbewerbsbedingungen;

Ð Transparenz der Vergabeverfahren;

Ð technische Spezifikationen.

Dar�ber hinaus mu§ten die Unterschiede zwischen der Òfr�henÓ Richtlinie �ber
Bauarbeiten (71/305/EWG) und der Òsp�tenÓ Lieferrichtlinie (77/62/EWG) beseitigt
werden, was bei ersterer mehr und tiefgreifendere �nderungen erforderlich machte als an
letzterer.

In der Folge erwies sich eine Koordinierung der zahlreichen Bestimmungen in zwei
kodifizierten Fassungen als notwendig, um den B�rgern eindeutige und transparente
Regelungen an die Hand zu geben, in denen leichter zu erkennen ist, welche Rechte den
B�rgern zustehen.

Die Richtlinien �ber Bauauftr�ge wurden in der Richtlinie 93/37/EWG des Rates6 vom
14.ÊJuni 1993 (ÒBaurichtlinieÓ) kodifiziert, die Kodifizierung der Richtlinien �ber
Lieferauftr�ge erfolgte in der Richtlinie 93/36/EWG des Rates7 vom 14. Juni 1993
(ÒLieferrichtlinieÓ), wobei letztere im Wortlaut an die Baurichtlinie angepa§t wurde.

Bereits ein Jahr zuvor, am 18. Juni 1992, hatte der Rat die Richtinie 92/50/EWG8 �ber die
Vergabe �ffentlicher Dienstleistungsauftr�ge (ÒDienstleistungsrichtlinieÓ) erlassen, so da§
die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften �ber das �ffentliche Auftragswesen nunmehr
vollst�ndig waren. Die Dienstleistungsrichtlinie ist wie die Bau- und die Lieferrichtlinie
aufgebaut, sie umfa§t zus�tzlich jedoch Bestimmungen �ber Wettbewerbe.

                                                

 1 Abl. L 185 vom 16.8.1971, S. 5.
 2 Abl. L 13 vom 15.1.1977, S. 1.
 3 Abl. L 215 vom 18.8.1980, S. 1 (Umsetzung der Pflichten der Gemeinschaft aus dem GATT-

�bereinkommen �ber das �ffentliche Beschaffungswesen von 1979).
 4 Abl. L 127 vom 20.5.1988, S. 1.
 5 Abl. L 210 vom 21.7.1989, S. 1.
6 Abl. L 199 vom 9.8.1993, S. 54.
7 Abl  L 199 vom 9 8 1993  S  1



Anhang I dieses Leitfadens enth�lt eine tabellarische Darstellung zum Vergleich der
Bestimmungen der Liefer-, der Bau- und der Diensleistungsrichtlinie.

Es sei darauf hingewiesen, da§ �ffentliche Auftr�ge in den Bereichen Wasser- und
Energieversorgung, Verkehr und Telekommunikation, die der Richtlinie 93/38/EWG9

unterliegen, in diesem Leitfaden nicht ber�cksichtigt sind.

2. RECHTSWIRKSAMKEIT VON RICHTLINIEN

Laut Artikel 189 EG-Vertrag sind Richtlinien f�r jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet
sind, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, die Wahl der Form und der Mittel
bleibt jedoch den einzelstaatlichen Stellen �berlassen.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Richtlinienbestimmungen in innerstaatliches
Recht umzusetzen. Da es sich bei der Baurichtlinie um eine konsolidierte Fassung fr�herer
Richtlinien handelt, wurde von der Gemeinschaft keine Frist f�r die Umsetzung festgelegt,
sondern sie war mit sofortiger Wirkung g�ltig.

Was Dienstleistungen und Lieferungen anbelangt, so mu§ten die Mitgliedstaaten ihre
einschl�gigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis 1. Juli 1993 an die
Dienstleistungsrichtlinie und bis 14. Juni 1994 an die Lieferrichtlinie anpassen.

Um rechtswirksam zu sein, bed�rfen Richtlinien nicht unbedingt der Umsetzung durch die
Mitgliedstaaten.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Frage der unmittelbaren Wirksamkeit von
Richtlinien k�nnen sich Privatpersonen nach Verstreichen der Frist f�r die Umsetzung
einer Richtlinie in innerstaatliches Recht vor den einzelstaatlichen Gerichten auf
Bestimmungen berufen, die die Rechtsbeziehungen zwischen dem Mitgliedstaat, an den
die Richtlinie gerichtet ist, und Privatpersonen unmittelbar angehen, wobei der betreffende
Mitgliedstaat die Geltendmachung dieser Bestimmungen nicht mit der Begr�ndung
ablehnen kann, die Umsetzung der Richtlinie in innerstaatliches Recht sei noch nicht
abgeschlossen oder dieses enthalte noch der Richtlinie widersprechende Bestimmungen.

Um festzustellen, ob einer Bestimmung eine derartige unmittelbare Wirkung zukommt,
mu§ dem Gerichtshof zufolge in jedem Einzelfall Art, Hintergrund und Wortlaut der
fraglichen Bestimmung ber�cksichtigt werden. Der Gerichtshof hatte bereits Gelegenheit
zu erkl�ren, da§ die Teilnahme- und Ver�ffentlichungsvorschriften der Richtlinien �ber
das �ffentliche Auftragswesen unmittelbar wirksam sind.

Demnach sind Vorschriften im allgemeinen dann unmittelbar wirksam, wenn sie dem
Mitgliedstaat klar, eindeutig und vorbehaltslos eine bestimmte Pflicht auferlegen und ihm
dabei keinen Ermessensspielraum lassen.
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ÒWenn die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes einzuhaltenden Voraussetzungen
daf�r erf�llt sind, da§ die einzelnen sich vor den nationalen Gerichten auf die
Bestimmungen einer Richtlinie berufen k�nnen, sind folglich alle Tr�ger der Verwaltung
einschlie§lich der Gemeinden und der sonstigen Gebietsk�rperschaften verpflichtet, diese
Bestimmungen anzuwenden.Ó10 Nach Auffassung des Gerichtshofs w�re es also
widerspr�chlich, einerseits zwar festzulegen, da§ die einzelnen sich vor den
einzelstaatlichen Gerichten auf die Bestimmungen einer Richtlinie berufen k�nnen, um das
Verhalten der Verwaltung beanstanden zu lassen, andererseits aber auch die Auffassung
zu vertreten, da§ die Verwaltung nicht verpflichtet sei, die Bestimmungen der Richtlinie
dadurch einzuhalten, da§ sie die Vorschriften des nationalen Rechts, die damit nicht in
Einklang stehen, unangewendet l�§t.

                                                



II. �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge -
ÒDienstleistungsrichtlinieÓ 92/50/EWG

1. WAS SIND Ò�FFENTLICHE DIENSTLEISTUNGSAUFTR�GEÓ?

1.1 Definition11

Bei einem �ffentlichen Dienstleistungsauftrag handelt es sich im allgemeinen um einen
schriftlichen Vertrag zwischen einem Dienstleistungserbringer im Sinne von Absatz 1.2
und einem �ffentlichen Auftraggeber im Sinne von Absatz 1.3 �ber die Erbringung von
Dienstleistungen gegen Entgelt. Was Dienstleistungen sind, wird in der
Dienstleistungsrichtlinie nicht definiert. Artikel 60 EG-Vertrag nennt als Beispiele jedoch
gewerbliche, kaufm�nnische, handwerkliche und freiberufliche T�tigkeiten. Dar�ber hinaus
gelten im Sinne des EG-Vertrags solche Leistungen als Dienstleistungen, die in der Regel
gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften �ber den freien Waren-
und Kapitalverkehr und �ber die Freiz�gigkeit der Personen unterliegen. Die Definition
von ÒDienstleistungenÓ im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ist sehr umfassend, denn sie
erfa§t alle T�tigkeiten, die in der folgenden Aufz�hlung nicht genannt sind:

Ð �ffentliche Lieferauftr�ge im Sinne der Lieferrichtlinie;
Ð �ffentliche Bauauftr�ge im Sinne der Baurichtlinie;
Ð Auftr�ge im Zusammenhang mit T�tigkeiten, die von der Richtlinie 93/38/EWG erfa§t

werden (vgl. 1.1.1);
Ð bestimmte T�tigkeiten, die aufgrund ihrer Merkmale ausgenommen sind (vgl. 1.1.2).

Dar�ber hinaus sind bestimmte Auftr�ge, die zwar den Kriterien f�r �ffentliche
Dienstleistungsauftr�ge entsprechen, aus Gr�nden der �ffentlichen Sicherheit und
Ordnung vom Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen (vgl.
Absatz 2.3).

F�r die Zwecke der Dienstleistungsrichtlinie ist es unerheblich, ob die erbrachten
Dienstleistungen dem �ffentlichen Auftraggeber oder einem Dritten zugute kommen, der
im Namen des Auftraggebers handelt.

Der urspr�ngliche Vorschlag der Kommission12 enthielt analog zu den in der Baurichtlinie
enthaltenen Bestimmungen �ber �ffentliche Baukonzessionen Bestimmungen �ber
Dienstleistungskonzessionen. Der Rat beschlo§ jedoch, diese Art von Auftr�gen wegen
der h�chst unterschiedlichen Praktiken der Mitgliedstaaten bei �ffentlichen
Dienstleistungskonzessionen in der Dienstleistungsrichtlinie nicht zu erfassen. D.h. die
Richtlinie gilt nicht f�r Vertr�ge, mit denen eine �ffentliche Einrichtung die Erbringung
einer ihrer Zust�ndigkeit unterliegenden Dienstleistung einem Unternehmen ihrer Wahl
�bertr�gt und diesem im Gegenzug das Recht einr�umt, die betreffende Dienstleistung
wirtschaftlich zu nutzen bzw. gegen Entgelt zu erbringen. Nichtsdestoweniger unterliegt
nat�rlich auch die Vergabe derartiger Auftr�ge den Regeln des EG-Vertrags �ber die
Dienstleistungsfreiheit und den allgemeinen Grunds�tzen des Gemeinschaftsrechts wie
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, Transparenz und gegenseitige Anerkennung.

                                                

11 Artikel 1 Buchstabe a der Dienstleistungsrichtlinie



1.1.1 Auftr�ge in den Bereichen Wasser- und Energieversorgung, Verkehr und
Telekommunikation

Auftr�ge im Sinne der Artikel 2, 7, 8 und 9 der Richtlinie 93/38/EWG13 und Auftr�ge, die
die Bedingungen von Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie erf�llen, gelten nicht als
�ffentlicher Dienstleistungsauftrag im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie14. �bt ein
�ffentlicher Auftraggeber auch T�tigkeiten aus, die ihm den Status eines
Versorgungsunternehmens oder eines Auftraggebers im Sinne der Richtlinie 93/38/EWG
verleihen, sind alle �ffentlichen Dienstleistungsauftr�ge im Zusammenhang mit seiner
T�tigkeit als Versorgungsunternehmen vom Anwendungsbereich der Dienstleistungs-
richtlinie ausgenommen, auch dann, wenn die Richtlinie 93/38/EWG aufgrund Artikel 7, 8
oder 9 nicht gilt. Die Richtlinie 93/38/EWG wird in einem gesonderten Leitfaden
eingehend erl�utert.

Die Dienstleistungsrichtlinie gilt also nicht f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge in
folgenden Bereichen:

a) Bereitstellung oder Betreiben fester Netze zur Versorgung der �ffentlichkeit im
Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder der Verteilung von
i) Trinkwasser,
ii) Strom,
iii) Gas oder W�rme
oder die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser, Strom, Gas oder W�rme;

b) Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der
i) Suche oder F�rderung von Erd�l, Gas, Kohle oder anderen 

Festbrennstoffen oder
ii) Bereitstellung von Flugh�fen, H�fen oder anderen 

Verkehrsendeinrichtungen f�r Bef�rderungsunternehmen im Luft-, See- 
oder Binnenschiffsverkehr;

c) Betrieb von Verkehrsnetzen f�r die �ffentlichkeit (Eisenbahn, automatische
Systeme, Stra§enbahn, Trolleybus, Bus oder Seilbahn)

d) Bereitstellung oder Betreiben von �ffentlichen Telekommunikationsnetzen oder
Angebot von einem oder mehreren �ffentlichen Telekommunikationsdiensten.

�bt ein �ffentlicher Auftraggeber T�tigkeiten im Sinne von Buchstabe a Unterabsatz i
aus, sind auch Auftr�ge von der Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen,
die

- mit Wasserbauvorhaben sowie Vorhaben auf dem Gebiet der Be- und Entw�sserung
im Zusammenhang stehen, sofern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte
Wassermenge mehr als 20 % der mit den betreffenden Vorhaben zur Verf�gung
gestellten Gesamtwassermenge ausmacht, oder wenn sie

                                                

13 Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
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- mit der Ableitung und Kl�rung von Abw�ssern in Zusammenhang stehen.

1.1.2 Andere von der Definition f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge ausgenommene
Dienstleistungen

Auch Vertr�ge �ber folgende Aktivit�ten gelten nicht als Dienstleistungsauftr�ge im Sinne
der Dienstleistungsrichtlinie15:

Ð Erwerb und Miete von Grundst�cken, vorhandenen Geb�uden und anderem
unbeweglichen Verm�gen sowie Rechte an diesen; Vertr�ge �ber
Finanzdienstleistungen, die in jedweder Form gleichzeitig, vor oder nach dem Kauf-
oder Mietvertrag abgeschlossen werden, fallen jedoch unter die Richtlinie;

Ð Kauf, Entwicklung, Produktion und Koproduktion von Programmen durch Rundfunk-
und Fernsehanstalten sowie Ausstrahlung von Sendungen;

Ð Fernsprechdienstleistungen, Telexdienste, Funktelephondienste, Funkrufdienste und
Satellitenkommunikation;

Ð Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen;

Ð Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder
�bertragung von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sowie
Dienstleistungen der Zentralbanken;

Ð Arbeitsvertr�ge;

Ð Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als derjenigen, deren
Ergebnisse ausschlie§lich Eigentum des �ffentlichen Auftraggebers f�r seinen Gebrauch
bei der Aus�bung seiner T�tigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollst�ndig durch den
�ffentlichen Auftraggeber verg�tet wird.

1.1.3 Der Dienstleistungsrichtlinie vollst�ndig unterliegende Dienstleistungen - Anhang
IA

In Anhang IA der Dienstleistungsrichtlinie sind 16 Kategorien von Dienstleistungen
aufgef�hrt, die s�mtlichen Bestimmungen der Richtlinie unterliegen16. Diese
Dienstleistungen gelten unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung des
grenz�berschreitenden Dienstleistungsverkehrs als vorrangig.

In der Dienstleistungsrichtlinie ist jeweils die CPC-Referenz-Nr. dieser Dienstleistungen
angegeben. In nachstehender Tabelle 1 sind hingegen die in der Gemeinschaft
gebr�uchlichen CPA-Nummern (gem�§ der G�terklassifikation in Verbindung mit den
Wirtschaftszweigen - Classification of Products by Activity17) angegeben. Anhang II

                                                

15 Artikel 1 Buchstabe a Unterabs�tze iii bis ix der Dienstleistungsrichtlinie.
16 Artikel 8 der Dienstleistungsrichtlinie.
17 Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des Rates vom 29. Oktober 1993 betreffend die statistische
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dieses Leitfadens enth�lt eine Aufschl�sselung dieser Kategorien samt zugeh�rigen CPC-
Nummern.

Tabelle 1
Dienstleistungen des Anhangs IA

Kategorie
N°

Bezeichnung CPA-Nr.

  1. Instandhaltung und Reparatur 17.40.90, 17.52.90, 28.21.90, 28.22.90, 28.30.91,
28.30.92, 29.11.91, 29.11.92, 29.12.91, 29.12.92,
29.13.90, 29.21.91, 29.22.91, 29.21.92, 29.22.92,
29.23.91, 29.23.92, 29.24.91, 29.24.92, 29.32.91,
29.32.92, 29.40.91, 29.40.92, 29.51.91, 29.51.92,
29.52.91, 29.52.92, 29.53.91, 29.53.92, 29.54.91,
29.54.92, 29.55.91, 29.55.92, 29.56.91, 29.56.92,
29.60.91, 29.60.92, 30.01.90, 30.02.90, 31.10.91,
31.10.92, 31.20.91, 31.20.92, 31.62.91, 31.62.92,
32.20.91, 32.20.92, 32.30.91, 32.30.92, 33.10.91,
33.10.92, 33.20.91, 33.20.92, 33.40.90, 33.50.91,
33.50.92, 35.11.91, 35.11.92, 35.11.93, 35.12.90,
35.20.91, 35.20.92, 35.30.91, 35.30.92, 36.30.90,
50.2, 50.40.40, 52.7

  2. Landverkehr
(1)

, einschließl. Geldtransport und Kurierdienste, ohne
Postverkehr

60.21.2, 60.21.3, 60.21.4, 60.22, 60.23, 60.24.1,
60.24.22, 60.24.3, 64.12, 74.60.14

  3. Fracht- und Personenbeförderung im Luftverkehr, ohne Postverkehr 62.10.10, 62.10.22, 62.10.23, 62.20.10,
62.20.20(part), 62.20.30, 62.30.10

  4. Postbeförderung im Landverkehr
(1)

 sowie Luftpostbeförderung 60.24.21, 62.10.21, 62.20.20(part)

  5. Fernmeldewesen
(2) 64.20.1, 64.20.2

  6. Finanzdienstleistungen
(a) Versicherungsleistungen

(b) Bankenleistungen und Wertpapiergeschäfte
(3)

66, 67.2

65, 67.1

  7. Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten 72.10.10, 72.20.2, 72.20.3, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6

  8. Forschung und Entwicklung
(4) 73

  9. Buchführung und Rechnungsprüfung 74.12.1, 74.12.2

 10. Markt- und Meinungsforschung 74.13

 11. Unternehmensberatung und verbundene Tätigkeiten
(5) 74.14, 74.15

 12.

Architektur, technische Beratung und Planung; integrierte technische
Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige
wissenschaftliche und technische Beratung; technische Versuche und
Analysen

74.20.2, 74.20.3, 74.20.4, 74.20.5, 74.20.6,
74.20.7, 74.3

 13. Werbung 74.4

 14. Gebäudereinigung und Hausverwaltung 70.3, 74.7

 15. Verlegen und Drucken gegen Vergütung oder auf vertraglicher
Grundlage

22.21, 22.22.3, 22.23, 22.24.1, 22.25, 22.3

 16. Abfall- und Abwasserbeseitigung; sanitäre und ähnliche
Dienstleistungen

90

(1) Ohne  Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.
(2) Ohne Fernsprechdienstleistungen, Telex, Funktelephondienst, Funkrufdienst und Satellitenkommunikation.
(3) Ohne Verträge über Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von

Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen der Zentralbanken.
(4) Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum

des öffentlichen Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung
vollständig durch den öffentlichen Auftraggeber vergütet wird.

(5) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen.
1.1.4



Der Dienstleistungsrichtlinie teilweise unterliegende Dienstleistungen - Anhang IB

In Anhang IB der Dienstleistungsrichtlinie sind 11 Kategorien von Dienstleistungen
verzeichnet, die nur den technischen Spezifikationen der Richtlinie unterliegen (vgl.
Abschnitt 5) und bei denen der Kommission eine Bekanntmachung �ber die Ergebnisse
eines Vergabeverfahrens zu �bermitteln ist (vgl. 4.1.3). Bei diesen Kategorien von
Dienstleistungen hielt man es eher f�r erforderlich, den Dienstleistungserbringern das zur
Erkundung des Marktes erforderliche Minimum an Informationen zu vermitteln und eine
Informationsgrundlage zu schaffen, die es erlaubt, in Kenntnis der Sache zu entscheiden,
wie die Verfahrens- und anderen Vorschriften der Dienstleistungsrichtlinie auf alle oder
einige dieser Kategorien angewandt werden k�nnen.

Diese Kategorien sind nachstehend in Tabelle 2 aufgelistet. Wie bereits in Tabelle 1 sind
wieder die CPA-Nummern angegeben, eine Aufschl�sselung samt zugeh�rigen CPC-
Nummern ist in Anhang II dieses Leitfadens enthalten.

Tabelle 2

Dienstleistungen gem�§ Anhang IB

Kategorie Nr. Bezeichnung CPA-Nr.

 17. Gastst�tten und Beherbergungsgewerbe 55

 18. Eisenbahnen 60.1, 60.21.1

 19. Schiffahrt 61

 20. Neben- und Hilfst�tigkeiten des Verkehrs 63

 21. Rechtsberatung 74.11

 22. Arbeits- und Arbeitskr�ftevermittlung 74.5

 23. Auskunfts- und Schutzdienste (ohne Geldtransport) 74.60.11, 74.60.12, 74.60.13,
74.60.15, 74.60.16

 24. Unterrichtswesen und Berufsausbildung 80

 25. Gesundheits-, Veterin�r- und Sozialwesen 85

 26. Erholung, Kultur und Sport 92.11.3, 92.12, 92.13, 92.2,
92.31.2, 92.32.1, 92.33.1, 92.34,
92.4, 92.5, 92.6, 92.7

 27. Sonstige Dienstleistungen

Eine Dienstleistung f�llt nur in Ausnahmef�llen unter die Kategorie ÒSonstige
DienstleistungenÓ, n�mlich dann, wenn sie keiner der Kategorien 1-16 in Anhang IA oder
17-26 in Anhang IB zugeordnet werden kann.

1.2



Dienstleistungserbringer

Als Dienstleistungserbringer gilt jegliche nat�rliche oder juristische Person, die die
Erbringung von Dienstleistungen anbietet. Auch eine �ffentliche Einrichtung kann ein
Dienstleistungserbringer im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie sein18.

1.3 �ffentliche Auftraggeber

F�r die Zwecke der Dienstleistungsrichtlinie gelten folgende Stellen als �ffentliche
Auftraggeber19:

Ð Staat,
Ð Gebietsk�rperschaften,
Ð Einrichtungen des �ffentlichen Rechts gem�§ der Definition unter 1.3.2,
Ð Verb�nde aus einer oder mehreren diese K�rperschaften und Einrichtungen des

�ffentlichen Rechts.

1.3.1 Staat

F�r die Zwecke der Dienstleistungsrichtlinie ist mit ÒStaatÓ die staatliche Verwaltung
gemeint. Wenn jedoch eine Einrichtung ohne eigene Rechtspers�nlichkeit20 zwar nicht zur
staatlichen Verwaltung im herk�mmlichen Sinne z�hlt, aber doch Funktionen aus�bt, f�r
die �blicherweise der Staat zust�ndig ist, ist sie f�r die Zwecke der Richtlinie als dem
Staat zugeh�rig anzusehen.

Diesen Aspekt hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom 20. September 1988 in der
Rechtssache 31/8721 anl�§lich der Frage gekl�rt, ob die Richtlinie 71/305/EWG auf
�ffentliche Bauauftr�ge anzuwenden sei, die von einer �rtlichen Flurbereinigungs-
kommission, einer Einrichtung ohne eigene Rechtspers�nlichkeit, vergeben werden.

Dem Gerichthof zufolge ist hier - und dies gilt auch f�r die Dienstleisungsrichtlinie - der
Begriff ÒStaatÓ im funktionellen Sinne zu verstehen und umfa§t daher auch eine
Einrichtung, die zwar formell kein Bestandteil der staatlichen Verwaltung ist, die jedoch
vom Staat abh�ngig ist und durch die er t�tig wird.

Eine Einrichtung, deren Zusammensetzung und Aufgaben gesetzlich geregelt sind und die
insoweit von der �ffentlichen Hand abh�ngig ist, als diese ihre Mitglieder ernennt, die
Beachtung der sich aus ihren Handlungen ergebenden Verpflichtungen gew�hrleistet und
die von ihre vergebenen �ffentlichen Auftr�ge finanziert, ist daher als dem Staat zugeh�rig
anzusehen, auch wenn sie formell kein Bestandteil desselben ist.22

                                                

18 Artikel 1 Buchstabe c der Dienstleistungsrichtlinie. Zu Bietergemeinschaften vgl. 6.1.3.
19 Artikel 1 Buchstabe b der Dienstleistungsrichtlinie.
20 Verf�gt die Einrichtung �ber eine Rechtspers�nlichkeit, ist sie als Einrichtung des �ffentlichen Rechts

(s.u.) anzusehen.
21 Rechtssache 31/87  Gebroeders Beentjes BV/Niederl�ndischer Staat  Slg  1988  4635



Die Kommission ist der Auffassung, da§ sich die vom Gerichtshof in bezug auf den
Begriff ÒStaatÓ festgelegten Grunds�tze auch auf alle anderen in der
Dienstleistungsrichtlinie definierten �ffentlichen Auftraggeber anwenden lassen, so da§
s�mtliche Einrichtungen erfa§t werden, die durch eine Rechts- oder Verwaltungsakt eines
derartigen �ffentlichen Auftraggebers geschaffen werden.

1.3.2 Einrichtungen des �ffentlichen Rechts23

Als Einrichtung des �ffentlichen Rechts gilt jede Einrichtung,

Ð die zu dem besonderen Zweck gegr�ndet wurde, im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben zu erf�llen, die nicht gewerblicher Art sind, und

Ð die eine eigene Rechtspers�nlichkeit besitzt und

Ð die �berwiegend vom Staat, von Gebietsk�rperschaften oder von anderen
Einrichtungen des �ffentlichen Rechts finanziert wird oder die hinsichtlich ihrer
Leitung der Aufsicht durch letztere unterliegt, oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von
Gebietsk�rperschaften oder von anderen Einrichtungen des �ffentlichen Rehcts ernannt
worden sind.

Die Dienstleistungsrichtlinie gilt somit f�r s�mtliche Einrichtungen des �ffentlichen oder
privaten Rechts, deren T�tigkeit oder betriebliche Entscheidungen in einer oben unter dem
dritten Spiegelstrich genannten Weise von einem �ffentlichen Auftraggeber beeinflu§t
werden (k�nnen) und die gegr�ndet worden sind, um �ffentlichen oder allgemeinen
Interessen zu dienen.

Die einzigen Einrichtungen, die im �ffentlichen oder allgemeinen Interesse gegr�ndet
worden sind und die �brigen Kriterien erf�llen, aber trotzdem nicht als �ffentliche
Auftraggeber im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie gelten, sind diejenigen Einrichtungen,
die eigens zur Befriedigung eines Bedarfs wirtschaftlicher oder gewerblicher Art
geschaffen wurden und diesen Bedarf durch die Lieferung von Waren und Dienst-
leistungen an private oder �ffentliche Wirtschaftsteilnehmer in offenen, vollst�ndig dem
Wettbewerb unterliegenden M�rkten befriedigen. Derartige Einrichtungen sind in einer
Weise t�tig, da§ sie privaten Unternehmen gleichgestellt werden k�nnen.

Hervorzuheben ist, da§ Einrichtungen, die wirtschaftliche oder gewerbliche T�tigkeiten
nach Art eines Privatunternehmens aus�ben, nur dann von der Anwendung der Richtlinie
ausgeschlossen sind, wenn sie eigens zur Aus�bung derartiger T�tigkeiten gegr�ndet
wurden. Das bedeutet umgekehrt, da§ Einrichtungen, die zwar wirtschaftliche oder
gewerbliche T�tigkeiten aus�ben, eigentlich aber f�r im �ffentlichen oder allgemeinen
Interesse liegende Zwecke gegr�ndet wurden, der Richtlinie unterliegen - dies ist z.B. dann
der Fall, wenn sich eine eigens zur Wahrnehmung bestimmter, im �ffentlichen Interesse
liegender Verwaltungsaufgaben geschaffene Einrichtung im Sozialbereich zur
Selbstfinanzierung auch gewerblich bet�tigt.

                                                



In jedem Einzelfall ist jedoch gesondert zu pr�fen, ob die betreffende Einrichtung des
�ffentlichen Rechts der Richtlinie unterliegt.

Anhang I der Baurichtlinie enth�lt ein Verzeichnis der Einrichtungen und Kategorien von
Einrichtungen �ffentlichen Rechts, die den Kriterien des zweiten Unterabsatzes in diesem
Absatz entsprechen. Dieses Verzeichnis soll m�glichst vollst�ndig sein und kann nach
dem Verfahren des Artikels 35 der Baurichtlinie �berpr�ft werden. Ob eine Einrichtung
des �ffentlichen Rechts der Dienstleistungsrichtlinie unterliegt oder nicht, h�ngt jedoch
nicht davon ab, ob sie in das Verzeichnis aufgenommen ist, sondern davon, ob sie die oben
erl�uterten Kriterien erf�llt. Dementsprechend unterliegt eine Einrichtung dann nicht mehr
der Richtlinie, wenn sie zwar noch in dem Verzeichnis gef�hrt wird, aber die genannten
Kriterien nicht mehr erf�llt.

1.4 Auftragsarten

Was die Form �ffentlicher Auftr�ge anbelangt, so gilt die Dienstleistungsrichtlinie nur f�r
schriftliche Auftr�ge, in der Praxis also f�r alle Auftr�ge oberhalb des weiter unten
erl�uterten Schwellenwerts.24

Die Kommission legt die Definition der Pflichten der Vertragsparteien sehr weit aus.
S�mtliche Arten der Verg�tung durch den �ffentlichen Auftraggeber, die einen Geldwert
darstellen k�nnen, sind als ÒentgeltlichÓ25 anzusehen. Die Dienstleistungsrichtlinie erfa§t
auch s�mtliche Vereinbarungen, in denen ein Dienstleistungserbringer zusagt, dem
�ffentlichen Auftraggeber oder in seinem Namen jederzeit Dienstleistungen zu erbringen.
Das von der Richtlinie erfa§te breite Spektrum an Dienstleistungen kann nicht durch
engere Auslegungen, die m�glicherweise im innerstaatlichen Recht bestehen, reduziert
werden.

Verbindliche Rahmenvertr�ge zwischen einem �ffentlichen Auftraggeber und einem
Dienstleistungserbringer, mit denen z.B. Preise, Mengen und Lieferbedingungen f�r
Dienstleistungen festgelegt werden, die w�hrend eines bestimmten Zeitraums in Auftrag
gegeben werden k�nnen, gelten als �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge, deren Auftragswert
nach den Vorschriften der Dienstleistungsrichtlinie zu ermitteln ist und die bei
�berschreitung des Schwellenwerts gem�§ ebendieser Richtlinie zu vergeben sind.

Probleme k�nnen bei unverbindlichen Vorabsprachen zwischen Auftraggebern und
Dienstleistungserbringern auftreten. Es sei deutlich darauf hingewiesen, da§ die
Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie auf Vertr�ge, die nach dieser Richtlinie als
�ffentliche Dienstleistungsauftr�ge gelten und deren voraussichtlicher Wert �ber dem
jeweiligen Schwellenwert liegt, durch derartige Vertrags-, Verfahrens-, Verwaltungs- oder
sonstige Praktiken nicht umgangen werden kann.

                                                

24 Artikel 1 Buchstabe a der Dienstleistungsrichtlinie.
25 “A titre onéreux” in der französischen Fassung, “for pecuniary interest” in der englischen Fassung,

“entgeltlich” in der deutschen Fassung, “onder bezwarende titel” in der niederländischen Fassung,
“gensidigt bebyrdend” in der dänischen Fassung d h keine Verträge die nur eine Zusage des



1.5 Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Richtlinien nach Art der
T�tigkeit

Grunds�tzlich ist es nicht m�glich, die Anwendung der Richtlinien dadurch zu umgehen,
da§ eine Leistung in einem Vertrag vereinbart wird, der aus irgendeinem Grunde weder der
Baurichtlinie noch der Liefer- oder der Dienstleistungsrichtlinie unterliegt. In einem
solchen Fall ist zu pr�fen, ob der Auftraggeber das Vorhaben in Einzelauftr�ge aufteilen
k�nnte, die vollst�ndig oder teilweise den Richtlinien unterliegen w�rden.

Dieser Grundsatz l�§t sich an dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-3/8826

veranschaulichen. Die italienische Regierung machte geltend (damals war die
Dienstleistungsrichtlinie noch nicht in Kraft), da§ bestimmte Auftr�ge �ber
Computerhardware f�r ein Datenverarbeitungssystem nicht als Lieferauftr�ge anzusehen
seien, weil es sich bei dem Auftragsgegenstand in der Hauptsache um die Erbringung von
Dienstleistungen - Entwicklung von Software, Planung, Installation, Wartung und
Inbetriebnahme des Systems sowie zeitweise dessen Betrieb - handele. Der Gerichtshof
wies dieses Argument mit der Begr�ndung zur�ck, da§ sich die italienische Regierung in
diesem Falle an Unternehmen h�tte wenden k�nnen, die auf die Entwicklung von Software
f�r das betreffende Datenverarbeitungssystem spezialisiert sind, und den von diesen
Unternehmen festgelegten technischen Spezifikationen entsprechende Hardware gem�§
Richtlinie 77/62/EWG27 h�tte kaufen k�nnen.

1.5.1 Abgrenzung zwischen �ffentlichen Dienstleistungs- und Lieferauftr�gen28

Die Dienstleistungsrichtlinie grenzt �ffentliche Dienstleistungs- und Lieferauftr�ge anhand
des anteiligen Wertes der Dienstleistungen und der Waren in einem Auftrag ab. Bezieht
sich ein �ffentlicher Auftrag gleichzeitig auf die Lieferung von Waren im Sinne der
Lieferrichtlinie und auf die Erbringung von Dienstleistungen, die in den Anh�ngen der
Dienstleistungsrichtlinie verzeichnet sind, so f�llt er unter letztere, wenn der Wert der
Dienstleistungen denjenigen der Waren �bersteigt, ansonsten unterliegt der Auftrag der
Lieferrichtlinie.

Dies sei an einem Beispiel erl�utert: Eine Kommunalbeh�rde beabsichtigt die Beschaffung
von Telekommunikationsdienstleistungen im gesch�tzten Wert von 240.000ÊECU und
von Telekommunikationsanlagen im gesch�tzten Wert von 230.000ÊECU. Wenn die
betreffenden Telekommunikationsdienstleistungen keine Sprachtelephon-, Telex-,
Funktelephon-, Funkruf- oder Satellitenkommunikationsdienste umfassen, gilt der
Auftrag als �ffentlicher Dienstleistungsauftrag, da der Wert der Dienstleistungen gem�§
den Anh�ngen IÊA und IÊB den Wert der zu liefernden Waren �bersteigt. Umfassen die
betreffenden Telekommunikationsdienstleistungen jedoch auch Sprachtelephondienste im
gesch�tzten Wert von 100.000 ECU, liegt der Wert der Dienstleistungen gem�§ den
Anh�ngen IA und IB unter dem Wert der zu liefernden Waren, so da§ der Auftrag als
�ffentlicher Lieferauftrag gilt.

                                                

26 Rechtssache C-3/88, Kommission/Italien (Datenverarbeitung), Slg. 1989, 4035.
27 Damals geltende Lieferrichtlinie



1.5.2 Abgrenzung zwischen �ffentlichen Dienstleistungs- und Lieferauftr�gen einerseits
und �ffentlichen Bauauftr�gen andererseits

Entspricht ein Vertrag der Definition von �ffentlichen Bauauftr�gen in ArtikelÊ1
BuchstabeÊa der Baurichtlinie, handelt es sich selbst dann um einen �ffentlichen
Bauauftrag im Sinne der Richtlinien �ber das �ffentliche Auftragswesen, wenn der Auftrag
auch Lieferungen und/oder Dienstleistungen umfa§t. Die Baurichtlinie gilt insbesondere
f�r solche Auftr�ge, bei denen der Auftragnehmer die Planung �bernimmt und die
Ausf�hrung der Arbeiten als Unterauftrag weitervergibt. Es ist daher kein wertm�§iges
Kriterium erforderlich um festzustellen, ob es sich um einen Dienstleistungs- bzw.
Lieferauftrag oder aber um einen Bauauftrag handelt.29

1.5.3 Abgrenzung zwischen Dienstleistungen gem�§ Anhang IÊA und solchen gem�§
Anhang IÊB der Dienstleistungsrichtlinie30

Nach der Dienstleistungsrichtlinie werden Auftr�ge �ber Dienstleistungen, die sowohl in
Anhang IÊA als auch in Anhang IÊB verzeichnet sind, gem�§ den Bestimmungen f�r die
Vergabe von Auftr�gen �ber Dienstleistungen des Anhangs IÊA vergeben, wenn der Wert
der in Anhang IÊA verzeichneten Dienstleistungen den Wert der in Anhang IÊB
verzeichneten Dienstleistungen �bersteigt. Im umgekehrten Falle ist der Auftrag gem�§
den Bestimmungen f�r die Vergabe von Auftr�gen �ber Dienstleistungen des Anhangs IÊB
zu vergeben. Dieses Vorgehen steht jedoch dann unter dem Vorbehalt der oben in Absatz
1.5 erl�uterten grunds�tzlichen Regel �ber die Aufteilung von Auftr�gen, wenn ein
Auftrag um Dienstleistungen des Anhangs IÊB erweitert wurde, um die volle Anwendung
der Dienstleistungsrichtlinie zu umgehen.

1.6 Von �ffentlichen Auftraggebern subventionierte Dienstleistungsauftr�ge

Wird ein Dienstleistungsauftrag, der von einer anderen Einrichtung im Zusammenhang mit
einem Bauauftrag �ber die nachfolgend genannten Arbeiten zu mehr als 50 % von einem
�ffentlichen Auftraggeber subventioniert, so ist die Dienstleistungsrichtlinie
anzuwenden:31

Ð In Klasse 50 Gruppe 502 der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den
Europ�ischen Gemeinschaften (NACE) aufgef�hrte T�tigkeiten (Tiefbau: Stra§en,
Br�cken, Eisenbahn usw.)

Ð Bauarbeiten im Zusammenhang mit Krankenh�usern, Sport-, Erholungs- und
Freizeiteinrichtungen, Schul- und Hochschulgeb�uden sowie Verwaltungsgeb�uden.

 Hier kommen drei M�glichkeiten in Frage:

                                                

29 Im Falle eines gemischten Auftrags �ber die Ausf�hrung von Bauarbeiten, die lediglich die Folge eines
anderen Vorgangs, etwa einer Eigentums�bertragung, sind, unterliegt der Vertrag nicht der
Baurichtlinie; vgl. Rechtssache C-331/92, Gestion Hotelera Internacional SA/Communidad Autonoma
de Canarias e.a., Slg 1994, I-1329.

30 Artikel 10 der Dienstleistungsrichtlinie



Ð Die subventionierte Einrichtung ist selbst ein �ffentlicher Auftraggeber und mu§ daher
die Dienstleistungsrichtlinie anwenden.

Ð Die subventionierte Einrichtung ist selbst kein �ffentlicher Auftraggeber, aber der
Dienstleistungserbringer wird von dem �ffentlichen Auftraggeber, der den Zuschu§
gew�hrt, ausgew�hlt (auch wenn die Dienstleistungen f�r die subventionierte
Einrichtung erbracht werden): In diesem Falle mu§ der Auftraggeber die Richtlinie
anwenden.

Ð Die subventionierte Einrichtung ist selbst kein �ffentlicher Auftraggeber und w�hlt den
Dienstleistungserbringer selbst aus: In diesem Falle mu§ der �ffentliche Auftraggeber,
der den Zuschu§ gew�hrt, daf�r sorgen, da§ die subventionierte Einrichtung die
Richtlinie anwendet, als ob sie selbst ein �ffentlicher Auftraggeber w�re. Es bleibt den
Mitgliedstaaten �berlassen, wie dies geschieht, etwa, indem die Zuschu§gew�hrung an
entsprechende Bedingungen gekn�pft wird und Vorkehrungen f�r eine R�ckzahlung
des Zuschusses bei Nichteinhaltung der Bedingungen getroffen werden.

Es ist zu beachten, da§ die Liste der Bauarbeiten, auf die diese Regelung anzuwenden ist,
vollst�ndig ist, w�hrend die Liste der Objekte - Krankenh�user, Sport-, Erholungs- und
Freizeiteinrichtungen, Schul- und Hochschulgeb�uden sowie Verwaltungsgeb�ude - eher
hinweisenden Charakter hat. Eine restriktive Auslegung dieser Kategorien w�rde den
Zielen der Richtlinie, insbesondere hinsichtlich der Transparenz im �ffentlichen
Auftragswesen,  zuwiderlaufen. So w�ren etwa Altersheime und Einrichtungen f�r
Behinderte mit Krankenh�usern gleichzustellen, wenn die betreffenden Einrichtungen in
erster Linie dazu dienen, Alten und Behinderten medizinische Dienstleistungen
zukommen zu lassen.

Eine derartige Bestimmung ist auch in der Baurichtlinie enthalten: die Regelung gilt dann,
wenn Bauauftr�ge in den obengenannten Bereichen zu mehr als 50 % von einem
�ffentlichen Auftraggeber subventioniert werden. Diese Regelung gilt jedoch nicht f�r
einen nicht subventionierten Dienstleistungsauftrag, auch wenn dieser mit einem
subventionierten Bauauftrag zusammenh�ngt.

2.



DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE UNTERLIEGENDE �FFENTLICHE

DIENSTLEISTUNGSAUFTR�GE

Nicht alle �ffentlichen Dienstleistungsauftr�ge im Sinne der obigen Definition unterliegen
den Verfahrensvorschriften der Dienstleistungsrichtlinie. Sofern keine der genannten
Ausnahmen zutreffen, gilt die Dienstleistungsrichtlinie nur f�r �ffentliche
Dienstleistungsauftr�ge, deren Wert einen bestimmten Schwellenwert �berschreitet.

2.1 Schwellenwert32

Die Dienstleistungsrichtlinie gilt f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge, deren gesch�tzter
Wert ohne Mehrwertsteuer 200.000 ECU oder mehr betr�gt.

Der Gegenwert des Schwellenwerts von 200.000 ECU in nationaler W�hrung wird mit
Wirkung vom 1. Januar 1994 an alle zwei Jahre revidiert. Die Berechnung dieses
Gegenwerts erfolgt auf der Grundlage des Mittelwerts in ECU der Tageswerte der
betreffenden W�hrung in den 24 Monaten, die am letzten Augusttag vor der zum
1.ÊJanuar in Kraft tretenden Revision enden. Der Gegenwert wird jeweils Anfang
November im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften ver�ffentlicht.

Die bis zur n�chsten Revision (31.12.97) geltenden Gegenwerte des Schwellenwertes in
den nationalen W�hrungen lauten wie folgt:

Gegenwerte des Schwellenwertes in den nationalen W�hrungen f�r 200.000 ECU

Franc belge     7.898.547    Irish pound        160.564

Franc luxembourgeois     7.898.547    Lira italiana 397.087.000

Dansk krone     1.500.685    �ster. Schilling     2.681.443

Deutsche Mark        381.161    Pound sterling        158.018

Drachmi   58.015.458    Peseta    31.992.917

Franc fran�ais     1.316.439    Escudo    39.297.792

Markka     1.223.466    Svensk krona      1.865.157

Nederlandse gulden        427.359

Im Hinblick auf die oben unter 2.1 erw�hnten Bestimmungen der Richtlinie ist jedoch zu
erw�hnen, da´ das Europ�ische Parlament und der Rat derzeit den Vorschlag f�r eine
Richtlinie pr�fen, der die Regelungen der Richtlinie 92/50/EWG �ndern soll, um den
Bestimmungen des neuen �bereinkommens �ber das �ffentliche Auftragswesen,33 das von
der Europ�ischen Union im Gefolge der Uruguay Runde im Rahmen der WTO
unterzeichnet wurde, Rechnung zu tragen.
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2.2 Berechnung des Auftragswerts

2.2.1 Methode

Generell ist bei der Berechnung des Auftragswerts die gesch�tzte Gesamtverg�tung f�r die
Dienstleistung ohne Mehrwertsteuer zugrunde zu legen. Bei bestimmten Arten von
Dienstleistungen gelten nach der Richtlinie auch folgende Betr�ge als Verg�tung34:

Ð bei Versicherungsleistungen die Versicherungspr�mie,

Ð bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen die Geb�hren, Provisionen und Zinsen;

Ð bei Planungsauftr�gen die Geb�hren und Provisionen.

 Nach Auffassung der Kommission dient diese Aufstellung der Veranschaulichung und
schr�nkt in keiner Weise den Grundsatz ein, da§ der Gesamtbetrag der Verg�tung zu
ber�cksichtigen ist.

 Bei Auftr�gen, f�r die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist die Berechnungsgrundlage f�r
den voraussichtlichen Auftragswert:35

Ð bei befristeten Vertr�gen mit einer Laufzeit von h�chstens 48 Monaten der gesch�tzte
Gesamtwert f�r die Laufzeit des Vertrages;

Ð bei unbefristeten Vertr�gen und Vertr�gen mit einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten
der Betrag der monatlichen Zahlung multipliziert mit 48.

 Bei regelm�§igen Auftr�gen und Dauerauftr�gen ist die Berechnungsgrundlage f�r den
voraussichtlichen Auftragswert:36

Ð entweder der tats�chliche Gesamtwert entsprechender Auftr�ge f�r �hnliche Arten von
Dienstleistungen aus dem vorangegegangenen Haushaltsjahr oder den
vorangegegangenenen zw�lf Monaten, nach M�glichkeit unter Anpassung an
voraussichtliche �nderungen bei Mengen oder Kosten w�hrend der auf die erste
Dienstleistung folgenden zw�lf Monate;

Ð oder der gesch�tzte Gesamtwert w�hrend der auf die erste Dienstleistung folgenden
zw�lf Monate bzw. w�hrend der Laufzeit des Vertrages, soweit diese zw�lf Monate
�bersteigt.

Sieht der beabsichtigte Dienstleistungsauftrag Optionsrechte vor, so ist der Vertragswert
aufgrund des gr�§tm�glichen Gesamtwerts unter Einbeziehung der Optionsrechte zu
berechnen.37

In jedem Falle darf die Methode zur Berechnung des voraussichtlichen Auftragswerts
nicht in der Absicht gew�hlt werden, die Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie zu
umgehen.38

                                                

34 Artikel 7 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie.
 35 Artikel 7 Absatz 5 der Dienstleistungsrichtlinie.
 36 Artikel 7 Absatz 6 der Dienstleistungsrichtlinie



2.2.2 Aufteilung von Auftr�gen39

Nach der Dienstleistungsrichtlinie ist jegliche Aufteilung von Dienstleistungsauftr�gen in
der Absicht, die Anwendung der Schwellenwerte zu umgehen, untersagt. Dies richtet sich
gegen die nicht nach objektiven Kriterien erfolgende Aufteilung von Auftr�gen, da in
diesem Falle unterstellt wird, da§ die Anwendung der Richtlinie vermieden werden soll.

2.2.3 Aufteilung von Auftr�gen in Lose

Werden Dienstleistungen in mehrere Lose aufgeteilt, f�r die jeweils ein gesonderter
Auftrag vergeben wird, ist der Gesamtwert der Lose heranzuziehen, wenn ermittelt wird,
ob der Schwellenwert von 200.000 ECU �berschritten wird. Ist dies der Fall, ist die
Dienstleistungsrichtlinie auf jeden Einzelauftrag anzuwenden, auch wenn dessen Wert
unter 200.000 ECU liegt.40

Die Dienstleistungsrichtlinie mu§ nicht bei Losen mit einem gesch�tzten Auftragswert
von weniger als 80.000 ECU ohne Mehrwertsteuer angewandt werden, wenn der
Gesamtwert dieser Lose nicht mehr als 20 % des Gesamtwerts aller Lose betr�gt. Der
Wert der Lose, die in dieser Weise von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen sind,
ist jedoch zu ber�cksichtigen, wenn �ber die Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie auf
die �brigen Lose zu befinden ist.

Beispiel:

Ein Dienstleistungsauftrag zur Geb�udereinigung wird in folgende Lose aufgeteilt:

Los 1  100.000 ECU
Los 2    60.000 ECU
Los 3    45.000 ECU
Los 4                45.000 ECU
Insges.  240.000 ECU

Der Gesamtwert �bersteigt mit 240.000ÊECU deutlich den Schwellenwert f�r die
Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie. Der Wert der Lose 2, 3 und 4 liegt zwar jeweils
unter 80.000ÊECU, doch darf die Ausnahme nur bis zu einem Wert von 20Ê% des
Gesamtwerts, also 48.000ÊECU, in Anspruch genommen werden. Der Auftraggeber kann
somit entweder Los 3 oder Los 4 von der Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie
ausnehmen, nicht aber beide Lose. Die drei �brigen Lose m�ssen gem�§ der Richtlinie
vergeben werden, da der Gesamtwert des Auftrags einschlie§lich des ÒausgenommenenÓ
Loses den Schwellenwert von 200.000 ECU �bersteigt.

2.2.4 Wiederholung gleichartiger Leistungen

Beabsichtigt ein �ffentlicher Auftraggeber, im Wege des Verhandlungsverfahrens ohne
Ausschreibung neue Dienstleistungen zu beschaffen, die in einer Wiederholung bereits
erbrachter gleichartiger Leistungen bestehen (vgl. 3.3.2.6), so sind hinsichtlich der

                                                                                                                                                

38 Artikel 7 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
39 Artikel 7 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie



etwaigen �berschreitung des Schwellenwertes der Wert der urspr�nglichen und der Wert
der beabsichtigten neuen Dienstleistungen zusammenzuz�hlen.

2.3 Von der Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommene
�ffentliche Dienstleistungsauftr�ge

Bestimmte Auftr�ge entsprechen zwar der Definition von �ffentlichen Dienstleistungs-
auftr�gen (vgl. Absatz 1.1), sind aber aus Gr�nden der �ffentlichen Sicherheit und
Ordnung von der Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen.

2.3.1 Ausnahmen im Bereich der Verteidigung41

Sofern keine der bereits genannten Ausnahmen gilt, ist die Dienstleistungsrichtlinie auch
auf  Dienstleistungsauftr�ge von �ffentlichen Auftraggebern im Bereich der Verteidigung
anzuwenden, es sei denn, ArtikelÊ223 AbsatzÊ1 BuchstabeÊb EG-Vertrag findet
Anwendung. Nach dieser Bestimmung kann jeder Mitgliedstaat die Ma§nahmen ergreifen,
die seines Erachtens f�r die Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen
erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder
den Handel damit betreffen. Am 15. April 1958 hat der Rat eine Liste der Waren
festgelegt, die unter diese Regelung fallen, wenn sie f�r milit�rische Zwecke bestimmt
sind. Dementsprechend gilt die Ausnahme dann f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge,
wenn diese mit in der Liste aufgef�hrten Waren in Zusammenhang stehen, z.B. f�r
Planung, Bef�rderung, Wartung usw. dieser Waren. Nach Auffassung der Kommission gilt
diese Ausnahme nur dann, wenn die betreffenden Waren ausschlie§lich milit�rischen
Zwecken dienen.

2.3.2 Ausnahmen aus Gr�nden der Geheimhaltung und der �ffentlichen Sicherheit42

Die Dienstleistungsrichtlinie ist nicht auf �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge anzuwenden,
die

Ð f�r geheim erkl�rt werden oder

Ð deren Ausf�hrung gem�§ den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des betreffenden
Mitgliedstaates besondere Sicherheitsma§nahmen erfordert oder

Ð wenn der Schutz wesentlicher Interessen der Sicherheit dieses Staates es gebietet.

2.3.3 Ausnahmen aufgrund anderer Verfahrensregeln43

Die Dienstleistungsrichtlinie gilt nicht f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge, die anderen
Verfahrensregeln unterliegen und vergeben werden aufgrund

a) eines zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland oder mehreren Drittl�ndern
geschlossenen internationalen Abkommens �ber Dienstleistungen zur gemeinsamen
Verwirklichung oder Nutzung eines Vorhabens durch die Unterzeichnerstaaten; jedes
Abkommen wird der Kommision mitgeteilt, die hierzu den gem�§ dem Beschlu§
71/306/EWG des Rates eingesetzten Beratenden Ausschu§ f�r �ffentliche Auftr�ge
anh�ren kann;
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b) eines in bezug auf Unternehmen eines Mitgliedstaates oder eines Drittlands in
Verbindung mit der Stationierung von Truppen geschlossenen internationalen
Abkommens;

c) des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation.

3.



VERGABEVERFAHREN

Wie auch die Bau- und die Lieferrichtlinie legt die Dienstleistungsrichtlinie drei
Vergabeverfahren fest: Die Auftraggeber k�nnen frei zwischen offenem und nichtoffenem
Verfahren w�hlen, das Verhandlungsverfahren darf jedoch nur unter besonderen
Bedingungen angewandt werden.44

Wichtig!

Bei offenen und nichtoffenen Verfahren d�rfen die Auftraggeber zur Erleichterung der
Beurteilung der Angebote von den Bietern zus�tzliche Informationen verlangen, sie d�rfen
jedoch nicht �ber den Wortlaut der Angebote verhandeln. Auf diesen f�r die Transparenz
der Vergabeverfahren wichtigen Aspekt haben Rat und Kommission deutlich hingewiesen:
ÒDer Rat und die Kommission erkl�ren, da§ bei den offenen und den nichtoffenen
Verfahren Verhandlungen mit den Bewerbern oder Bietern �ber Hauptbestandteile des
Auftrages, deren �nderung den Wettbewerb verf�lschen k�nnte, und insbesondere �ber
die Preise ausgeschlossen sind; Er�rterungen mit den Bewerbern oder Bietern d�rfen nur
stattfinden, wenn  es darum geht, den Inhalt des Angebots oder die Forderungen der
�ffentlichen Auftraggeber zu pr�zisieren oder zu vervollst�ndigen, und sofern sich dies
nicht diskriminierend auswirkt.Ó45

3.1 Offenes Verfahren

Bei offenen Verfahren k�nnen alle interessierten Dienstleistungserbringer auf die
Bekanntmachung eines Auftrags hin ein Angebot einreichen.46

3.2 Nichtoffenes Verfahren

Das nichtoffene Verfahren umfa§t zwei Phasen47: In der ersten Phase kann jeder
interessierte Dienstleistungserbringer auf die Bekanntmachung eines Auftrags hin einen
Antrag auf Teilnahme an dem Verfahren einreichen. Ein solcher Dienstleistungserbringer
wird als ÒBewerberÓ bezeichnet. In der zweiten Phase fordert der Auftraggeber
ausgew�hlte Bewerber zur Angebotsabgabe auf. Diese Bewerber sind nach den weiter
unten in Abschnitt 6 beschriebenen Vorschriften auszuw�hlen.

K�nnen die normalen Fristen f�r nichtoffene Verfahren (vgl. 4.8.2) aus Gr�nden der
Dringlichkeit nicht eingehalten werden, kann das beschleunigte nichtoffene Verfahren
angewandt werden.48 Da durch diese Ausnahme m�glicherweise der Wettbewerb
eingeschr�nkt wird, ist sie restriktiv anzuwenden und auf solche F�lle zu beschr�nken, in
denen der Auftraggeber die Dringlichkeit anhand objektiver Umst�nde nachweisen kann,
da§ es wirklich unm�glich ist, die normalen Fristen f�r nichtoffene Verfahren einzuhalten.

Die Gr�nde f�r die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind in einer im Amtsblatt
zu ver�ffentlichenden Bekanntmachung darzulegen (vgl. 4.3.2).

                                                

44 Artikel 11 der Dienstleistungsrichtlinie.
45 Abl. L 111 vom 30.4.1994, S. 114.
46 Artikel 1 Buchstabe d der Dienstleistungsrichtlinie.
47 Artikel 1 Buchstabe e der Dienstleistungsrichtlinie



3.3 Verhandlungsverfahren

Bei Verhandlungsverfahren wenden sich die Auftraggeber an Dienstleistungserbringer ihrer
Wahl und handeln mit einem oder mehreren von ihnen die Auftragsbedingungen - z.B.
technische, verwaltungstechnische oder finanzielle Konditionen - aus.49

Beim Verhandlungsverfahren kann zwar der �ffentliche Auftraggeber nicht nur bei der
Zuschlagserteilung, sondern auch in den vorangehenden Beratungen wie ein unabh�ngiger
Marktbeteiligter agieren, doch l�§t auch dieses Verfahren dem Auftraggeber nicht v�llig
freie Hand, da der Auftraggeber bestimmte Regeln der guten Verwaltungspraxis zu
beachten hat, z.B.:

Ð Die Vertragsbedingungen, insbesondere bez�glich der Preise, Fristen und technischen
Aspekte, sind vorab festzulegen;

Ð Vor- und Nachteile der Angebote sind abzuw�gen,

Ð die Bewerber m�ssen gleichbehandelt werden.

Das Verhandlungsverfahren darf ausschlie§lich in den von der Dienstleistungsrichtlinie
genannten F�llen angewandt werden.50

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind diese Bestimmungen eng auszulegen, und
die Beweislast daf�r, da§ die au§ergew�hnlichen Umst�nde, die die Ausnahme
rechtfertigen, tats�chlich vorliegen, obliegt demjenigen, der sich auf sie berufen will.51

Die F�lle, in denen das Verhandlungsverfahren zul�ssig ist, sind in zwei Gruppen zu
unterteilen: F�lle, in denen eine vorherige Bekanntmachung zu ver�ffentlichen ist, und
F�lle, in denen eine solche Bekanntmachung nicht erforderlich ist.

3.3.1 Verhandlungsverfahren mit Auftragsbekanntmachung52

Wie beim nichtoffenen Verfahren mu§ der Auftraggeber eine Aufforderung zur
Interessensbekundung (Bewerbung) ver�ffentlichen und daraufhin diejenigen Bewerber
ausw�hlen, die zu Verhandlungen auf der Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung
genannten Qualifikationskriterien eingeladen werden. Zul�ssig sind nur die in Artikel 29
bis 35 der Dienstleistungsrichtlinie genannten Kriterien (pers�nliche Lage des
Dienstleistungserbringers, Eintragung ins Berufs- oder Handelsregister, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsf�higkeit, Eignung und technische Leistungsf�higkeit).

Auch das Verhandlungsverfahren kann beschleunigt werden, wenn die geforderte
Dringlichkeit (vgl. Absatz 3.2) gegeben ist.

Die Dienstleistungsrichtlinie l�§t in den nachstehend erl�uterten drei F�llen die
Anwendung des Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Auftragsbekanntmachung zu.

                                                

49 Artikel 1 Buchstabe f der Dienstleistungsrichtlinie.
50 Artikel 11 der Dienstleistungsrichtlinie; vgl. Rechtssache C-328/92, Kommission/Spanien

(Arzneimittel), Slg. 1994, I-1569 (Lieferauftr�ge) und Rechtssache C-24/91, Kommission/Spanien
(Universit�tsgeb�ude), Slg. 1992, I-1989 (Bauauftr�ge).

51 Rechtssache 199/85, Kommission/Italien (M�llverbrennungsanlage in Mailand), Slg. 1987, 1039, Nr.
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3.3.1.1 Nicht ordnungsgem�§e oder unannehmbare Angebote53

Ein Auftraggeber kann das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Auftrags-
bekanntmachung anwenden, wenn im Rahmen eines offenen oder nichtoffenen Verfahrens
keine ordnungsgem�§en54 oder nur solche Angebote eingereicht worden sind, die nach den
innerstaatlichen Vorschriften im Sinne der Artikel 23 bis 28 unannehmbar55 sind, sofern
die urspr�nglichen Auftragsbedingungen nicht grundlegend ge�ndert werden. Wenn also im
Zuge des urspr�nglichen offenen oder nichtoffenen Verfahrens keine ordnungsgem�§en
und annehmbaren Angebote bzw. Bewerbungen56 eingegangen sind, mu§ das Verfahren
eigentlich f�rmlich abgeschlossen und neu begonnen werden. In diesem Falle ist aber der
R�ckgriff auf das Verhandlungsverfahren zul�ssig, um im Wege dieses Verfahrens die
zuvor festgestellten nicht ordnungsgem�§en und unannehmbaren Aspekte der Angebote
zu bereinigen.

In der zweiten Runde darf jedoch nur dann das Verhandlungsverfahren angewandt werden,
wenn die Auftragsbedingungen nicht wesentlich ge�ndert werden. Nach Auffassung der
Kommission stellen �nderungen an den Finanzbestimmungen, der Frist f�r die Erbringung
der Dienstleistungen, den technischen Spezifikationen usw. wesentliche �nderungen dar,
die einen R�ckgriff auf das Verhandlungsverfahren nicht zulassen.

Da es sich um ein neues Verfahren handelt, ist auch eine neue Auftragsbekanntmachung
zu ver�ffentlichen. Darauf kann jedoch verzichtet werden, wenn alle Bieter bzw.
Bewerber, die bei dem vorangegangenen offenen oder nichtoffenen Verfahren den formalen
Anforderungen des Verfahrens entsprechende Angebote eingereicht hatten und die die
Auswahlkriterien gem�§ den Artikeln 29 bis 35 der Dienstleistungsrichtlinie (pers�nliche
Lage des Dienstleistungserbringers, Eintragung ins Berufs- oder Handelsregister,
finanzielle und wirtschaftliche Leistungsf�higkeit, Eignung und technische
Leistungsf�higkeit) gen�gen, zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden.
Wird einer dieser Bieter ausgeschlossen (unabh�ngig davon, ob au§erdem weitere
Dienstleistungserbringer zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert wurden oder
nicht), ist eine Auftragsbekanntmachung zu ver�ffentlichen, um die ausgeschlossenen
Bieter in die Lage zu versetzen, erneut Teilnahmeantr�ge einzureichen.

3.3.1.2 Keine globale Preisgestaltung m�glich57

Das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Auftragsbekanntmachung darf ausnahmsweise
auch dann angewandt werden, wenn es sich um Dienstleistungen handelt, die ihrer Natur
nach oder wegen der damit verbundenen Risiken eine vorherige globale Preisgestaltung

                                                

53 Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der Dienstleistungsrichtlinie; diese Ausnahme ist auch in der Bau-
und der Lieferrichtlinie vorgesehen.

54 Z.B., wenn die Angebote nicht den Verfahrensvorschriften entsprechen, wenn die Preise erkennbar
nicht Ausdruck eines wettbewerbsorientierten Angebots sind oder wenn Angebote schikan�se
einseitige Klauseln enthalten.

55 Z.B., wenn Angebote nach Fristablauf eingereicht werden, wenn Bieter nicht �ber die erforderlichen
Qualifikationen verf�gen, wenn die Angebotspreise in Anbetracht der zur Verf�gung stehenden
Haushaltsmittel zu hoch sind oder die Angebotspreise ungew�hnlich niedrig sind.

56 D.h. Antrag eines Dienstleistungserbringers, im nichtoffenen Verfahren zur Angebotsabgabe bzw. im
Verhandlungsverfahren zur Verhandlung aufgefordert zu werden.
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nicht zulassen. Damit sollen F�lle ber�cksichtigt werden, in denen die Bieter keinen festen
Gesamtpreis f�r die Dienstleistungen angeben k�nnen, sondern Eventualit�ten
ber�cksichtigen m�ssen, die einen direkten Vergleich der Preisgestaltung unm�glich
machen (zum Beispiel Reparaturleistungen, bei denen das Ausma§ der erforderlichen
Reparaturen erst nach Beginn der Arbeiten deutlich wird).

3.3.1.3 Spezifikationen k�nnen nicht genau festgelegt werden58

Das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Auftragsbekanntmachung darf auch dann
angewandt werden, wenn die betreffenden Dienstleistungen dergestalt sind, da§
vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend genau festgelegt werden k�nnen, um den
Auftrag durch die Wahl des besten Angebots nach den Vorschriften �ber offene und
nichtoffene Verfahren vergeben zu k�nnen. Dies kann insbesondere bei Versicherungs-,
Bank- und Investmentdienstleistungen, die der Kategorie 6 in Anhang IÊA der Richtlinie
unterliegen, sowie bei geistig-sch�pferischen Leistungen generell der Fall sein.

3.3.2 Verhandlungsverfahren ohne Auftragsbekanntmachung59

In den nachstehend erl�uterten sechs F�llen darf ein �ffentlicher Auftraggeber das
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung anwenden.

3.3.2.1 Ausbleibende Angebote60

Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung kann angewandt
werden,  wenn im Rahmen eines offenen oder nichtoffenen Verfahrens keine oder keine
geeigneten Angebote abgegeben werden, wobei aber die urspr�nglichen Bedingungen des
Auftrags nicht grundlegend ge�ndert werden d�rfen. Vor der Einleitung des
Verhandlungsverfahrens mu§ der �ffentliche Auftraggeber das betreffende offene bzw.
nichtoffene Verfahren abschlie§en und dem Amtsblatt eine entsprechende Mitteilung
machen.61 Damit sollen F�lle ber�cksichtigt werden, in denen ein offenes oder
nichtoffenes Verfahren keinerlei Interesse hervorrief oder in denen etwaige Angebote als
nichtig angesehen werden k�nnen, da sie nicht den in den Auftragsunterlagen festgelegten
Erfordernissen entsprechen.

Auch hier d�rfen die Vertragsbestimmungen vor der Einleitung des
Verhandlungsverfahrens nicht grundlegend ge�ndert werden (vgl. 3.3.1.1).

Angebote sind als nicht geeignet anzusehen, wenn sie im oben erl�uterten Sinne
unannehmbar oder nicht ordnungsgem�§ sind und wenn ihr Inhalt au§erdem f�r den
ausgeschriebenen Auftrag irrelevant ist. Derartige Angebote entsprechen in keiner Weise
den in den Auftragsunterlagen festgelegten Erfordernissen und werden als nicht eingereicht
angesehen.

                                                

58 Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c der Dienstleistungsrichtlinie.
59 Artikel 11 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
60 Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a der Dienstleistungsrichtlinie



3.3.2.2 Technische oder k�nstlerische Gr�nde sowie Schutz von
Ausschlie§lichkeitsrechten62

Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung ist zul�ssig, wenn
Dienstleistungen aus technischen oder k�nstlerischen Gr�nden oder aufgrund des
Schutzes von Ausschlie§lichkeitsrechten nur von einem bestimmten Dienstleistungs-
erbringer ausgef�hrt werden k�nnen. Diese Ausnahmebestimmung ist sehr eng gefa§t und
gilt nur in den F�llen, in denen die Aufforderung zur Angebotsabgabe oder von
Interessensbekundungen irref�hrend w�re, da die betreffende Dienstleistung nur von
einem einzigen Dienstleistungserbringer ausgef�hrt werden kann.63 Ganz sicher darf diese
Ausnahme geltend gemacht werden, wenn ein bestimmter Dienstleistungserbringer �ber
das ausschlie§liche Recht zur Erbringung einer bestimmten Leistung verf�gt. Die
Ausnahmebestimmung gilt jedoch nicht, wenn Dritte �ber Lizenzen zur Nutzung dieses
ausschlie§lichen Rechts verf�gen oder derartige Lizenzen in angemessener Weise erlangen
k�nnen. So h�tte etwa ein Bildhauer das ausschlie§liche Recht zur Reparatur oder Kopie
eines von ihm geschaffenen Kunstwerks, doch wenn er die Lizenz zur Herstellung von
Photographien des Kunstwerks bereits Dritten �berlassen hat, verf�gt er nicht mehr �ber
das ausschlie§liche Recht zur Herstellung derartiger Photographien.

Die F�lle, in denen das Verhandlungsverfahren auch ohne das Vorliegen ausschlie§licher
Rechte oder technischer bzw. k�nstlerischer Gr�nde angewandt werden darf, sind nicht
sehr zahlreich. Ein solche Fall w�re gegeben, wenn eine kommunale Einrichtung ein
Kunstwerk bereits in Auftrag gegeben hat, sp�ter jedoch ein zweites Kunstwerk in
Auftrag geben will, um gewisserma§en ein ÒPaarÓ zu erhalten. Unter diesen Umst�nden
m�§ten objektive Gr�nde daf�r angef�hrt werden, aus denen das zweite Kunstwerk nicht
bei einem anderen K�nstler in Auftrag gegeben werden kann.

3.3.2.3 Der Auftrag mu§ nach einem Wettbewerb an den Gewinner des Wettbewerbs
vergeben werden64

Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung darf angewandt
werden, wenn ein Auftrag im Anschlu§ an einen Wettbewerb gem�§ den einschl�gigen
Bestimmungen an den Gewinner oder an einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben
werden mu§. Im letzteren Fall m�ssen alle Gewinner des Wettbewerbs zur Teilnahme an
den Verhandlungen aufgefordert werden.

Hier ist das Verhandlungsverfahren deshalb zul�ssig, weil der Wettbewerb bereits
Gegenstand einer Ausschreibung war, wenn der Auftragswert den Schwellenwert von
200.000 ECU �berschreitet (vgl. Abschnitt 8).

                                                

62 Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b der Dienstleistungsrichtlinie.
63 Vgl. Rechtssache C-328/92, Kommission/Spanien (Arzneimittel), Slg. 1994, I-1569, Nr. 17.
64 Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c der Dienstleistungsrichtlinie.



3.3.2.4 �u§erste Dringlichkeit65

Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung darf angewandt
werden, sofern dies unbedingt erforderlich ist, wenn dringliche, zwingende Gr�nde im
Zusammenhang mit Ereignissen, die die betreffenden Auftraggeber nicht vorhersehen
konnten, es nicht zulassen, die f�r offene, nichtoffene oder Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Auftragsbekanntmachung geltenden Fristen einzuhalten. Die zur Begr�ndung
der zwingenden Dringlichkeit angef�hrten Umst�nde d�rfen auf keinen Fall vom
Auftraggeber verursacht sein.

Als unvorhersehbar sind hier solche Ereignisse anzusehen, die nichts mit dem �blichen
wirtschaftlichen und sozialen Leben zu tun haben, z.B. �berschwemmungen oder
Erdbeben, deren Opfer dringender Hilfe bed�rfen.66 Die Dienstleistungsrichtlinie l�§t
dieses Verfahren nur insofern zu, als es zur Bew�ltigung der betreffenden Lage
erforderlich ist. Unter Ber�cksichtigung der vorgeschriebenen Mindestfristen (vgl.
AbsatzÊ4.8) bedeutet dies, da§ die Ausnahme f�r Dienstleistungen gilt, die etwa einen
Monat lang erbracht werden. F�r Dienstleistungen, die nach diesem Zeitraum ben�tigt
werden, bleibt dem Auftraggeber gen�gend Zeit, einen Dienstleistungsauftrag gem�§ den
normalen Verfahren auszuschreiben und zu vergeben und dabei aus Gr�nden der
Dringlichkeit k�rzere Fristen anzusetzen.67

3.3.2.5 Zus�tzliche Dienstleistungen68

Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung darf f�r zus�tzliche
Dienstleistungen angewandt werden, die weder in dem der Auftragsvergabe
zugrundeliegenden Entwurf noch in dem zuerst geschlossenen Vertrag vorgesehen sind,
die aber wegen unvorhergesehener Ereignisse erforderlich sind, um die bereits vergebenen
Dienstleistungen ausf�hren zu k�nnen.

In diesem Falle ist das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung
zul�ssig, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erf�llt sind:

Ð Der Auftrag wird an den Dienstleistungserbringer vergeben, der den Hauptauftrag
ausf�hrt.

Ð Die zus�tzlichen Dienstleistungen k�nnen aus technischen oder wirtschaftlichen
Gr�nden nicht ohne wesentliche Nachteile f�r den Auftraggeber vom Hauptauftrag

                                                

65 Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d der Dienstleistungsrichtlinie; diese Ausnahme ist auch in der Bau-
und der Lieferrichtlinie vorgesehen.

66 Vgl. Rechtssache C-194/88R, Kommission/Italien, Slg. 1988, 5647: Der Gerichtshof wies die
Italienische Republik an, die Vergabe eines �ffentlichen Bauauftrags aufzuheben, da die Dringlichkeit
nicht auf unvorhersehbare Ereignisse zur�ckzuf�hren sei, weshalb der �ffentliche Auftraggeber den
Auftrag im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften h�tte ausschreiben m�ssen.

67 In der Rechtssache C-24/91, Kommission/Spanien, Slg. 1992, I-1989, befand der Gerichtshof, da§ die
f�r das beschleunigte Verfahren geltenden Fristen durchaus mit der von der spanischen Regierung
geltend gemachten zwingenden Dringlichkeit vereinbar seien. Die Vergabe der Auftr�ge f�r Erweiterung
und Renovierung der Geb�ude der Fakult�t f�r Politische Wissenschaften ohne vorherige
Auftragsbekanntmachung versto§e damit gegen Gemeinschaftsrecht. Vgl. hierzu auch Rechtssache C-
107/92  Kommission/Italien (Lawinensperren)  Slg  1994  I 4655



abgetrennt werden, oder sie k�nnen zwar abgetrennt werden, sind aber zur Vollendung
des Hauptauftrags unbedingt erforderlich.

Ð Der Gesamtwert der Auftr�ge f�r die zus�tzlichen Dienstleistungen betr�gt nicht mehr
als 50Ê% des Hauptauftragswertes.

Diese Ausnahme ist auch in der Baurichtlinie vorgesehen.

3.3.2.6 Wiederholung gleichartiger Dienstleistungen69

Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung darf bei neuen
Dienstleistungen angewandt werden, die in der Wiederholung gleichartiger Leistungen
bestehen und die vom gleichen Auftraggeber an den Dienstleistungserbringer vergeben
werden, der den ersten Auftrag erhalten hat. Dabei m�ssen folgende Voraussetzungen
erf�llt sein:

Ð Die neuen Dienstleistungen m�ssen einem Grundentwurf entsprechen, der bereits
Gegenstand eines im offenen oder nichtoffenen Verfahrens vergebenen Auftrags war.
Diese Voraussetzung ist also nicht erf�llt, wenn bereits der erste Auftrag aus
irgendeinem Grunde im Verhandlungsverfahren vergeben wurde.

Ð Bereits bei der Ausschreibung des ersten Auftrags mu§ darauf hingewiesen werden,
da§ zus�tzliche Dienstleistungen im Wege des Verhandlungsverfahrens vergeben
werden.

Ð Bei der Ermittlung des Gesamtauftragswertes zur Kl�rung der Frage, ob die Richtlinie
anzuwenden ist oder nicht, ist auch der Wert des Auftrags �ber die nachfolgenden
Dienstleistungen zu ber�cksichtigen.

Ð Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Auftragsbekanntmachung darf nur binnen
drei Jahren nach Abschlu§ des ersten Auftrags angewandt werden.

3.4 Informationen �ber die Entscheidungen des Auftraggebers

3.4.1 Ablehnung von Bewerbern und Bietern70

Jeder nicht ber�cksichtigte Bewerber oder Bieter kann von dem betreffenden �ffentlichen
Auftraggeber verlangen, da§ ihm die Gr�nde f�r die Ablehnung seiner Bewerbung bzw.
seines Angebots mitgeteilt werden; im Falle eines nicht ber�cksichtigten Angebots kann
auch die Angabe des Namens des erfolgreichen Bieters verlangt werden.

Der �ffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, diese Angaben binnen 15 Tagen nach
Eingang des entsprechenden Ersuchens mitzuteilen.

                                                

69 Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe f der Dienstleistungsrichtlinie; diese Ausnahme ist auch in der
Baurichtlinie vorgesehen



3.4.2 Abbruch eines Vergabeverfahrens71

Ein Auftraggeber, der ein Vergabeverfahren eingeleitet hat, kann dies abbrechen und/oder
ein neues Verfahren einleiten. Die Gr�nde f�r einen solchen Beschlu§ sind den Bewerbern
und Bietern, die dies schriftlich beantragen, sowie dem Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaft mitzuteilen.

3.4.3 Vergabevermerk72

Die Auftraggeber m�ssen zu jedem vergebenen Auftrag, der der Dienstleistungsrichtlinie
unterliegt, einen Vergabevermerk anfertigen, der mindestens folgende Angaben enth�lt:

Ð Name und Anschrift des Auftraggebers, Auftragsgegenstand und -wert;

Ð Namen der ber�cksichtigten Bewerber bzw. Bieter und Gr�nde f�r ihre Auswahl;

Ð Namen der abgelehnten Bewerber bzw. Bieter und Gr�nde f�r die Ablehnung;

Ð Name des erfolgreichen Bieters und Gr�nde f�r die Wahl seines Angebots sowie - falls
bekannt - der Teil des Auftrags, den der erfolgreiche Bieter an Dritte weiterzugeben
beabsichtigt;

Ð bei Verhandlungsverfahren (mit und ohne vorherige Auftragsbekanntmachung)
Begr�ndung f�r die Anwendung dieses Verfahrens (vgl. Absatz 3.3).

Der Vergabevermerk oder dessen Hauptpunkte sind der Kommission auf Anfrage zu
�bermitteln.

4.
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GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

4.1 Auftragsbekanntmachungen

Zu den wichtigsten Elementen der Gemeinschaftsvorschriften �ber das �ffentliche
Auftragswesen geh�ren transparente Verfahren, die allen interessierten Wirtschafts-
beteiligten die gleichen M�glichkeiten einr�umen, in offenen Verfahren Angebote bzw. in
nichtoffenen und Verhandlungsverfahren Interessensbekundungen einzureichen. Die
notwendige Transparenz wird durch Ver�ffentlichung von Auftragsbekanntmachungen
erzielt.

4.1.1 J�hrliche nichtverbindliche Bekanntmachung73

Nach der Dienstleistungsrichtlinie m�ssen die �ffentlichen Auftraggeber sobald wie
m�glich nach Beginn ihres jeweiligen Haushaltsjahres eine nichtverbindliche
Bekanntmachung �ber s�mtliche f�r die n�chsten zw�lf Monate vorgesehenen Auftr�ge
�ber Dienstleistungen in jeder Kategorie des Anhangs IÊA (d.h. der Dienstleistungs-
kategorien, die der Dienstleistungsrichtlinie unterliegen) ver�ffentlichen. Die Auftraggeber
sind von diese Verpflichtung befreit, wenn der gesch�tzte Gesamtwert der vorgesehenen
Auftr�ge unter 750.000 ECU liegt.

Kommt ein Auftraggeber seiner Pflicht zur Ver�ffentlichung einer solchen
nichtverbindlichen Bekanntmachung nicht nach, kann der Gerichtshof den betreffenden
Mitgliedstaat wegen Verletzung seiner Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag verurteilen.74

Durch diesen Versto§ gegen die Gemeinschaftsvorschriften k�nnte ein Auftraggeber einen
Dienstleistungserbringer widerrechtlich von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren
abhalten oder einem Dienstleistungserbringer au§ergew�hnliche Kosten verursachen.
Wenn ein Auftraggeber zum Beispiel eine umfangreiche Studie nicht in seiner j�hrlichen
nichtverbindlichen Bekanntmachung angibt, kann ein potentieller Bieter auch nicht die
erforderlichen Vorbereitungen treffen, so da§ er nach der Ausschreibung des betreffenden
Auftrags gezwungen w�re, zus�tzliches Personal einzusetzen, um sein Angebot noch
fristgerecht ausarbeiten zu k�nnen.

In der Praxis liegt ein ganz offensichtlicher Anreiz zur Ver�ffentlichung einer
nichtverbindlichen Bekanntmachung f�r die Auftraggeber darin, da§ sie dann die Fristen
f�r die Einreichung von Angeboten in offenen und nichtoffenen Verfahren (vgl.
AbsatzÊ4.8) verk�rzen k�nnen, und zwar auch dann, wenn sie nicht zur Ver�ffentlichung
derartiger Bekanntmachungen verpflichtet w�ren.

4.1.2 Bekanntmachung eines Auftrags

Die Pflicht der Auftraggeber zur Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines
�ffentlichen Auftrags (Ausschreibung) bildet ein Kernelement des Binnenmarktes, da die
Wirtschaftsbeteiligten aus allen Mitgliedstaaten so in die Lage versetzt werden, sich �ber
s�mtliche in der Gemeinschaft zu vergebenden �ffentlichen Auftr�ge zu informieren: Je
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mehr Bieter in Frage kommen, desto gr�§er die Chance, da§ bessere Leistungen zu
g�nstigeren Preisen geboten werden.

Die �ffentlichen Auftraggeber m�ssen Wettbewerbe und Auftr�ge, die im offenen oder
nichtoffenen Verfahren vergeben werden sollen, zuvor ausschreiben, d.h. sie m�ssen eine
entsprechende Bekanntmachung ver�ffentlichen.75 Eine solche Bekanntmachung ist
grunds�tzlich auch vor einem Verhandlungsverfahren zu ver�ffentlichen, doch k�nnen die
Auftraggeber in einer Reihe von in der Richtlinie genau bezeichneten F�llen einen Auftrag
auch ohne vorherige Bekanntmachung im Verhandlungsverfahren vergeben (vgl. 3.3.2).

4.1.3 Bekanntmachung �ber die Ergebnisse eines Vergabeverfahrens

Nach der Vergabe eines Auftrags - unabh�ngig von dem dabei gew�hlten Verfahren - und
nach Abschlu§ eines Wettbewerbs m�ssen die �ffentlichen Auftraggeber dem Amt f�r
amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften binnen 48 Tagen eine
entsprechende Bekanntmachung �bermitteln.76 Dies gilt auch f�r Auftr�ge �ber die in
Anhang IÊB der Dienstleistungsrichtlinie verzeichneten Dienstleistungen, wobei die
Auftraggeber in diesem Falle aber angeben m�ssen, ob sie mit der Ver�ffentlichung der
Bekanntmachung einverstanden sind. Alle �brigen Bekanntmachungen �ber die Vergabe
eines Dienstleistungsauftrags oder den Abschlu§ eines Wettbewerbs werden in vollem
Umfang im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften und in der Datenbank TED in
s�mtlichen Amtssprachen der Gemeinschaft ver�ffentlicht, wobei allerdings nur die
Originalfassung verbindlich ist.

4.2 Form und Inhalt der Bekanntmachungen

Die Dienstleistungsrichtlinie bestimmt, da§ die Bekanntmachungen den in den Anh�ngen
III und IV der Richtlinie vorgegebenen Mustern entsprechen m�ssen.77

Es sind nur solche Bekanntmachungen g�ltig, die s�mtliche Rubriken enthalten. Zu den
meisten dieser Rubriken m�ssen Angaben gemacht werden. In Rubriken, die nach Ansicht
des Auftraggebers f�r den betreffenden Fall nicht relevant sind, ist der Vermerk Òentf�lltÓ
anzugeben.

Die Bekanntmachungen sollten knapp und pr�zise formuliert sein. Ihr Umfang sollte
h�chstens eine Seite des Amtsblatts, d.h. etwa 650 W�rter, nicht �bersteigen.78

Nachstehend werden einige Rubriken in den verschiedenen Arten von Bekanntmachungen
n�her erl�utert.

4.2.1 Auftragsbekanntmachung

Eine Rubrik in der Auftragsbekanntmachung betrifft die Auswahlkriterien, d.h. die
Anforderungen an die wirtschaftliche und technische Leistungsf�higkeit, denen die Bieter
gen�gen m�ssen, um �berhaupt f�r den betreffenden Auftrag in Frage zu kommen. Nach
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der Dienstleistungsrichtlinie d�rfen die Auftraggeber dabei nicht �ber die in den Artikeln
31 und 32 vorgesehenen Anforderungen hinausgehen (vgl. 6.2.3 und 6.2.4).

Eine andere Rubrik betrifft die Zuschlagskriterien (Artikel 36 der Richtlinie). Hier m�ssen
die Auftraggeber angeben, anhand welcher Kriterien der betreffende Auftrag vergeben
wird. Sie haben dabei drei M�glichkeiten:

a) Den Zuschlag erh�lt das wirtschaftlich g�nstigste Angebot.

b) Den Zuschlag erh�lt das Angebot mit dem niedrigsten Preis.

c) Beim nichtoffenen Verfahren kann der Auftraggeber die Zuschlagskriterien in der
Aufforderung zur Angebotsabgabe angeben, worauf aber in der entsprechenden
Rubrik der Bekanntmachung des betreffenden Auftrags hingewiesen werden mu§.

Wird der Zuschlag dem wirtschaftlich g�nstigsten Angebot erteilt, mu§ der Auftraggeber
in den Verdingungsunterlagen oder in der Ausschreibung angeben, welche Zuschlags-
kriterien er anzuwenden gedenkt. Falls diese Kriterien in den Verdingungsunterlagen
angegeben werden, ist in der entsprechenden Rubrik der Ausschreibung (d.h. der
Bekanntmachung des betreffenden Auftrags) ein entsprechender Hinweis erforderlich.

4.2.2 Bekanntmachung �ber die Ergebnisse eines Vergabeverfahrens

Grunds�tzlich sind dem Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen
Gemeinschaften Bekanntmachungen �ber die Ergebnisse der Vergabeverfahren zu
�bermitteln. Bei �ffentlichen Auftr�gen �ber Dienstleistungen, die in Anhang IÊA der
Dienstleistungsrichtlinie verzeichnet sind, werden diese Bekanntmachungen
ver�ffentlicht, bei Auftr�gen �ber Dienstleistungen gem�§ Anhang IÊB erfolgt die
Ver�ffentlichung jedoch nur dann, wenn der Auftraggeber damit einverstanden ist.79 Eine
Ver�ffentlichung ist ferner dann nicht erforderlich, wenn diese80

Ð den Gesetzesvollzug behindern w�rde;

Ð dem �ffentlichen Interesse zuwiderlaufen w�rde;

Ð die legitimen gesch�ftlichen Interessen eines �ffentlichen oder privaten Unternehmens
ber�hren w�rde;

Ð den lauteren Wettbewerb zwischen Dienstleistungserbringern behindern k�nnte.

4.3 Muster f�r die Bekanntmachung81

Die Muster f�r die Bekanntmachung von Dienstleistungsauftr�gen sind in Anhang III der
Dienstleistungsrichtlinie und nachstehend wiedergegeben. Zu allen f�r den betreffenden
Auftrag relevanten Rubriken m�ssen Angaben gemacht werden. Dies gilt z.B. auch f�r die
Angaben zu den Personen, die bei der �ffnung der Angebote anwesend sein d�rfen, sowie
die Angaben zu Datum, Uhrzeit und Ort der �ffnung der Angebote, da potentielle

                                                

79 Artikel 16 Abs�tze 2 und 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
80 Artikel 16 Absatz 5 der Dienstleistungsrichtlinie



Auftragnehmer aufgrund dieser Daten feststellen k�nnen, wer ihre Mitbewerber sind und
ob sie die Auswahlkriterien erf�llen.82

4.3.1 Vorinformation (Nichtverbindliche Bekanntmachung) - Anhang IIIÊA der 
Dienstleistungsrichtlinie

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers und
gegebenenfalls des Dienstes, von dem zus�tzliche Angaben erlangt werden k�nnen.

2. Beabsichtigte Gesamtbeschaffungen von Dienstleistungen in jeder Kategorie des Anhangs IA.
3. Gesch�tzter Zeitpunkt der Einleitung der Vergabeverfahren nach Kategorien.
4. Sonstige Angaben.
5. Tag der Absendung der Bekanntmachung.
6. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der

Europ�ischen Gemeinschaften.

4.3.2 Auftragsbekanntmachung

Offenes Verfahren - Anhang IIIÊB der Dienstleistungsrichtlinie

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers.
2. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung; CPC-Referenznummer.
3. Ausf�hrungsort.
4. a) Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und

Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist;
b) Verweisung auf die Rechts- und Verwaltungsvorschrift;
c) Angabe, ob juristische Personen die Namen und  die berufliche Qualifikation der Personen

angeben m�ssen, die f�r die Ausf�hrung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein
sollen.

5. Angabe, ob Dienstleistungserbringer Angebote f�r einen Teil der betreffenden Dienstleistungen
abgeben k�nnen.

6. Gegebenenfalls Verbot von �nderungsvorschl�gen.
7. Dauer des Auftrags oder Frist f�r die Erbringung der Dienstleistung.
8. a) Name und Anschrift der Dienststelle, bei der die ma§geblichen Unterlagen angefordert

werden k�nnen;
b) Einsendefrist f�r die Antr�ge;
c) gegebenenfalls H�he und Einzelheiten der Zahlung der Geb�hr f�r �bersendung dieser

Unterlagen.
9. a) Personen, die bei der �ffnung der Angebote anwesend sein d�rfen;

b) Datum, Uhrzeit und Ort der �ffnung der Angebote.
10. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.
11. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die

ma§geblichen Vorschriften.
12. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Dienstleistungserbringergemeinschaft, an die der Auftrag

vergeben  wird, haben mu§.
13. Angaben zur Lage des Dienstleistungserbringers sowie Angaben und Formalit�ten, die zur

Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob der Unternehmer die wirtschaftlichen und technischen
Mindestanforderungen erf�llt.

14. Bindefrist.
15. Kriterien f�r die Auftragserteilung und, falls m�glich, deren Rangfolge. Andere Kriterien als der

niedrigste Preis m�ssen genannt werden, falls sie nicht in den Verdingungsunterlagen enthalten
sind.

                                                



16. Sonstige Angaben.
17. Tag der Absendung der Bekanntmachung.
18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der

Europ�ischen Gemeinschaften.

Nichtoffenes Verfahren - Anhang IIIÊC der Dienstleistungsrichtlinie

1. Name, Anschrift, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des
Auftraggebers.

2. Kategorie der Leistung und Beschreibung; CPC-Referenznummer.

3. Ausf�hrungsort.

4. a) Angabe, ob die Ausf�hrung der Leistung durch Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist;

b) Verweisung auf die Rechts- und Verwaltungsvorschrift;
c) Angabe, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation

der Personen angeben m�ssen, die f�r die Ausf�hrung der betreffenden
Dienstleistung verantwortlich sein sollen.

5. Angabe, ob der Dienstleistungserbringer Angebote f�r einen Teil der
betreffenden Leistungen abgeben kann.

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Dienstleistungserbringern, die zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden.

7. Gegebenenfalls Verbot von �nderungsvorschl�gen.

8. Dauer des Auftrags oder Frist f�r die Erbringung der Dienstleistung.

9. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Dienstleistungserbringergemeinschaft, an die
der Auftrag vergeben wird, haben mu§.

10. a) Gegebenenfalls Begr�ndung der Inanspruchnahme des beschleunigten 
Verfahrens;

b) Einsendefrist f�r die Antr�ge auf Teilnahme;
c) Anschrift, an die diese Antr�ge zu richten sind;
d) Sprache(n), in der(denen) diese Antr�ge abgefa§t sein m�ssen.

11. Frist f�r die Absendung von Aufforderungen zur Angebotsangabe.

12. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.

13. Angaben zur Lage des Dienstleistungserbringers sowie Angaben und
Formalit�ten, die zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob der
Dienstleistungserbringer die technischen und wirtschaftlichen
Mindestanforderungen erf�llt.

14. Kriterien f�r die Auftragserteilung und, falls m�glich, deren Rangfolge, wenn
diese nicht in der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannt sind.

15. Sonstige Angaben.

16. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

17. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.





Verhandlungsverfahren - Anhang IIIÊD der Dienstleistungsrichtlinie

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer
des Auftraggebers.

2. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung; CPC-Referenznummer.

3. Ausf�hrungsort.

4. a) Angabe, ob die Leistung durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften einem
besonderen Berufsstand vorbehalten ist;

b)    Verweisung auf die Rechts- oder Verwaltungsvorschrift;

c) Angabe, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation
der Personen angeben m�ssen, die f�r die Ausf�hrung der betreffenden
Dienstleistung verantwortlich sein sollen.

5. Angabe, ob der Dienstleistungserbringer Angebote f�r einen Teil der
betreffenden Leistungen angeben kann.

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Dienstleistungserbringern, die zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden.

7. Gegebenenfalls Verbot von �nderungsvorschl�gen.

8. Dauer des Auftrags oder Frist f�r die Erbringung der Dienstleistung.

9. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben wird, haben mu§.

10. a) Gegebenenfalls Begr�ndung der Inanspruchnahme des beschleunigten 
Verfahrens;

b) Einsendefrist f�r die Antr�ge auf Teilnahme;

c) Anschrift, an die diese Antr�ge zu richten sind;

d) Sprache(n), in der(denen) diese Antr�ge abgefa§t sein m�ssen.

11. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.

12. Angaben zur Lage des Dienstleistungserbringers sowie Angaben und
Formalit�ten, die zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob der
Dienstleistungserbringer die technischen und wirtschaftlichen
Mindestanforderungen erf�llt.

13. Gegebenenfalls Name und Anschrift der vom �ffentlichen Auftraggeber bereits
ausgew�hlten Dienstleistungserbringer.

14. Sonstige Angaben.

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.

17. Tag(e) der Ver�ffentlichung von Vorinformationen im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften.



4.3.3



Bekanntmachung der Ergebnisse eines Vergabeverfahrens - Anhang IIIÊE der
Dienstleistungsrichtlinie

Diese Bekanntmachung ist f�r s�mtliche Verfahren (offen, nichtoffen,
Verhandlungsverfahren) gleich, auch f�r Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Auftragsbekanntmachung.

1. Name und Anschrift des Auftraggebers.
2. Gew�hltes Vergabeverfahren; im Fall von Verhandlungsverfahren ohne vorherige

Ver�ffentlichung einer Ausschreibung: Begr�ndung (Artikel 11 Absatz 3).
3. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung; CPC-Referenznummer.
4. Tag der Auftragserteilung.
5. Kriterien f�r die Auftragserteilung.
6. Anzahl der eingegangenen Angebote.
7. Name und Anschrift des/der Dienstleistungserbringer(s).
8. Mindest-/H�chstpreis oder Preisspanne.
9. Gegebenenfalls Wert und Anteil des Auftrags, der voraussichtlich als Unterauftrag

an dritte Parteien vergeben wird.
10. Sonstige Angaben.
11. Tag der Ver�ffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt der Europ�ischen

Gemeinschaften.
12. Tag der Absendung der Bekanntmachung.
13. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen

der Europ�ischen Gemeinschaften.
14. Bez�glich von Auftr�gen f�r Diensleistungen im Sinne des Anhangs IB:

Einverst�ndnis des �ffentlichen Auftraggebers mit der Ver�ffentlichung der
Bekanntmachung (Artikel 16 Absatz 3).

4.4 Fristen

Um eine nichtdiskriminierende Behandlung aller Bieter zu gew�hrleisten, sind die Fristen
in einer f�r Wirtschaftsbeteiligte aus allen Mitgliedstaaten verst�ndlichen Weise
festzusetzen. Die Kommission akzeptiert es nicht, wenn bei den Fristen auf Feiertage
oder Ferien in einem Mitgliedstaat Bezug genommen wird oder wenn Bekanntmachungen
nur in der regionalen oder �berregionalen Presse eines Landes ver�ffentlicht werden, da
ausl�ndische Bieter dadurch benachteiligt w�rden.

4.5 Auftragsbekanntmachung auf einzelstaatlicher Ebene83

Die Richtlinie bestimmt, da§ Bekanntmachungen in der regionalen und �berregionalen
Presse des Landes des Auftraggebers nur die Angaben enthalten d�rfen, die auch im
Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften ver�ffentlicht werden. Damit soll
gew�hrleistet werden, da§ alle Wirtschaftsbeteiligten, unabh�ngig davon, in welchem
Mitgliedstaat sie ans�ssig sind, �ber die gleichen Informationen verf�gen.

                                                



Aus dem gleichen Grunde d�rfen Bekanntmachungen auch nicht vor der Absendung an
das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen in der Presse des Landes des Auftraggebers
ver�ffentlicht werden. Die Auftraggeber m�ssen das Datum der Absendung belegen
k�nnen und dieses Datum auch in der Bekanntmachung in ihrem Lande angeben.

4.6 Wer ver�ffentlicht die Bekanntmachungen?

Die nach der Dienstleistungsrichtlinie erforderlichen Bekanntmachungen werden vom Amt
f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften ver�ffentlicht. Zu
diesem Zweck m�ssen die Auftraggeber ihre Bekanntmachungen schnellstm�glich in
geeigneter Weise an dieses Amt senden,84 d.h. sie m�ssen sich daf�r s�mtlicher
verf�gbarer moderner Kommunikationsmittel bedienen. Insbesondere sind folgende
Anforderungen zu erf�llen:

Ð Die Auftraggeber m�ssen die j�hrliche nichtverbindliche Bekanntmachung so schnell
wie m�glich nach Beginn des jeweiligen Haushaltsjahrs �bermitteln.

Ð Beim beschleunigten Verfahren ist die Bekanntmachung per Telex, Telegramm oder Fax
zu �bermitteln.

Ð Die Bekanntmachung �ber die Ergebnisse eines Vergabeverfahrens ist sp�testens 48
Tage nach der Vergabe des betreffenden Auftrags zu �bermitteln.

Ð Die Auftraggeber m�ssen das Datum der Absendung der einzelnen Bekanntmachungen
an das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen nachweisen k�nnen.

Die Bekanntmachungen sind an folgende Anschrift zu senden:

Supplement des Amtsblatts der Europ�ischen Gemeinschaften
Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tel.: (++352) 499 28 23 32
Telex: 1324 PUBOF LU/2731 pubof LU
Fax: (++352) 49 00 03/(++352) 49 57 19

Die j�hrliche nichtverbindliche Bekanntmachung und die Bekanntmachung �ber die
Ergebnisse eines Vergabeverfahrens sind in vollem Umfang und in s�mtlichen
Amtssprachen der Gemeinschaft im Amtsblatt und in der Datenbank TED zu
ver�ffentlichen.85 Auftragsbekanntmachungen und Bekanntmachungen �ber Wettbewerbe
werden in vollem Umfang in der Originalsprache und mit einer Zusammenfassung der
wichtigsten Angaben in den �brigen Amtssprachen der Gemeinschaft ver�ffentlicht.86 Das
Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen ver�ffentlicht die Bekanntmachungen binnen 12
Tagen nach ihrer Absendung im Amtsblatt und in der Datenbank TED,87 bei
beschleunigten Verfahren verk�rzt sich diese Frist auf 5 Tage.

                                                

84 Artikel 17 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie.
85 Artikel 17 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
86 Artikel 17 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie



Die erforderlichen �bersetzungen und Zusammenfassungen von Bekanntmachungen
werden vom Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen veranla§t88, die Kosten der
Ver�ffentlichung tr�gt derzeit die Gemeinschaft.

4.7 Empfohlene Standardvordrucke f�r Bekanntmachungen

In ihrer Empfehlung 91/561/EWG schl�gt die Kommission eine Vereinheitlichung des
Informationsgehalts von Auftragsbekanntmachungen vor. Damit sollen die Ziele der
Gemeinschaftspolitik im Bereich des �ffentlichen Auftragswesens insbesondere durch
Verwendung einer gemeinsamen Terminologie erreicht werden, die es einerseits den
Wirtschaftsbeteiligten erleichtert, die Bekanntmachungen zu verstehen, und andererseits
auch den Auftraggebern die Abfassung der Bekanntmachungen sowie dem Amt f�r
amtliche Ver�ffentlichungen die Ver�ffentlichung erleichtert.

Entsprechende Standardvordrucke f�r Bau- und Lieferauftr�ge in den einzelnen
Mitgliedstaaten liegen bereits vor und sind im Supplement zum Amtsblatt vom 16.
November 1991 (S 217 A bis N) ver�ffentlicht.89

Im Rahmen dieses standardisierten Systems m�ssen die Auftraggeber im wesentlichen nur
noch die zutreffenden Worte bzw. S�tze ausw�hlen und ggf. relevante Angaben
hinzuf�gen. Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten in ihrer Empfehlung
91/561/EWG, die erforderlichen Ma§nahmen zu treffen um sicherzustellen, da§ die
Auftraggeber die Standardvordrucke verwenden k�nnen.

4.8 Einzuhaltende Fristen

Die Dienstleistungsrichtlinie soll unter anderem gew�hrleisten, da§ alle potentiellen Bieter
eine faire Chance haben, ihr Interesse an einem Auftrag zum Ausdruck zu bringen bzw.
ihr Angebot einzureichen. Zu diesem Zweck setzt die Richtlinie Mindestfristen f�r den
Eingang von Angeboten und Interessensbekundungen und H�chstfristen f�r die
Absendung der Verdingungsunterlagen und anderen f�r die Einreichung von Angeboten
erforderlichen Unterlagen fest.

Die Auftraggeber d�rfen die Fristen f�r den Eingang von Angeboten verl�ngern oder die
Fristen f�r die Absendung von Auftragsunterlagen verk�rzen, wenn sie dies f�r
erforderlich halten. Sie m�ssen die Frist f�r den Eingang von Angeboten sogar verl�ngern,
wenn die Auftragsunterlagen zu umfangreich sind, um binnen der Mindestfrist zugesandt
zu werden oder wenn Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in
die Verdingungsunterlagen m�glich sind.90

                                                

88 Artikel 17 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
89 S 217 A, B und C (Belgien in Deutsch, Franz�sisch und Niederl�ndisch), S 217 D (D�nemark), SÊ217

E (Deutschland), S 217 F (Griechenland), S 217 G (Spanien), S 217 H (Frankreich), S 217ÊI (Irland),
S 217 J (Italien), S 217 K (Luxemburg), S 217 L (Niederlande), S 217 M (Portugal) und SÊ217ÊN
(Vereinigtes K�nigreich)



4.8.1 Offenes Verfahren

a) Frist f�r den Eingang von Angeboten:

- in der Regel mindestens 52 Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der
Auftragsbekanntmachung zur Ver�ffentlichung im Amtsblatt;91

- mindestens 36 Tage nach Absendung der Auftragsbekanntmachung, sofern eine
nichtverbindliche Bekanntmachung ver�ffentlicht wurde, in der der betreffende
Auftrag angegeben war.92

Diese Fristen sind gegebenenfalls (vgl. Absatz 4.8) zu verl�ngern.

b) Verdingungsunterlagen und andere Unterlagen sind sp�testens sechs Tage nach
Eingang der entsprechenden Anforderung (sofern diese rechtzeitig abgesandt
wurden) abzusenden.93

c) Zus�tzliche Ausk�nfte zu den Verdingungsunterlagen sind sp�testens sechs Tage
vor Ablauf der Frist f�r den Eingang der Angebote abzusenden, sofern die
zus�tzlichen Ausk�nfte rechtzeitig angefordert wurden.94

4.8.2 Nichtoffenes Verfahren

Frist f�r den Eingang von Antr�gen auf Teilnahme:

- mindestens 37 Tage nach Absendung der Auftragsbekanntmachung zur
Ver�ffentlichung im Amtsblatt;95

- mindestens 15 Tage im beschleunigten Verfahren, d.h. wenn die Frist von 37 Tagen
aus Gr�nden der Dringlichkeit nicht eingehalten werden kann.96

Frist f�r den Eingang von Angeboten:

- in der Regel mindestens 40 Tage nach Absendung der schriftlichen Aufforderung zur
Abgabe von Angeboten;97

- mindestens 26 Tage nach Absendung der schriftlichen Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten, sofern die betreffenden Dienstleistungen in der j�hrlichen
nichtverbindlichen Bekanntmachung angegeben waren;98

- mindestens 10 Tage nach Absendung der schriftlichen Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten im beschleunigten Verfahren, d.h. wenn die Frist von 40 bzw. 26 Tagen
aus Gr�nden der Dringlichkeit nicht eingehalten werden kann.99

                                                

91 Artikel 18 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie.
92 Artikel 18 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie.
93 Artikel 18 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
94 Artikel 18 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie.
95 Artikel 19 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie.
96 Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a der Dienstleistungsrichtlinie.
97 Artikel 19 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
98 Artikel 19 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie



Frist f�r die Absendung zus�tzlicher Ausk�nfte zu den Verdingungsunterlagen:

- sp�testens sechs Tage vor Ablauf der Frist f�r den Eingang der Angebote, sofern
diese Ausk�nfte rechtzeitig angefordert wurden;100

- sp�testens vier Tage vor Ablauf der Frist f�r den Eingang der Angebote im
beschleunigten Verfahren, d.h. wenn die Frist von 40 bzw. 26 Tagen aus Gr�nden
der Dringlichkeit nicht eingehalten werden kann.101

Alle diese Fristen sind gegebenenfalls (vgl. Absatz 4.8) zu verl�ngern.

4.8.3 Verhandlungsverfahren mit vorheriger Auftragsbekanntmachung102

Frist f�r den Eingang von Antr�gen auf Teilnahme:

- mindestens 37 Tage nach Absendung der Auftragsbekanntmachung zur
Ver�ffentlichung im Amtsblatt;103

- mindestens 15 Tage im beschleunigten Verfahren, d.h. wenn die Frist von 37 Tagen
aus Gr�nden der Dringlichkeit nicht eingehalten werden kann.104

4.8.4

                                                

100 Artikel 19 Absatz 6 der Dienstleistungsrichtlinie.
101 Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie.
102 Artikel 19 und 20 der Dienstleistungsrichtlinie.
103 Artikel 19 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie



Tabellarische �bersicht

Offenes Verfahren

Artikel Ma§nahme Tag

17(2) Absendung der Auftragsbekanntmachung an
das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der
EG (schnellstm�glich und in geeigneter
Weise)

Tag x

17(6) Ver�ffentlichung der Auftragsbekannt-
machung in der Presse des Landes des
Auftraggebers

Nicht vor Tag x

17(5) Ver�ffentlichung durch das Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der EG

In der Regel nicht sp�ter als Tag x+12

18(3) Anforderung der Verdingungsunterlagen und
zus�tzliche Unterlagen

Rechtzeitiger Eingang  

18(3) Zusendung der Verdingungsunterlagen und
zus�tzlicher Unterlagen

Binnen sechs Tagen nach Eingang der
Anforderung

18(4) Erteilung zus�tzlicher Ausk�nfte Nicht sp�ter als sechs Tage vor
Ablauf der Frist f�r den Eingang der
Angebote

18(1) Eingang der Angebote (sofern der Auftrag
nicht in einer nichtverbindlichen
Bekanntmachung f�r das laufende
Haushaltsjahr angek�ndigt war)

In der Bekanntmachung angegebenes
Datum, fr�hestens am Tag x+52 bzw.
der erste Arbeitstag danach. Wird hier
der fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen.

18(2) Eingang der Angebote (sofern der Auftrag in
einer nichtverbindlichen Bekanntmachung f�r
das laufende Haushaltsjahr angek�ndigt war)

S.o., aber x+36 anstelle von x+52

18(5) Ortsbesichtigung und Einsichtnahme in
ausgelegte Verdingungsunterlagen

Entsprechende Verl�ngerung der
genannten Fristen x+52 bzw. x+36



Nichtoffenes Verfahren

Artikel Ma§nahme Tag

17(2) Absendung der Auftragsbekanntmachung an
das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der
EG (schnellstm�glich und in geeigneter Weise)

Tag x

17(6) Ver�ffentlichung der Auftragsbekannt-
machung in der Presse des Landes des
Auftraggebers

Nicht vor Tag x

17(5) Ver�ffentlichung durch das Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der EG

In der Regel nicht sp�ter als Tag
x+12

19(1)

19(5)

Frist f�r den Eingang von Teilnahmeantr�gen
bzw. der Absendung der schriftlichen
Best�tigung von Antr�gen per Telegramm,
Telex, Fax oder Telephon

In der Bekanntmachung
angegebenes Datum, fr�hestens am
Tag x+37 bzw. der erste Arbeitstag
danach. Wird hier der
fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen

19(2) Absendung der Aufforderung zur Einreichung
von Angeboten

In der Bekanntmachung
angegebenes Datum, es ist aber
keine bestimmte Frist
vorgeschrieben  

19(2)(a) Anforderung zus�tzlicher, in der
Aufforderung zur Einreichung von Angeboten
nicht enthaltener Unterlagen

Rechtzeitig

19(6) Erteilung zus�tzlicher Ausk�nfte Nicht sp�ter als sechs Tage vor
Ablauf der Frist f�r den Eingang
der Angebote

19(3) Eingang der Angebote (sofern der Auftrag
nicht in einer nichtverbindlichen
Bekanntmachung f�r das laufende
Haushaltsjahr angek�ndigt war)

In der Bekanntmachung
angegebenes Datum, fr�hestens am
Tag x+40 bzw. der erste Arbeitstag
danach. Wird hier der
fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen.

19(4) Eingang der Angebote (sofern der Auftrag in
einer nichtverbindlichen Bekanntmachung f�r
das laufende Haushaltsjahr angek�ndigt war)

S.o., aber x+26 anstelle von x+40

19(7) Ortsbesichtigung und Einsichtnahme in
ausgelegte Verdingungsunterlagen

Entsprechende Verl�ngerung der
genannten Fristen x+40 bzw. x+26



Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren

Artikel Ma§nahme Tag

17(2) Absendung der Auftragsbekanntmachung an
das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der
EG (schnellstm�glich und in geeigneter Weise)

Tag x

17(6) Ver�ffentlichung der Auftragsbekannt-
machung in der Presse des Landes des
Auftraggebers

Nicht vor Tag x

17(5) Ver�ffentlichung durch das Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der EG

In der Regel nicht sp�ter als Tag
x+5

19(1)

20(3)

Frist f�r den Eingang von Teilnahmeantr�gen
bzw. der Absendung der schriftlichen
Best�tigung von Antr�gen per Telegramm,
Telex, Fax oder Telephon

In der Bekanntmachung
angegebenes Datum, fr�hestens am
Tag x+15 bzw. der erste Arbeitstag
danach. Wird hier der
fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen

19(2) Absendung der Aufforderung zur Einreichung
von Angeboten

In der Bekanntmachung
angegebenes Datum, es ist aber
keine bestimmte Frist
vorgeschrieben  

19(2)(a) Anforderung zus�tzlicher, in der
Aufforderung zur Einreichung von Angeboten
nicht enthaltener Unterlagen

Rechtzeitig

20(2) Erteilung zus�tzlicher Ausk�nfte Nicht sp�ter als vier Tage vor
Ablauf der Frist f�r den Eingang
der Angebote

19(3) Eingang der Angebote (unabh�ngig davon, ob
der Auftrag in einer nichtverbindlichen
Bekanntmachung f�r das laufende
Haushaltsjahr angek�ndigt war oder nicht)

In der Bekanntmachung
angegebenes Datum, fr�hestens am
Tag x+10 bzw. der erste Arbeitstag
danach. Wird hier der
fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen.

19(7) Ortsbesichtigung und Einsichtnahme in
ausgelegte Verdingungsunterlagen

Entsprechende Verl�ngerung der
genannten Frist x+10



Verhandlungsverfahren (mit vorheriger Auftragsbekanntmachung)

Artikel Ma§nahme Tag

17(2) Absendung der Auftragsbekanntmachung an
das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der
EG (schnellstm�glich und in geeigneter
Weise)

Tag x

17(6) Ver�ffentlichung der Auftragsbekannt-
machung in der Presse des Landes des
Auftraggebers

Nicht vor Tag x

17(5) Ver�ffentlichung durch das Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der EG

In der Regel nicht sp�ter als Tag x+12

19(1)

19(5)

Frist f�r den Eingang von Teilnahmeantr�gen
bzw. der Absendung der schriftlichen
Best�tigung von Antr�gen per Telegramm,
Telex, Fax oder Telephon

In der Bekanntmachung angegebenes
Datum, fr�hestens am Tag x+37 bzw.
der erste Arbeitstag danach. Wird hier
der fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen

19(2) Absendung der Aufforderung zur
Verhandlung

In der Bekanntmachung angegebenes
Datum, es ist aber keine bestimmte
Frist vorgeschrieben  

Beschleunigtes Verhandlungsverfahren (mit vorheriger
Auftragsbekanntmachung)

Artikel Ma§nahme Tag

17(2) Absendung der Auftragsbekanntmachung an
das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der
EG (schnellstm�glich und in geeigneter
Weise)

Tag x

17(6) Ver�ffentlichung der Auftragsbekannt-
machung in der Presse des Landes des
Auftraggebers

Nicht vor Tag x

17(5) Ver�ffentlichung durch das Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der EG

In der Regel nicht sp�ter als Tag x+5

19(1)

20(3)

Frist f�r den Eingang von Teilnahmeantr�gen
bzw. der Absendung der schriftlichen
Best�tigung von Antr�gen per Telegramm,
Telex, Fax oder Telephon

In der Bekanntmachung angegebenes
Datum, fr�hestens am Tag x+15 bzw.
der erste Arbeitstag danach. Wird hier
der fr�hestm�gliche Tag gew�hlt, darf
die Frist erst um 24 Uhr ablaufen



19(2) Absendung der Aufforderung zur
Verhandlung

In der Bekanntmachung angegebenes
Datum, es ist aber keine bestimmte
Frist vorgeschrieben  

4.9



Berechnung der Fristen

Die Fristen sind gem�§ der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971
zu berechnen.

F�r die Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie sind folgende Bestimmungen von
Bedeutung:

a) Ist im Mitgliedstaat eines Auftraggebers eine bestimmte Ma§nahme binnen x Tagen
nach Eintritt eines Ereignisses zu treffen, so gilt der auf den Tag des Ereignisses
folgende Tag als Tag 1, der n�chste als Tag 2 usw. bis zum Tag x. Ist Tag x in dem
betreffenden Mitgliedstaat ein Arbeitstag*, so ist die Ma§nahme vor Ablauf der
letzten Stunde des Tages x zu treffen. Ist Tag x kein Arbeitstag, so ist die Ma§nahme
vor Ablauf der letzten Stunde des n�chsten Arbeitstages zu treffen.105

b) Mu§ eine von einem Auftraggeber f�r den Eingang von Unterlagen festgesetzte Frist
mindestens x Tage nach einem Ereignis betragen, so gilt der auf den Tag des
Ereignisses folgende Tag als Tag 1, der n�chste als Tag 2 usw. bis zum Tag x. Ist
TagÊx in dem betreffenden Mitgliedstaat ein Arbeitstag, mu§ die Frist mindestens bis
zu diesem Tag x (d.h. bis Ablauf der letzten Stunde von Tag x) laufen. Ist Tag x in
dem betreffenden Mitgliedstaat kein Arbeitstag, mu§ die Frist mindestens bis zu dem
auf diesen Tag x folgenden Arbeitstag (d.h. bis Ablauf der letzten Stunde dieses
Arbeitstages) laufen.106

c) Mu§ ein Auftraggeber sp�testens x Tage vor einem bestimmten Ereignis handeln, so
gilt der Tag vor diesem Ereignis als Tag 1, der diesem vorangehende Tag als Tag 2
usw. bis zum Tag x; der Auftraggeber mu§ sp�testens bis Ablauf der letzten Stunde
von Tag x handeln.107

d) Gibt ein Auftraggeber in einer Bekanntmachung oder einer anderen Unterlage ein
Datum an, bis zu dem eine Handlung auszuf�hren ist, so ist diese Handlung
fristgerecht ausgef�hrt, wenn sie bis zum Ablauf der letzten Stunde des betreffenden
Tages abgeschlossen wird.108

e) Gibt ein Auftraggeber in einer Bekanntmachung oder einer anderen Unterlage ein
Datum und eine Stunde an, bis zu der eine Handlung auszuf�hren ist, so ist diese
Handlung fristgerecht ausgef�hrt, wenn sie bis zum Ablauf der angegebenen Stunde
des betreffenden Tages abgeschlossen wird.109

* Als Arbeitstag gilt jeder Tag au§er Samstag, Sonntag und den gesetzlichen Feiertagen in dem
betreffenden Mitgliedstaat, die der Kommission gemeldet wurden und von dieser in einer im
Amtsblatt der EG ver�ffentlichten Liste von Feiertagen verzeichnet sind.

                                                

105 Artikel 3 der Verordnung Nr. 1182/71.
106 Ebd.
107 Ebd., vgl. jedoch Artikel 3 Absatz 4 letzter Satz.
108 Abgeleitet aus Artikel 3 der Verordnung Nr  1182/71



4.10 M�glichkeiten der �bermittlung von Teilnahmeantr�gen in nichtoffenen
und Verhandlungsverfahren

Antr�ge auf Teilnahme an nichtoffenen und Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Auftragsbekanntmachung k�nnen per Brief, Telegramm, Fax, Telex und Telephon
�bermittelt werden. In den vier letztgenannten F�llen sind die Teilnahmeantr�ge durch ein
vor Ablauf der betreffenden Frist abzusendendes Schreiben zu best�tigen.110

Beim beschleunigten Verfahren m�ssen Teilnahmeantr�ge schnellstm�glich �bermittelt
werden. Nicht per Brief �bermittelte Antr�ge sind erst g�ltig, wenn sie durch ein vor
Ablauf der betreffenden Frist abzusendendes Schreiben best�tigt werden.111

4.11 M�glichkeiten der Aufforderung zur Angebotsabgabe in nichtoffenen und
Verhandlungsverfahren112

Sowohl bei Verhandlungsverfahren mit vorheriger Auftragsbekanntmachung als auch bei
nichtoffenen Verfahren m�ssen die Auftraggeber die ausgew�hlten Bewerber schriftlich
zur Angebotsabgabe auffordern. Diese Aufforderungen sind allen Bewerbern gleichzeitig
zuzusenden.

Der Aufforderung zur Angebotsabgabe sind die Verdingungsunterlagen und zus�tzliche
Unterlagen beizuf�gen und sie mu§ au§erdem folgende Angaben enthalten:

- Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert werden k�nnen,
und Frist, bis zu der dies m�glich ist, sowie f�r diese Unterlagen gegebenenfalls zu
zahlender Betrag und Zahlungsbedingungen (diese Angaben sind nur dann
erforderlich, wenn die Verdingungsunterlagen und zus�tzliche Unterlagen der
Aufforderung zur Angebotsabgabe nicht beigef�gt sind).

- Frist f�r den Eingang der Angebote, Anschrift, an die die Angebote zu richten sind,
und Sprache bzw. Sprachen, in der die Angebote abzufassen sind.

- Hinweis auf die Ver�ffentlichung der Auftragsbekanntmachung.

- Liste s�mtlicher Unterlagen, die als Beleg f�r nachpr�fbare Erkl�rungen und zum
Nachweis der Angaben zur wirtschaftlichen, finanziellen und technischen F�higkeit
des Bieters dem Angebot beizuf�gen sind.

- Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in der Auftragsbekanntmachung enthalten
sind.

5.

                                                

110 Artikel 19 Absatz 5 der Dienstleistungsrichtlinie.
111 Artikel 20 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie



GEMEINSAME TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Die in diesem Abschnitt behandelten Bestimmungen gelten f�r Auftr�ge �ber
Dienstleistungen, die von den Anh�ngen IÊA und IÊB der Dienstleistungsrichtlinie erfa§t
werden.

5.1 Zul�ssige technische Spezifikationen

Die Auftraggeber m�ssen in den allgemeinen Unterlagen oder in den Verdingungs-
unterlagen zu jedem einzelnen Auftrag angeben, welchen technischen Spezifikationen die
Dienstleistungen entsprechen m�ssen. Dabei sind jedoch gewisse Einschr�nkungen zu
beachten. Die Dienstleistungsrichtlinie enth�lt eine Reihe von Regeln, die daf�r sorgen
sollen, da§ die Auftraggeber inl�ndische Dienstleistungserbringer nicht durch die Wahl von
Normen bevorzugen, die in der Praxis nur von Inl�ndern eingehalten werden k�nnen.

Dementsprechend m�ssen die Auftraggeber ihre technischen Spezifikationen unter Bezug  

- auf einzelstaatliche Normen, die europ�ische Normen umsetzen, oder
- auf europ�ische technische Zulassungen oder
- auf gemeinsame technische Spezifikationen

festlegen.

Diese allgemeine Regel gilt jedoch nicht, wenn in einem Mitgliedstaat verbindliche
technische Vorschriften, die mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, anderes
bestimmen.

In diesem Zusammenhang gelten folgende Definitionen:113

Technische Spezifikationen: S�mtliche, insbesondere in den Verdingungsunterlagen
enthaltenen technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis
oder eine Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die
Lieferung so bezeichnet werden kann, da§ sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten
Verwendungszweck erf�llen. Zu diesen technischen Anforderungen geh�ren Qualit�ts-
stufen, Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Abmessungen, ebenso die Vorschriften f�r
Materialien, Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich Qualit�tssicherung, Terminologie,
Bildzeichen, Pr�fungen und Pr�fverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und
Beschriftung. Au§erdem geh�ren dazu auch die Vorschriften f�r die Planung und die
Berechnung von Bauwerken; die Bedingungen f�r die Pr�fung, Inspektion und Abnahme
von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen
Anforderungen, die der Auftraggeber bez�glich fertiger Bauwerke oder der dazu
notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle Vorschriften
anzugeben in der Lage ist.

Norm: Technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation zur
wiederholten oder st�ndigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung
grunds�tzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist.

                                                



Europ�ische Norm: Die vom Europ�ischen Komitee f�r Normung (CEN) oder dem
Europ�ischen Komitee f�r Elektrotechnische Normung (CENELEC) gem�§ deren
gemeinsamen Regeln als Europ�ische Normen (EN) oder Harmonisierungsdokumente
(HD) oder vom Europ�ischen Institut f�r Telekommunikationsnormen (ETSI) als
"Europ�ische Telekommunikationsnorm" (ETS) angenommenen Normen.

Europ�ische technische Zulassung: Eine positive technische Beurteilung der
Brauchbarkeit eines Produktes hinsichtlich der Erf�llung der wesentlichen Anforderungen
an bauliche Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der
festgelegten Anwendungs- und Verwendungsbedingungen. Die europ�ische technische
Zulassung wird von einer zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation
ausgestellt.

Gemeinsame technische Spezifikation: Technische Spezifikation, die nach einem von den
Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften ver�ffentlicht wurde.

Wesentliche Anforderungen: Anforderungen betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und
andere f�r die Allgemeinheit wichtige Aspekte, denen die Bauwerke gen�gen k�nnen.

5.2 Ausnahmen

Nach der Dienstleistungsrichtlinie d�rfen die Auftraggeber in den nachstehend
beschriebenen vier Kategorien von F�llen von der oben erl�uterten allgemeinen Regel
abweichen.114

a) Wenn die Normen, die europ�ischen technischen Zulassungen oder die gemeinsamen
technischen Spezifikationen keine Bestimmungen zur Feststellung der �berein-
stimmung einschlie§en oder wenn es keine technische M�glichkeit gibt, die
�bereinstimmung eines Erzeugnisses mit diesen Normen oder diesen europ�ischen
technischen Zulassungen oder diesen gemeinsamen technischen Spezifikationen in
zufriedenstellender Weise festzustellen.

Diese Ausnahme kann insbesondere dann geltend gemacht werden, wenn die
�bereinstimmung mit technischen Spezifikationen, die gem�§ der allgemeinen Regel
festgelegt wurden, Probleme bereitet und dies Rechtsunsicherheit bewirkt.

b) Wenn die Festlegung technischer Spezifikationen gem�§ der allgemeinen Regel die
Durchf�hrung der Richtlinie  86/361/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 �ber die erste
Phase der gegenseitigen Anerkennung der Allgemeinzulassungen von  Tele-
kommunikationsendger�ten115 oder des Beschlusses 87/95/EWG des Rates vom 22.
Dezember 1986 �ber die Aufstellung von Normen auf dem Gebiet der Informations-
technologie und der Telekommunikation116 oder anderer Gemeinschaftsinstrumente in
bestimmten Dienstleistungs- oder Produktbereichen beeintr�chtigen  w�rde.

                                                

114 Artikel 14 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
115 Abl. L 217 vom 5.8.1986, S. 21; ge�ndert durch Richtlinie 91/263/EWG, Abl. L 128 vom
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Diese Ausnahmebestimmung kann in Anspruch genommen werden, wenn es auf
europ�ischer Ebene keine technischen Spezifikationen f�r die betreffenden Produkte
und Dienstleistungen gibt.

c) Wenn die Anwendung der Normen, der europ�ischen technischen  Zulassungen oder
der gemeinsamen technischen Spezifikationen den Auftraggeber zur Verwendung von
Erzeugnissen oder Materialien zwingt, die mit von ihm bereits benutzten Anlagen
inkompatibel sind, oder wenn sie unverh�ltnism�§ig hohe Kosten oder
unverh�ltnism�§ige technische Schwierigkeiten verursacht.

Diese Ausnahme darf jedoch nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich
festgelegten Strategie angewandt werden, die mit der Verpflichtung zur �bernahme
europ�ischer Normen, europ�ischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer
technischer Spezifikationen innerhalb einer bestimmten Frist verbunden ist.

d) Wenn das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung
bestehender Normen, europ�ischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer
technischer Spezifikationen nicht  angemessen w�re.

Auftraggeber, die eine dieser Ausnahmen von der allgemeinen Regel in Anspruch nehmen,
m�ssen die Gr�nde daf�r in ihren internen Unterlagen angeben und auf Anforderung den
Mitgliedstaaten und der Kommission mitteilen. Wo immer dies m�glich ist, sollten die
Aufraggeber die erw�hnten Gr�nde auch in der Auftragsbekanntmachung oder in den
Verdingungsunterlagen angeben.117

5.3 Alternative Spezifikationen beim Fehlen europ�ischer Normen,
europ�ischer technischer Zulassungen und gemeinsamer technischer
Spezifikationen

F�r den Fall, da§ es keine europ�ischen Normen, europ�ischen technischen Zulassungen
oder gemeinsame technische Spezifikationen gibt, bestimmt die Dienstleistungsrichtlinie,
da§ die technischen Spezifikationen auf der Grundlage folgender Regeln festzulegen sind:

a) Unter Bezug auf einzelstaatliche technische Spezifikationen, wenn diese als mit den
grunds�tzlichen Anforderungen, die in den Gemeinschaftsrichtlinien �ber technische
Spezifikationen verzeichnet sind, vereinbar anerkannt sind. Die Vereinbarkeit ist
nach den in den einschl�gigen Richtlinien, insbesondere der Richtlinie
89/106/EWG118, festgelegten Verfahren festzustellen.

b) Unter Bezug auf einzelstaatliche technische Spezifikationen �ber Entwurf,
Kalkulation und Ausf�hrung von Bauarbeiten sowie �ber die Materialverwendung.

c) Unter Bezug auf andere Unterlagen.

                                                

117 Artikel 14 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie



Bezieht sich ein Auftraggeber mangels europ�ischer Normen, europ�ischer technischer
Zulassungen oder gemeinsamer technischer Spezifikationen auf andere Unterlagen, sollte
folgende Rangordnung eingehalten werden:

i) Einzelstaatliche Normen, die von dem Land des Auftraggebers anerkannte
internationale Normen umsetzen;

ii) andere einzelstaatliche Normen und technische Zulassungen des Landes des
Auftraggebers;

iii) andere Normen.

Alle in diesem Absatz 5.3 enthaltenen Regeln m�ssen jedoch in Einklang mit der
Rechtsprechung des Gerichtshofs �ber mengenm�§ige Beschr�nkungen und Ma§nahmen
gleicher Wirkung angewandt werden.

Die Festlegung technischer Spezifikationen, die sich nicht auf einzelstaatliche Normen
st�tzen, mit denen europ�ische Normen, europ�ische technische Zulassungen oder
gemeinsame technische Spezifikationen umgesetzt werden, kann als Handelshemmnis
wirken, wenn dadurch die Verwendung von in anderen Mitgliedstaaten hergestellten
Produkten ausgeschlossen wird.119 Ein derartiges Handelshemmnis ist nur dann mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar, wenn es durch zwingende Erfordernisse gerechtfertigt ist
oder wenn es durch Artikel 36 EG-Vertrag gedeckt ist.

Ein Auftraggeber darf also Angebote nicht allein wegen Nichteinhaltung einzelstaatlicher
oder anderer Normen ablehnen, auf die sich die technischen Spezifikationen des
betreffenden Auftrags beziehen. Der Auftraggeber darf ein Angebot nur dann ablehnen,
wenn er nachweist, da§ zwingende Erfordernisse - soweit �berhaupt vorhanden - nicht
erf�llt werden.120

5.4 Verbot diskriminierender Spezifikationen

Die Dienstleistungsrichtlinie untersagt den Mitgliedstaaten, in die Vertragsbestimmungen
technische Spezifikationen aufzunehmen, in denen Produkte einer bestimmten Marke
oder Herkunft oder bestimmte Verfahren genannt sind und die damit bestimmte Dienst-
leistungserbringer bevorzugen oder ausschlie§en. Dies gilt insbesondere f�r Warenzeichen,
Patente, Herstellungsverfahren und Herkunft. Von dieser allgemeinen Regel kann jedoch in
folgenden F�llen abgewichen werden:

a) Der Auftragsgegenstand rechtfertigt die Abweichung oder

                                                

119 Vgl. Rechtssache 45/87, Kommission/Irland (Wasserleitungen), Slg. 1988, 1369.
120 V l  B  R ht h  120/78  R  Z t l  AG/B d l lt  f�  B t i  (C i



b) den betreffenden Angaben ist der Zusatz Òoder gleichwertiger ArtÓ beigef�gt, wenn
der Auftraggeber den Auftragsgegenstand sonst nicht in der f�r alle Beteiligten
erforderlichen Genauigkeit und Verst�ndlichkeit beschreiben kann.121

6.

                                                

121 Z.B. entschied der Gerichtshof in seinem Urteil vom 24. Januar 1995 in der Rechtssache C-359/93,
Kommission/Niederlande, da§ im Falle einer Software das Unterlassen des Hinweises Òoder
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TEILNAHME AN VERGABEVERFAHREN UND AUFTRAGSVERGABE

Um einen wirksamen gemeinschaftsweiten Wettbewerb zu bewirken und auf diese Weise
die Beschaffung von Dienstleistungen durch �ffentliche Stellen innerhalb der
Gemeinschaft tats�chlich zu liberalisieren, mu§te daf�r gesorgt werden, da§ die Auswahl
der Dienstleistungserbringer und die Beurteilung ihrer Angebote nicht anhand vom
Auftraggeber festgelegter willk�rlicher Kriterien geschieht. In Abschnitt VI der
Dienstleistungsrichtlinie sind daher gemeinsame Bestimmungen f�r die Teilnahme an
Vergabeverfahren, Kriterien f�r die Auswahl von Dienstleistungserbringern und Kriterien
f�r die Erteilung des Zuschlags �ber einen Auftrag festgelegt.

6.1 Gemeinsame Bestimmungen f�r die Teilnahme an Vergabeverfahren

Gem�§ Artikel 23 der Dienstleistungsrichtlinie erfolgt die Auftragsvergabe

Ð nach den in Abschnitt VI Kapitel 3 vorgesehenen Kriterien (vgl. 6.3),

Ð unter Ber�cksichtigung der Bestimmungen von Artikel 24 �ber �nderungsvorschl�ge
(vgl. 6.1.4),

Ð nachdem der Auftraggeber den Kriterien nicht entsprechende Dienstleistungserbringer
ausgeschlossen hat (vgl. 6.2.1) und

Ð nachdem der Auftraggeber die �brigen Dienstleistungserbringer hinsichtlich ihrer
wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsf�higkeit (vgl. 6.2.3) sowie ihrer fachlichen
Eignung und technischen Leistungsf�higkeit (vgl. 6.2.4) gepr�ft hat.

Die Eignung der Dienstleistungserbringer mu§ sowohl in offenen als auch in nichtoffenen
und Verhandlungsverfahren gepr�ft werden, wobei jedoch zu beachten ist, da§ ein
positives Ergebnis dieser Pr�fung in den drei Verfahren nicht die gleiche Wirkung hat.

Im offenen Verfahren hat ein Bieter, der die vorab festgelegten Auswahlkriterien erf�llt,
automatisch Anspruch auf Teilnahme an dem Vergabeverfahren. Der Auftraggeber ist
daher verpflichtet, die Angebote s�mtlicher Bieter zu pr�fen, die die Kriterien erf�llen.

In nichtoffenen und Verhandlungsverfahren hingegen k�nnen Bewerber, die die vorab
festgelegten Auswahlkriterien erf�llen, von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden, weil der Auftraggeber die Anzahl der Bewerber, die zur
Einreichung eines Angebots oder zur Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert werden,
beschr�nken kann, wobei ihm aber nicht v�llig freie Hand gelassen wird (vgl. 6.1.1).

Diese unterschiedliche Wirkung der Auswahlkriterien ist darauf zur�ckzuf�hren, da§ nach
der Dienstleistungsrichtlinie die Pr�fung der Eignung von Dienstleistungserbringern und
die Vergabe des Auftrags (d.h. der Zuschlag) zwei v�llig voneinander getrennte
Verfahrensschritte sind. Der Gerichtshof erkennt zwar keine streng formale
chronologische Trennung zwischen diesen beiden Phasen, weist aber auf eine eindeutige
Trennung in bezug auf die anzuwendenden Vorschriften hin: ÒDie Richtlinie (...) schlie§t
es zwar nicht aus, da§ die Pr�fung der fachlichen Eignung der Bieter und der Zuschlag des



Auftrags gleichzeitig erfolgen, sie unterwirft jedoch die beiden Vorg�nge unterschiedlichen
Regeln.Ó122

Der Auftraggeber darf also bei der Erteilung des Zuschlags die mehr oder weniger hohe
finanzielle Leistungsf�higkeit eines Dienstleistungserbringers nicht ber�cksichtigen. In
gleicher Weise gilt jedoch, da§ ein Bieter mit einem g�nstigen Angebot nicht mehr
ber�cksichtigt werden darf, wenn er zuvor wegen Nichterf�llung der Auswahlkriterien
ausgeschlossen worden ist.

Die Auftraggeber m�ssen bei all dem die Vertraulichkeit der von den Bewerbern und
Bietern �bermittelten Informationen wahren.

6.1.1 Anzahl der Bewerber in nichtoffenen und Verhandlungsverfahren

Es d�rfen nur Dienstleistungserbringer zur Angebotsabgabe bzw. zu Verhandlungen
aufgefordert werden, die sich zuvor auf die Auftragsbekanntmachung hin beworben haben
und die �ber die erforderlichen Qualifikationen verf�gen, d.h. die die in AbsatzÊ6.2
erl�uterten Auswahlkriterien erf�llen.

Artikel 27 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie bestimmt folgendes: ÒBei den nicht
offenen oder den Verhandlungsverfahren w�hlen die Auftraggeber anhand der erteilten
Ausk�nfte �ber die Lage des Dienstleistungserbringers sowie anhand der Ausk�nfte und
Formalit�ten, die zur Beurteilung der von diesem zu erf�llenden wirtschaftlichen und
technischen Mindestanforderungen erforderlich sind, unter den Bewerbern, die die in den
Artikeln 29 bis 35 vorgesehenen Anforderungen erf�llen, diejenigen aus, die sie zur
Angebotsabgabe oder zur Verhandlung auffordern.Ó

Wichtig

Die Auftraggeber sind nicht verpflichtet, alle Bewerber zur Angebotsabgabe oder zur
Verhandlung aufzufordern, die die Anforderungen erf�llen. Die Auswahl mu§ allerdings
anhand objektiver und transparenter qualitativer Kriterien erfolgen, die bereits zu Beginn
des Verfahrens festzulegen sind.

Die einzige M�glichkeit f�r die Auftraggeber, die Anzahl der zur Angebotsabgabe oder
zur Verhandlung aufgeforderten Bewerber zu beschr�nken, besteht also darin, da§ sie
nur diejenigen Bewerber ausw�hlen, die die in der Auftragsbekanntmachung genannten
Kriterien am besten erf�llen. Aber auch dies setzt voraus, da§ bereits in der
Auftragsbekanntmachung angegeben wird, wieviele Bewerber ausgew�hlt werden bzw.
innerhalb welcher Spanne die Anzahl der ausgew�hlten Bewerber liegen wird. Enth�lt die
Auftragsbekanntmachung keine derartigen Angaben, so sind alle Bewerber, die sich
ordnungsgem�§ beworben haben und �ber die geforderten Qualifikationen verf�gen, zur
Angebotsabgabe bzw. zur Verhandlung aufzufordern.

                                                



Im nichtoffenen Verfahren ist diese Spanne im Lichte der Art der zu erbringenden
Leistung festzulegen, wobei der untere Wert der Spanne nicht unter f�nf liegen darf.
M�chte der Auftraggeber auch einen oberen Wert festlegen (z.B. bis zu 20), so ist auch
dieser in der Auftragsbekanntmachung anzugeben.123 Eine in der Auftragsbekanntmachung
angegebene Spanne oder Mindestzahl darf nicht mehr ge�ndert werden.

Wichtig

Nach der Dienstleistungsrichtlinie mu§ in nichtoffenen Verfahren die Zahl der zur
Angebotsabgabe aufgeforderten Bewerber ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu
gew�hrleisten. Tritt der Fall ein, da§ ein Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung
eine Mindestzahl an Bewerbern festgelegt hat, da§ aber nicht gen�gend Bewerber �ber die
f�r die Zuschlagserteilung erforderlichen Qualifikationen verf�gen, so hat er keine andere
Wahl, als alle Bewerber, die die Auswahlkriterien erf�llen, zur Angebotsabgabe
aufzufordern.

Im Verhandlungsverfahren mit vorheriger Auftragsbekanntmachung m�ssen bei einer
hinreichenden Anzahl geeigneter Bewerber mindestens drei Bewerber zur Verhandlung
zugelassen werden.124

6.1.2 Aufforderungen an Dienstleistungserbringer aus anderen Mitgliedstaaten125

Die Mitgliedstaaten und die �ffentlichen Auftraggeber m�ssen daf�r sorgen, da§
Staatsangeh�rige anderer Mitgliedstaaten, die die gestellten Anforderungen erf�llen, ohne
Diskriminierung und unter den gleichen Bedingungen zur Angebotsabgabe und zur
Verhandlung aufgefordert werden wie Inl�nder.126

Nach Auffassung der Kommission kann im allgemeinen unterstellt werden, da§ nicht nach
Staatsangeh�rigkeit diskriminiert wird, wenn das Zahlenverh�ltnis zwischen In- und
Ausl�ndern bei den zur Angebotsabgabe bzw. zur Verhandlung aufgeforderten Bewerbern
demjenigen entspricht, das sich bei der Erf�llung der Auswahlkriterien ergeben hat. Sind
also zum Beispiel 20 Bewerbungen eingegangen, von denen 15 die Auswahlkriterien
erf�llen, und sind unter diesen 15 Bewerbern drei Dienstleistungserbringer aus anderen
Mitgliedstaaten, so mu§ mindestens einer von 5 zur Angebotsabgabe ausgew�hlten
Bewerbern aus einem anderen Mitgliedstaat sein.

Sollte es sich - zum Beispiel im Falle einer Beschwerde - jedoch als notwendig erweisen,
das Vorgehen eines Auftraggebers eingehend zu pr�fen, steht die obige allgemeine Regel
einer detaillierteren Beurteilung der Erw�gungen eines Auftraggebers nicht entgegen.

                                                

123 Artikel 27 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie.
124 Artikel 27 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie.
125 Artikel 27 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie.
126 Werden Teile von Bauarbeiten oder Dienstleistungen Bietern vorbehalten, die in dem Gebiet, in dem

die Bauarbeiten oder Dienstleistungen auszuf�hren sind, �ber eine offizielle Niederlassung verf�gen, so
stellt dies eine Diskriminierung von Bietern aus anderen Mitgliedstaaten dar: Rechtssache C-360/89,
K i i /It li  Sl  1992  I 3401  R ht h  C 21/88  D  P t d  N  It li



6.1.3 Rechtsform von Dienstleistungserbringern127

Bietergemeinschaften m�ssen Angebote einreichen k�nnen, ohne da§ sie daf�r eine
bestimmte Rechtsform annehmen m�ssen. Wird einer Bietergemeinschaft jedoch der
Zuschlag erteilt, so kann von ihr verlangt werden, eine bestimmte Rechtsform
anzunehmen, wenn dies f�r die Ausf�hrung des Auftrags erforderlich ist.

Es ist nicht zul�ssig, Bewerber oder Bieter, die gem�§ den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaates, in dem sie ans�ssig sind, die betreffende Dienstleistung als nat�rliche
Person erbringen d�rfen, allein deshalb zur�ckzuweisen, weil sie gem�§ den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in dem der Auftrag vergeben wird, eine juristische
Person sein m�§ten. Diese Vorschrift gilt nat�rlich auch umgekehrt, d.h. Bewerber oder
Bieter, die als juristische Person auftreten, d�rfen nicht allein deshalb zur�ckgewiesen
werden, weil sie gem�§ den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in dem der Auftrag
vergeben wird, eine nat�rliche Person sein m�§ten.

Da es jedoch wichtig ist, welche Personen an einer Dienstleistung beteiligt sind, d�rfen die
Auftraggeber von Dienstleistungserbringern, die als juristische Person auftreten,
verlangen, in ihrem Angebot oder Teilnahmeantrag die Namen und einschl�gigen
beruflichen Qualifikationen der Personen anzugeben, die f�r die Erbringung der
betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen.

6.1.4 Angebote mit �nderungsvorschl�gen128

Wie bereits oben unter AbschnittÊ4 erw�hnt, m�ssen die Auftraggeber in den allgemeinen
Unterlagen oder in den Verdingungsunterlagen die technischen Spezifikationen der
ausgeschriebenen Dienstleistungen angeben. F�r die Wirtschaftsbeteiligen und die
Benutzer ist es jedoch wichtig zu wissen, ob sie auch Dienstleistungen anbieten k�nnen,
die zwar nicht den ausgeschriebenen Leistungen entsprechen, aber trotzdem die
Anforderungen des Auftraggebers erf�llen. Derartige Angebote zuzulassen, vermittelt der
Suche nach neuen Verfahren Impulse, und die Benutzer k�nnen vom technischen
Fortschritt und einem breiteren Spektrum an Dienstleistungen profitieren.

Dementsprechend gestattet die Dienstleistungsrichtlinie unter bestimmten Bedingungen,
da§ Bieter �nderungsvorschl�ge unterbreiten:

Erstens mu§ der betreffende Auftrag nach dem Kriterium des wirtschaftlich g�nstigsten
Angebots vergeben werden. Eine faire Beurteilung eines �nderungsvorschlags und der
Vergleich mit Angeboten, die den festgelegten technischen Spezifikationen entsprechen,
ist nur dann m�glich, wenn die Angebote unter verschiedenen Aspekten gepr�ft werden,
weshalb andere Kriterien als nur das des niedrigsten Preises vorhanden sein m�ssen.

Die Dienstleistungsrichtlinie �berl�§t es den Auftraggebern, ob sie �nderungsvorschl�ge
zulassen oder nicht. Sind �nderungsvorschl�ge zul�ssig, so ist festzulegen, welche Arten
ber�cksichtigt werden und in welcher Weise sie von den Dienstleistungserbringern zu

                                                

127 Artikel 26 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie



unterbreiten sind. So kann ein Auftraggeber zum Beispiel verlangen, da§ neben dem
�nderungsvorschlag auch ein Basisangebot eingereicht wird.

Zweitens mu§ der Auftraggeber die Zul�ssigkeit von �nderungsvorschl�gen zwar nicht in
der Auftragsbekanntmachung erw�hnen,129 er mu§ aber in den Verdingungsunterlagen
angeben, welche Mindestanforderungen an die �nderungsvorschl�ge gestellt werden und
wie die �nderungsvorschl�ge zu unterbreiten sind.

Drittens d�rfen �nderungsvorschl�ge nur dann ber�cksichtigt werden, wenn sie den in
den technischen Unterlagen vorgeschriebenen Mindestanforderungen gen�gen.130

Die Auftraggeber d�rfen einen �nderungsvorschlag nicht allein deshalb zur�ckweisen,
weil darin technische Spezifikationen verwendet werden, die unter Bezugnahme auf
einzelstaatliche Normen, mit denen europ�ische Normen umgesetzt werden, auf
europ�ische technische Zulassungen oder auf gemeinsame technische Spezifikationen oder
aber auf einzelstaatliche technische Spezifikationen im Sinne von Abschnitt 4 (s.o.)
festgelegt wurden.

Dar�ber hinaus d�rfen Auftraggeber, die �nderungsvorschl�ge zugelassen haben, einen
eingereichten �nderungsvorschlag nicht allein deshalb zur�ckweisen, weil dieser
Vorschlag im Falle eines Zuschlags zu einem Lieferauftrag und nicht zu einem
Dienstleistungsauftrag f�hren w�rde. Diese Einschr�nkung gilt insbesondere f�r
�nderungsvorschl�ge, die dazu f�hren, da§ Produkte beschafft werden, deren Wert den
der Dienstleistungen �bersteigt.

6.1.5 Unterauftr�ge131

Die Dienstleistungsrichtlinie regelt nicht die Vergabe von Unterauftr�gen durch
Dienstleistungserbringer. Zur Gew�hrleistung der Transparenz bei der Ausf�hrung von
�ffentlichen Dienstleistungsauftr�gen bestimmt die Richtlinie jedoch, da§ der
Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen von den Bietern verlangen kann, da§ sie in
ihrem Angebot angeben, welchen Teil des Auftrags sie gegebenenfalls im Wege von
Unterauftr�gen an Dritte vergeben wollen.

6.1.6 Verpflichtungen hinsichtlich der am Ort der Ausf�hrung der Dienstleistungen
geltenden Bestimmungen �ber Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen132

Der Auftraggeber kann (bzw. mu§, falls dies in einem Mitgliedstaat vorgeschrieben ist) in
den Auftragsunterlagen angeben, bei welchen Stellen ein Bieter die einschl�gigen
Ausk�nfte �ber Verpflichtungen hinsichtlich der Bestimmungen �ber Arbeitsschutz und
Arbeitsbedingungen erhalten kann, die in dem Mitgliedstaat, der Region oder an dem Ort,
wo die Dienstleistung zu erbringen ist, zu beachten sind. In diesem Fall mu§ sich der

                                                

129 Allerdings ist in der Auftragsbekanntmachung darauf hinzuweisen, wenn �nderungsvorschl�ge   nicht
  zul    �    ssig   sind.

130 Es ist z.B. nicht zul�ssig, mit einem Bieter zu verhandeln, der ein nicht den Spezifikationen
entsprechendes Angebot eingereicht hat: Rechtssache C-243/89, Kommission/D�nemark (Br�cke �ber
den Gro§en Belt), Slg. 1993, I-3353.

131 Artikel 25 der Dienstleistungsrichtlinie



Auftraggeber von den Dienstleistungserbringern best�tigen lassen, da§ sie derartige
Verpflichtungen bei der Ausarbeitung ihres Angebots ber�cksichtigt haben.

6.1.7 In der Dienstleistungsrichtlinie nicht geregelte Aspekte

Aus den Feststellungen des Gerichtshofs in der Rechtssache Beentjes133 ergibt sich, da§
die Teilnahme von Bietern an einem Vergabeverfahren Bedingungen unterliegen kann, die
in der Dienstleistungsrichtlinie nicht geregelt sind, zum Beispiel, wenn von dem
Dienstleistungserbringer verlangt wird, seine F�higkeit zur Erf�llung bestimmter Vertrags-
bestimmungen f�r den Fall nachzuweisen, da§ der betreffende Auftrag an ihn vergeben
wird (in der Rechtssache Beentjes bestand die Bedingung darin, da§ der Auftragnehmer in
der Lage sein mu§te, Langzeitarbeitslose zu besch�ftigen). Derartige Bedingungen z�hlen
nicht zu den in der Dienstleistungsrichtlinie genannten Auswahl- und Zuschlagskriterien.

Es versteht sich aber von selbst, da§ derartige Auftragsbedingungen allen einschl�gigen
gemeinschaftsrechtlichen Erfordernissen - insbesondere hinsichtlich der Niederlassungs-
freiheit, der Dienstleistungsfreiheit und des Verbots jeglicher Diskriminierung aufgrund
der Staatsangeh�rigkeit - gen�gen m�ssen.

Was die Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsrichtlinie anbelangt, so d�rfen Bieter aus
anderen Mitgliedstaaten durch derartige Bestimmungen weder direkt noch indirekt
diskriminiert werden. Es darf also nicht der Fall eintreten, da§ die betreffenden
Bedingungen in der Praxis nur von inl�ndischen Bietern oder von ausl�ndischen Bietern
nur mit gro§en Schwierigkeiten erf�llt werden k�nnen.

In jedem Falle m�ssen zus�tzliche Bedingungen in den Auftragsunterlagen angegeben
werden, damit die Dienstleistungserbringer absch�tzen k�nnen, ob ein mit derartigen
Bedingungen verbundener Auftrag f�r sie von Interesse ist.134

6.2 Auswahl der Teilnehmer an Vergabeverfahren

Dienstleistungserbringer d�rfen nicht aufgrund diskriminierender Kriterien von einem
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Die Dienstleistungsrichtlinie beschr�nkt sich
nicht auf eine Aufz�hlung der Auswahlkriterien, nach denen bestimmte Unternehmer von
dem �ffentlichen Auftraggeber ausgeschlossen werden k�nnen, sondern sie gibt auch vor,
wie die Unternehmer den Nachweis erbringen k�nnen, da§ sie diese Kriterien erf�llen.135

Diese im folgenden behandelten Kriterien betreffen die pers�nliche Lage des
Dienstleistungserbringers (Artikel 29), seine berufliche Qualifikation, d.h. die Eintragung
in Berufs- und Handelsregister (Artikel 30), die wirschaftliche und finanzielle
Leistungsf�higkeit (Artikel 31) sowie die Eignung und technische Leistungsf�higkeit
(Artikel 32).

                                                

133 Rechtssache 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Niederlande, Slg. 1988, 4635
134 Zur eingehenden Analyse der Rechtssache Beentjes und der m�glichen Auswirkungen vgl. Mitteilung

der Kommission vom 22. September 1989 �ber regionale und soziale Aspekte des �ffentlichen
Auftragswesens  Abl  C 311 vom 12 12 1989  S  11  Absatz 44 ff



Wichtig

Die Richtlinie dient nicht dazu, das Recht der Mitgliedstaaten zur Festsetzung des f�r die
Ausf�hrung eines bestimmten Auftrags erforderlichen Niveaus hinsichtlich der
wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Leistungsf�higkeit sowie der Eignung
einzuschr�nken, sondern sie legt nur fest, welche Referenzen und Nachweise ein
Dienstleistungserbringer beibringen kann, um zu belegen, da§ er den Anforderungen
entspricht. Diese Kompetenz der Mitgliedstaaten unterliegt jedoch insofern gewissen
Einschr�nkungen, als sie alle gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften einhalten m�ssen,
insbesondere diejenigen, die sich aus den im EG-Vertrag niedergelegten Grunds�tzen der
Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit ergeben.

6.2.1 Pers�nliche Lage der Dienstleistungserbringer

In Artikel 29 sind s�mtliche F�lle aufgef�hrt, in denen die pers�nliche Lage eines
Dienstleistungserbringers dazu f�hren kann, da§ er von einem Vergabeverfahren
ausgeschlossen wird. Es k�nnen Dienstleistungserbringer ausgeschlossen werden,

a) die sich im Konkursverfahren, im gerichtlichen Vergleichsverfahren oder in
Liquidation befinden oder ihre gewerbliche T�tigkeit eingestellt haben oder sich
aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen
gleichartigen  Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden;

b) gegen die ein Konkursverfahren oder ein gerichtliches Vergleichsverfahren er�ffnet
wurde oder gegen die andere in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehene
gleichartige Verfahren eingeleitet worden sind;

c) die aufgrund eines rechtskr�ftigen Urteils aus Gr�nden bestraft worden sind, die ihre
berufliche Zuverl�ssigkeit in Frage stellen;

d) die im Rahmen ihrer beruflichen T�tigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben,
die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde;

e) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Sozialbeitr�ge nach den Rechtsvorschriften
des Mitgliedstaats, in dem sie ans�ssig sind, oder nach den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats des Auftraggebers nicht erf�llt haben;

f) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats des Auftraggebers nicht erf�llt haben;

g) die sich bei der Erteilung von Ausk�nften, die gem�§ Abschnitt VI Kapitel 2 der
Dienstleistungsrichtlinie (Eignungskriterien) eingeholt werden k�nnen, in
erheblichem Ma§e falscher Erkl�rungen schuldig gemacht haben oder diese
Ausk�nfte nicht erteilen.

Im Falle der Buchstaben d) und g) obliegt es dem Auftraggeber nachzuweisen, da§ die
Gr�nde f�r den Ausschlu§ vorliegen, in den �brigen F�llen kann der Auftraggeber vom
Dienstleistungserbringer den Nachweis verlangen, da§ die Ausschlu§gr�nde nicht



Der Auftraggeber darf nicht selbst entscheiden, welcher Art die vom
Dienstleistungserbringer vorzulegenden Nachweise sein m�ssen, sondern er mu§ als
ausreichenden Nachweis akzeptieren:

- im Fall der Buchstaben a), b) und c) einen Auszug aus dem Strafregister oder - in
Ermangelung eines solchen - eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder
Verwaltungsbeh�rde seines Ursprungs- oder Herkunftslands, aus der hervorgeht,
da§ diese  Anforderungen erf�llt sind;

 - im Fall der Buchstaben e) und f) eine von der zust�ndigen Beh�rde des betreffenden
Mitgliedstaats ausgestellte Bescheinigung.

Wird eine solche Bescheinigung von dem betreffenden Mitgliedstaat nicht ausgestellt, so
kann diese durch eine eidesstattliche Erkl�rung ersetzt werden, die die betreffende Person
vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbeh�rde, einem Notar oder einer daf�r zust�ndigen
Berufsorganisation des Ursprungs- oder Herkunftmitgliedstaats abgibt.

6.2.2 Eintragung in Berufs- oder Handelsregister136

Im Gegensatz zur Bau- und zur Lieferrichtlinie gestattet die Dienstleistungsrichtlinie den
Auftraggebern, von den Dienstleistungserbringern den Nachweis zu verlangen, da§ sie eine
bestimmte Berechtigung besitzen oder Mitglied einer bestimmten Einrichtung sind, wenn
sie die betreffende Dienstleistung in ihrem Heimatmitgliedstaat erbringen wollen. So ist
also ein Auftraggeber, der Architektenleistungen ausschreibt, berechtigt, von den Bietern
den Nachweis zu verlangen, da§ sie in ihrem Heimatstaat �ber eine Zulassung zur
Aus�bung des Architektenberufs verf�gen.

Hinsichtlich der beruflichen Stellung im weiteren Sinn kann ein Auftraggeber von den
Dienstleistungserbringern den Nachweis verlangen, da§ sie in ihrem Heimatstaat
vorschriftsm�§ig in die nachfolgend genannten Berufs- oder Handelsregister eingetragen
sind bzw. da§ sie eine entsprechende Bescheinigung oder eidesstattliche Erkl�rung
vorlegen:

- f�r Belgien das  "registre du commerce - Handelsregister" und die  "ordres
professionnels - Beroepsorden";

 - f�r D�nemark das  "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen";

- f�r Deutschland das  "Handelsregister", die  "Handwerksrolle" und das
"Vereinsregister";

- f�r Griechenland kann von dem Dienstleistungserbringer eine vor dem Notar
abgegebene eidesstattliche Erkl�rung �ber die Aus�bung des betreffenden Berufes
verlangt werden; in den von den geltenden nationalen Rechtsvorschriften
vorgesehenen F�llen f�r  die Durchf�hrung der Studienauftr�ge des Anhangs IA das
Berufsregister  "Ìçôñùï Ìåëåôçôùí" sowie das  "Ìçôñùï Ãñáöåßùí Ìåëåôùí";

- f�r Spanien das  "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del
Ministerio de Econom�a y Hacienda";

- f�r Frankreich das  "registre du commerce" und das  "r�pertoire des m�tiers";

                                                



- f�r Italien das  "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato", das  "registro delle commissioni provinicali per l'artigianato" oder der
"Consiglio nazionale degli ordini professionali";

- f�r Luxemburg das  "registre aux firmes" und das  "r�le de la Chambre des m�tiers";

- f�r die Niederlande das  "Handelsregister";

- f�r �sterreich, das, ÒFirmenbuchÓ, das ÒGewerberegisterÓ, die
ÒMitgliederverzeichnisse der LandeskammernÓ;

- f�r Portugal das  "Registro nacional das Pessoas Colectivas";

- im Fall des Vereinigten K�nigreichs und Irlands kann der Unternehmer aufgefordert
werden, eine Bescheinigung des  "Registrar of companies" oder des  "Registrar of
Friendly Societies" vorzulegen oder anderenfalls eine Bescheinigung �ber die von
den Betreffenden abgegebene eidesstattliche Erkl�rung, da§ er den betreffenden
Beruf in dem Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort
unter einer bestimmten Firmenbezeichnung aus�bt;

- f�r Finnland, das, ÒKaupparekisteriÓ/ÓHandelsregistretÓ;

- f�r Schweden, die Òaktiebolags-, handels- eller f�reningsregistrenÓ.

Es versteht sich von selbst, da§ es nicht nur gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstie§e,
sondern auch eine schwere Verletzung des Grundsatzes der Dienstleistungsfreiheit
innerhalb der Gemeinschaft darstellen w�rde, wenn ein in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassener Dienstleistungserbringer in einem allgemeinen oder spezifischen Register
im Mitgliedstaat des Auftraggebers eingetragen sein m�§te.137

Ferner sei ausdr�cklich darauf hingewiesen, da§ eine derartige Forderung in einer
Auftragsbekanntmachung selbst dann gegen den Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit
verst�§t, wenn der Auftraggeber diese Forderung anschlie§end nicht durchsetzt, da allein
schon ein entsprechender Wortlaut in der Auftragsbekanntmachung Dienstleistungs-
erbringer aus anderen Mitgliedstaaten abschrecken k�nnte.

6.2.3 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsf�higkeit

Gem�§ Artikel 31 der Dienstleistungsrichtlinie wird ein Dienstleistungserbringer in der
Regel aufgefordert, seine finanzielle und wirtschaftliche Leistungsf�higkeit durch einen
oder mehrere der nachstehenden Nachweise zu belegen:

a) entsprechende Bankerkl�rungen oder den Nachweis entsprechender
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung;

b) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzausz�gen, falls deren Ver�ffentlichung nach dem
Gesellschaftsrecht des Mitgliedstaats, in dem der Dienstleistungserbringer ans�ssig
ist, vorgeschrieben ist;

c) Erkl�rung �ber den Gesamtumsatz des Dienstleistungserbringers und seinen Umsatz
f�r entsprechende Dienstleistungen in den letzten drei Gesch�ftsjahren.
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Diese Aufz�hlung ist nicht ersch�pfend: Nach der Richtlinie geben die Auftraggeber an,
welche der oben genannten Nachweise jeweils vorzulegen sind oder welche anderen
Nachweise sie gegebenenfalls verlangen. Diese Angaben d�rfen nur insoweit verlangt
werden, als dies durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist; dabei mu§ der
Auftraggeber die berechtigten Interessen der Dienstleistungserbringer am Schutz ihrer
technischen und Betriebsgeheimnisse ber�cksichtigen.138

Ein Auftraggeber darf also nicht nur die Anforderungen an die finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsf�higkeit festlegen, denen die Dienstleistungserbringer gen�gen
m�ssen, wenn sie an einem Vergabeverfahren teilnehmen wollen, sondern er darf auch
festlegen, wie dieser Nachweis beizubringen ist. Anforderungen, die �ber die von der
Dienstleistungsrichtlinie genannten hinausgehen, m�ssen dem betreffenden Auftrag
angemessen sein, d.h. sie d�rfen ausschlie§lich dazu dienen, die finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsf�higkeit in Bezug auf den Umfang der zu erbringenden
Dienstleistungen objektiv nachzuweisen. Diese Anforderungen d�rfen insbesondere nicht
dazu f�hren, da§ inl�ndische und ausl�ndische Dienstleistungserbringer unterschiedlich
behandelt werden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, da§ es der Gerichtshof in seinem Urteil
vom 9. Juli 1987 f�r zul�ssig erkl�rt hat, zur Beurteilung der finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit eine Obergrenze f�r die Auftr�ge, die gleichzeitig
ausgef�hrt werden d�rfen, festzulegen.139

Wenn der Dienstleistungserbringer aus einem stichhaltigen Grund die vom Auftraggeber
geforderten Nachweise nicht beibringen kann, mu§ letzterer gem�§ der Dienstleistungs-
richtlinie dem Dienstleistungserbringer gestatten, seine finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsf�higkeit auf andere Weise nachzuweisen. Der Auftraggeber mu§ in einem
solchen Falle dar�ber befinden, ob die vorgelegten Unterlagen angemessen sind.

6.2.4 Eignung und technische Leistungsf�higkeit

Was den Nachweis der Eignung und der technischen Leistungsf�higkeit anbelangt, so
enth�lt Artikel 32 der Dienstleistungsrichtlinie eine vollst�ndige Liste der Nachweise, die
ein Auftraggeber je nach Art, Umfang und Zweck der zu erbringenden Dienstleistungen
verlangen kann:

a) Studiennachweise und Bescheinigungen �ber die berufliche Bef�higung des
Dienstleistungserbringers und/oder der F�hrungskr�fte des Unternehmens,
insbesondere der f�r die Dienstleistungen verantwortlichen Person oder Personen;

b) Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe
des Rechnungswerts, des Lieferungszeitpunkts sowie der �ffentlichen oder privaten
Empf�nger der erbrachten Dienstleistungen:
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- bei Leistungen f�r �ffentliche Auftraggeber durch eine von der zust�ndigen
Beh�rde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung;

 - bei Leistungen f�r private Auftraggeber durch eine vom Auftraggeber ausgestellte
Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erh�ltlich, so ist eine einfache
Erkl�rung des Dienstleistungserbringers zul�ssig;

c) Angabe �ber die technische Leitung oder die technischen Stellen, unabh�ngig davon,
ob sie dem Dienstleistungserbringer angeschlossen sind oder nicht, und zwar
insbesondere �ber diejenigen, die mit der Qualit�tskontrolle beauftragt sind;

d) Erkl�rung, aus der das j�hrliche Mittel der von dem Dienstleistungserbringer in den
letzten drei Jahren Besch�ftigten und die Anzahl seiner F�hrungskr�fte in den
letzten drei Jahren ersichtlich ist;

e) Erkl�rung, aus der hervorgeht, �ber welche Ausstattung, welche Ger�te und welche
technische Ausr�stung der Dienstleistungserbringer f�r die Dienstleistungen
verf�gen wird;140

f) Beschreibung der Ma§nahmen des Dienstleistungserbringers zur Gew�hrleistung der
Qualit�t und seiner Untersuchungs- und Forschungsm�glichkeiten;

g) sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahmsweise
einem besonderen Zweck dienen, kann eine Kontrolle durchgef�hrt werden, die vom
Auftraggeber oder in dessen Namen von einer anderen damit einverstandenen
zust�ndigen amtlichen Stelle aus dem Land durchgef�hrt wird, in dem der Dienst-
leistungserbringer ans�ssig ist; diese Kontrolle betrifft die Leistungsf�higkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsm�glichkeiten des Dienst-
leistungserbringers sowie die zur Gew�hrleistung der Qualit�t getroffenen
Vorkehrungen;

h) Angabe des Auftragsanteils, f�r den der Dienstleistungserbringer m�glicherweise
einen Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt.

Der Auftraggeber darf nur nur insoweit Angaben verlangen, als dies durch den
Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist; dabei mu§ der Auftraggeber die berechtigten
Interessen der Dienstleistungserbringer am Schutz ihrer technischen und
Betriebsgeheimnisse ber�cksichtigen.141

Der Auftraggeber mu§ in der Auftragsbekanntmachung (bzw. bei nichtoffenen Verfahren
in der Aufforderung zur Angebotsabgabe) angeben, welche der in der obigen Liste
verzeichneten Nachweise er verlangt.

Verlangt ein Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen, mit denen unabh�ngige
Einrichtungen best�tigen, da§ die Dienstleistung bestimmten Qualit�tsnormen entspricht,
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so ist auf Qualit�tssicherungsma§nahmen auf der Grundlage der einschl�gigen Normen der
Serie EN 29 000 und auf Bescheinigungen durch Einrichtungen Bezug zu nehmen, die nach
der Normenserie EN 45 000 zertifiziert sind.142 Gleichwertige Bescheinigungen von
Einrichtungen aus anderen Mitgliedstaaten m�ssen anerkannt werden. Die Auftraggeber
m�ssen den Nachweis von Qualit�tssicherungsma§nahmen in anderer Form anerkennen,
wenn Dienstleistungserbringer geltend machen, da§ sie die betreffenden Bescheinigungen
nicht beantragen d�rfen oder innerhalb der einschl�gigen Fristen nicht erhalten k�nnen,
wobei die Auftraggeber aber dar�ber befinden k�nnen, ob die eingereichten Unterlagen als
angemessen anzusehen sind.

6.2.5 Zus�tzliche Ausk�nfte143

Die Auswahl der Bewerber und die Vergabe der Auftr�ge m�ssen transparent sein,
weshalb jegliche Festlegung von Qualit�tsnormen nach Ver�ffentlichung der
Auftragsbekanntgabe verboten ist - der Auftraggeber kann ab diesem Zeitpunkt nur noch
verlangen, da§ der Dienstleistungserbringer vorgelegten Bescheinigungen vervollst�ndigt
oder erl�utert. Der Auftraggeber darf sich dieser M�glichkeit jedoch nicht in
diskriminierender Weise bedienen.

Der Dienstleistungserbringer hat jedoch keinen Anspruch darauf, vom Auftraggeber zur
Korrektur etwaiger Fehler in seiner Reaktion auf die Auftragsbekanntmachung
aufgefordert zu werden.

6.2.6 Offizielle Listen zugelassener Dienstleistungserbringer

Artikel 35 der Dienstleistungsrichtlinie legt fest, welche Regeln die Mitgliedstaaten bei der
Aufstellung und F�hrung von offiziellen Listen zugelassener Dienstleistungserbringer
beachten m�ssen und welcher Wert der Eintragung in derartige Listen anderer
Mitgliedstaaten beizumessen ist.

Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, offizielle Listen zugelassener Dienstleistungs-
erbringer zu f�hren, aber wenn sie dies tun, m�ssen die Listen den Richtlinien-
bestimmungen entsprechen. Bei der Entscheidung, ob ein Unternehmen in eine solche
Liste eingetragen wird, k�nnen die Mitgliedstaaten dessen Tochterunternehmen
ber�cksichtigen, aber nur dann, wenn das betreffende Unternehmen tats�chlich �ber die
seinen Tochterunternehmen zustehenden Mittel verf�gen kann.144

Ein in einer offiziellen Liste des Mitgliedstaates seiner Niederlassung verzeichneter
Dienstleistungserbringer kann diese Eintragung nur f�r den Nachweis nutzen, da§ er,
vorbehaltlich der unten aufgef�hrten Einschr�nkungen, den Anforderungen in bezug auf
pers�nliche Lage, Eintragung in Berufs- oder Handelsregister, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsf�higkeit, Eignung und technische Leistungsf�higkeit entspricht.

Der Gerichtshof hat eindeutig festgestellt, da§ ein Auftraggeber nicht verlangen kann, da§
sich in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Dienstleistungserbringer in eine offizielle
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Liste im Lande des Auftraggebers eintragen lassen.145 Eine solche Forderung w�rde
Artikel 59 EG-Vertrag seiner Wirkung berauben, wonach die Beschr�nkungen des freien
Dienstleistungsverkehrs f�r Angeh�rige von anderen Mitgliedstaaten als dem, in dem die
Leistung erbracht wird, aufgehoben werden.

Ein Dienstleistungserbringer, der die Eintragung in eine offizielle Liste als Nachweis
verwenden will, mu§ dem Auftraggeber eine von der zust�ndigen Stelle seines
Heimatmitgliedstaates ausgestellte Bescheinigung seiner Eintragung vorlegen, in der
angegeben sein mu§, aufgrund welcher Nachweise der betreffende Dienstleistungserbringer
eingetragen wurde und welche Klassifizierung sich daraus ergibt.

Aufgrund der vorgelegten Bescheinigung der Eintragung in eine offizielle Liste kann ein
Auftraggeber vermuten, da§ der betreffende Dienstleistungserbringer f�r die seiner
Klassifizierung entsprechenden T�tigkeiten insofern geeignet ist, als er folgende
Anforderungen erf�llt:

- Er ist zuverl�ssig im Sinne von Artikel 29 Buchstaben a-d und g (vgl. 6.2.1);

- er verf�gt �ber die zur Erbringung der betreffenden Dienstleistung in seinem
Heimatland erforderliche Berechtigung bzw. Mitgliedschaft gem�§ Artikel 30
Absatz 1;

- er ist gem�§ Artikel 30 Absatz 1 und 2 in einem Berufs- oder Handelsregister
eingetragen bzw. kann eine entsprechende Bescheinigung oder eidesstattliche
Erkl�rung vorlegen (vgl. 6.2.2);

- er kann Bilanzen oder Bilanzausz�ge gem�§ Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b
vorlegen (vgl. 6.2.3);

- er kann eine Erkl�rung �ber seinen Gesamtumsatz und seinen Umsatz f�r die
entsprechenden Dienstleistungen in den letzten drei Gesch�ftsjahren gem�§ Artikel
31 Absatz 1 Buchstabe c vorlegen (vgl. 6.2.3);

- er kann Studiennachweise und Bescheinigungen �ber seine berufliche Bef�higung
und/oder die der F�hrungskr�fte seines Unternehmens, insbesondere der f�r die
Dienstleistungen verantwortlichen Person(en) gem�§ Artikel 32 Absatz 2
BuchstabeÊa vorlegen (vgl. 6.2.4).

Legt ein Dienstleistungserbringer eine Bescheinigung �ber die Eintragung in eine offizielle
Liste vor, so bedeutet dies f�r den Auftraggeber:

- Er mu§ die Bescheinigung als Beleg daf�r gelten lassen, da§ die Ausschlu§gr�nde
nach Artikel 29 Buchstaben a-d und g bei dem betreffenden Dienstleistungserbringer
nicht gegeben sind, weshalb auch keine zus�tzlichen Ausk�nfte zu diesen Punkten
verlangt werden d�rfen;
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- er darf von dem Dienstleistungserbringer keine Ausk�nfte zu den in Artikel 31
Absatz 1 Buchstaben b und c sowie in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a
bezeichneten Punkten verlangen,

- er darf keine Ausk�nfte verlangen, die sich aus der Bescheinigung ergeben.

Der Gerichtshof hat festgestellt,146 da§ sich die Beweiskraft einer Bescheinigung �ber die
Eintragung in eine offizielle Liste der f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge in einem
Mitgliedstaat zugelassenen Dienstleistungserbringer gegen�ber einem Auftraggeber in
einem anderen Mitgliedstaat auf die der Eintragung zugrunde liegenden objektiven
Elemente beschr�nkt und sich nicht auf die sich aus diesen Elementen ergebende
Klassifizierung erstreckt. Der Auftraggeber darf zwar keine Ausk�nfte verlangen, die sich
aus der Bescheinigung ergeben, er darf aber vorab festlegen, welchem Niveau die
finanzielle und wirtschaftliche Leistungsf�higkeit sowie die technische Leistungsf�higkeit
entsprechen m�ssen, damit der betreffende Dienstleistungserbringer an einem bestimmten
Vergabeverfahren teilnehmen kann.

Folglich brauchen die �ffentlichen Auftraggeber die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsf�higkeit sowie die technische Leistungsf�higkeit eines Unternehmers in bezug
auf einen Auftrag je nach dessen Klassifizierung nur insoweit als ausreichend anzusehen,
als diese Klassifizierung aufgrund von Kriterien erfolgt ist, die in bezug auf den
erforderlichen Standard der Leistungsf�higkeit gleichwertig sind. Ist dies nicht der Fall, so
sind sie berechtigt, das Angebot des Unternehmers, der die geforderten Voraussetzungen
nicht erf�llt, unber�cksichtigt zu lassen.

6.3 Auftragsvergabe

6.3.1 Zul�ssige Zuschlagskriterien147

Der Auftraggeber mu§ den Auftrag entweder ausschlie§lich nach dem Kriterium des
niedrigsten Preises oder auf der Grundlage des wirtschaftlich g�nstigsten Angebots
vergeben.

Das Kriterium des niedrigsten Preises ruft keinerlei Interpretationsprobleme hervor: Es
d�rfen nur die von den Bietern angegebenen Preise ber�cksichtigt werden, und der
Zuschlag ist demjenigen Bieter zu erteilen, der den niedrigsten Preis verlangt.

Die Kriterien, anhand deren das wirtschaftlich g�nstigste Angebot ermittelt wird,
bed�rfen jedoch einer n�heren Erl�uterung. Nach der Dienstleistungsrichtlinie kann sich
der Auftraggeber verschiedener, auf den jeweiligen Auftrag bezogener Kriterien bedienen:
z.B. Qualit�t, technischer Wert, �sthetik, Zweckm�§igkeit, Kundendienst und technische
Unterst�tzung, Liefertermin, Ausf�hrungszeitraum oder -frist, Preis.

Diese Aufz�hlung ist nicht vollst�ndig, doch sie zeigt, da§ die Kriterien objektiv und allein
auf den Auftragsgegenstand bezogen sein m�ssen. Zul�ssig sind nur solche Kriterien, die
die Anforderungen der zahlreichen Arten von Dienstleistungsauftr�gen widerspiegeln.148
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Beabsichtigt ein Auftraggeber, einen Auftrag auf der Grundlage des wirtschaftlich
g�nstigsten Angebots zu vergeben, mu§ er in den Verdingungsunterlagen oder in der
Auftragsbekanntmachung angeben, welche Kriterien er anzuwenden gedenkt - ein Hinweis
auf eine innerstaatliche Rechtsvorschrift reicht dabei nicht aus.149

Die Dienstleistungsrichtlinie verlangt ferner, da§ diese Zuschlagskriterien m�glichst in der
Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung angegeben werden. Die Teilnehmer m�ssen
unbedingt wissen, anhand welcher Kriterien ihre Angebote beurteilt werden.

6.3.2 Ungew�hnlich niedrige Angebotspreise150

H�lt ein Auftraggeber ein Preisangebot in Anbetracht der zu erbringenden Leistung f�r zu
niedrig, so darf er dies nur dann als Ausschlu§grund geltend machen, wenn er zuvor
versucht, die Angelegenheit wie folgt zu kl�ren:

Der Auftraggeber mu§ vom Bieter zun�chst schriftlich Aufkl�rung �ber die von ihm f�r
wesentlich angesehenen Posten des Angebots verlangen und diese dann unter
Ber�cksichtigung der Erl�uterungen pr�fen.

Nach der Dienstleistungsrichtlinie kann der Auftraggeber objektiv begr�ndete
Erl�uterungen bez�glich folgender Aspekte ber�cksichtigen: Wirtschaftlichkeit der Dienst-
leistung, gew�hlte technische L�sungen, dem Bieter bei der Erbringung der Dienstleistung
zur Gebote stehende au§ergew�hnlich g�nstige Bedingungen und Originalit�t der
Dienstleistung des Bieters. Bei der Beurteilung der Erl�uterungen darf der Auftraggeber
keine subjektiven Erw�gungen ber�cksichtigen und mu§ s�mtliche ungew�hnlich
preisg�nstigen Angebote in gleicher Weise ohne Diskriminierung nach Staatsangeh�rigkeit
behandeln.

Dieses Verfahren sch�tzt die betroffenen Bieter also gegen willk�rliche Beurteilungen
seitens der Auftraggeber, denn es gew�hrleistet, da§ sie jederzeit die M�glichkeit haben,
vor einem etwaigen Ausschlu§ die Seriosit�t ihrer Angebote zu belegen.

Das hei§t also, da§ dem Auftraggeber zwar ausdr�cklich das Recht zusteht, die von einem
Dienstleistungserbringer vorgebrachten Gr�nde zu akzeptieren oder nicht, da§ er aber ein
Angebot auch nicht einfach zur�ckweisen darf, ohne vorher vom Bieter eine Begr�ndung
verlangt zu haben. Dieses Ziel w�rde nicht erreicht, wenn es im Ermessen des Auftrag-
gebers l�ge, ob er derartige Begr�ndungen �berhaupt verlangt oder wenn er ungew�hnlich
preisg�nstige Angebote anhand rein rechnerischer Kriterien zur�ckweisen d�rfte.151
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7.



�FFENTLICHE DIENSTLEISTUNGSAUFTR�GE, DIE AUFGRUND AUSSCHLIESSLICHER

RECHTE AN ANDERE �FFENTLICHE AUFTRAGGEBER VERGEBEN WERDEN152

Die Dienstleistungsrichtlinie gilt nicht f�r �ffentliche Dienstleistungsauftr�ge, die an eine
Stelle vergeben werden, die ihrerseits ein �ffentlicher Auftraggeber ist und die die
betreffenden Auftr�ge auf der Grundlage eines ausschlie§lichen Rechts erh�lt, das sie
gem�§ ver�ffentlichter, mit dem EG-Vertrag �bereinstimmender Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften innehat.

8.

                                                



WETTBEWERBE

Ein Wettbewerb ist ein Auslobungsverfahren, das dazu dient, dem Auftraggeber einen
Plan oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht erfolgt.
Wettbewerbe werden haupts�chlich in der Raum- und Stadtplanung, in der Architektur,
im Bauwesen und in der Datenverarbeitung veranstaltet.153

8.1 Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie auf Wettbewerbe -
Schwellenwert

Bei einem Wettbewerb k�nnen Preise ausgesetzt werden, dies mu§ aber nicht der Fall
sein.

Werden keine Preise ausgesetzt, mu§ ein Wettbewerb, der zur Vergabe eines Dienst-
leistungsauftrags f�hrt, gem�§ den nachstehenden Vorschriften durchgef�hrt werden,
wenn der Auftragswert ohne Mehrwertsteuer 200.000ÊECU �bersteigt, wobei die oben in
Abschnitt 2 erl�uterten Regeln zur Ermittlung des Auftragswerts anzuwenden sind.154

Werden Preise ausgesetzt, so ist der Wettbewerb gem�§ den nachstehenden Vorschriften
durchzuf�hren, wenn die Summe der Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer
200.000ÊECU �bersteigt, wobei s�mtliche Preisgelder und Zahlungen zu ber�cksichtigen
sind.155

8.2 Zulassung zur Teilnahme an Wettbewerben156

Grunds�tzlich schreibt das Gemeinschaftsrecht vor, da§ die Zulassung zur Teilnahme an
Wettbewerben - unabh�ngig von der H�he der Preisgelder - anhand von Kriterien erfolgen
mu§, die den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht beeintr�chtigen. Bei
Wettbewerben mit beschr�nkter Teilnehmerzahl, die von der Dienstleistungsrichtlinie
erfa§t werden, ist ausdr�cklich vorgeschrieben, da§ der Auftraggeber eindeutige und
nichtdiskriminierende Auswahlkriterien festlegen mu§. In jedem Falle mu§ die Zahl der
Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden, ausreichen, um einen echten
Wettbewerb zu gew�hrleisten. So k�nnen zum Beispiel die Vorschriften f�r die Vergabe
eines �ffentlichen Dienstleistungsauftrags auch nicht durch ein Auslobungsverfahren
umgangen werden, zu dem weniger als die f�r einen echten Wettbewerb erforderliche Zahl
von Bewerbern zugelassen wird. Besteht der ausgesetzte Preis in der Vergabe eines
�ffentlichen Dienstleistungsauftrags, sind mindestens soviele Teilnehmer zum
Wettbewerb zuzulassen wie wenn der Auftrag im Wege der Aufforderung zur
Angebotsabgabe vergeben w�rde.157

Es ist untersagt, nur solche Teilnehmer zum Wettbewerb zuzulassen, die in einer
bestimmten Beziehung zum Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates oder eines Teils davon
stehen - eine Lokalbeh�rde darf also den Teilnehmerkreis nicht auf Òalle SteuerzahlerÓ

                                                

153 Artikel 1 Buchstabe g der Dienstleistungsrichtlinie.
154 Artikel 13 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie.
155 Artikel 13 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie.
156 Artikel 13 Abs�tze 4 und 5 der Dienstleistungsrichtlinie



beschr�nken. Au§erdem darf nicht verlangt werden, da§ die Teilnehmer nat�rliche oder
juristische Personen sein m�ssen.

8.3 Preisgericht158

Dem Preisgericht d�rfen nur Personen angeh�ren, die von den Wettbewerbsteilnehmern
unabh�ngig sind. So ist es zum Beispiel nicht zul�ssig, den Leiter eines Beratungs-
unternehmens, dessen Angestellte an dem Wettbewerb teilnehmen, in das betreffende
Preisgericht aufzunehmen.

Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche Qualifikation verlangt,
mu§ mindestens ein Drittel der Preisrichter �ber diese oder eine gleichwertige
Qualifikation verf�gen (vgl. hierzu die einschl�gigen Richtlinien des Rates �ber die
gegenseitige Anerkennung von Diplomen und Bef�higungsnachweisen).

Die Wettbewerbsarbeiten m�ssen dem Preisgericht anonym vorliegen, dieses ist in seinen
Entscheidungen bzw. Stellungnahmen unabh�ngig - d.h. es darf keiner �u§eren
Beeinflussung unterliegen - und darf sich nur auf die in der Bekanntmachung des
Wettbewebs angegebenen Kriterien st�tzen (vgl. 8.4.1).

8.4 Bekanntmachung eines Wettbewerbs

Beabsichtigt ein Auftraggeber die Durchf�hrung eines Wettbewerbs, so teilt er dies durch
eine im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften zu ver�ffentlichende Bekannt-
machung mit, die dem unter 8.4.1 wiedergegebenen Muster entsprechen mu§.159 Dabei
gelten die allgemeinen Bestimmungen �ber die Ver�ffentlichung von Auftragsbekannt-
machungen (vgl. Abschnitt 4). In der Bekanntmachung m�ssen insbesondere Name und
Anschrift, Telephon-, Telex- und Faxnummern der Stelle angegeben werden, bei der die
Wettbewerbsunterlagen erh�ltlich sind.

Auch die Ergebnisse eines Wettbewerbs sind im Amtsblatt zu ver�ffentlichen, wobei das
unter 8.4.2 wiedergegebene Muster zu verwenden ist.

8.4.1

                                                

158 Artikel 13 Absatz 6 der Dienstleistungsrichtlinie



Bekanntmachung von Wettbewerben - Anhang IVÊAÊder Dienstleistungsrichtlinie

1. Namen, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des
Auftraggebers und der Dienststelle, bei der einschl�gige Unterlagen erh�ltlich sind.

2. Beschreibung des Vorhabens.
3. Art des Wettbewerbs: offen oder beschr�nkt.
4. Bei offenen Wettbewerben: Frist f�r den Eingang von Wettbewerbsarbeiten.
5. Bei beschr�nkten Wettbewerben:

a) beabsichtigte Zahl der Teilnehmer;
b) gegebenenfalls Namen bereits ausgew�hlter Teilnehmer;
c) anzuwendende Kriterien bei der Auswahl von Teilnehmern;
d) Frist f�r den Eingang von Antr�gen auf Teilnahme.

6. Gegebenenfalls Angabe, ob die Teilnahme einem besonderen Berufsstand vorbehalten
ist.

7. Anzuwendende Auswahlkriterien.
8. Gegebenenfalls Namen der ausgew�hlten Mitglieder des Preisgerichts.
9. Angabe, ob die Entscheidung des Preisgerichts den �ffentlichen Auftraggeber bindet.
10. Gegebenenfalls Anzahl und H�he der Preise.
11. Angabe, ob die Teilnehmer Anspruch auf Kostenerstattung haben.
12. Angabe, ob die Preisgewinner Anspruch auf den Zuschlag von Folgeauftr�gen haben.
13. Sonstige Angaben.
14. Tag der Absendung der Bekanntmachung.
15. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen

der Europ�ischen Gemeinschaften.

8.4.2 Ergebnisse von Wettbewerben - Anhang IVÊBÊder Dienstleistungsrichtlinie

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des
Auftraggebers.

2. Beschreibung des Vorhabens.
3. Gesamtzahl der Teilnehmer.
4. Anzahl ausl�ndischer Teilnehmer.
5. Der/die Gewinner des Wettbewerbs.
6. Gegebenenfalls der/die Preis(e).
7. Sonstige Angaben.
8. Verweisung auf die Bekanntmachung �ber den Wettbewerb.
9. Tag der Absendung der Bekanntmachung.
10. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen

der Europ�ischen Gemeinschaften.
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ANHANG I

Entsprechungstabelle zu den Richtlinien 92/50/EWG, 93/36/EWG und 93/37/EWG





Entsprechungstabelle  zu den Richtlinien �ber �ffentliche Bauauftr�ge (93/37/EWG),
Lieferauftr�ge (93/36/EWG) und Dienstle istungsauftr�ge (92/50/EWG)

GEGENSTAND Artikel

Baurichtlinie Lieferrichtlinie Dienstleistungs
richtlinie

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN - Def initionen

Definition Ò �ffentlicher AuftragÓ 1(a) 1(a) 1(a)(i)

Ausschlu§ der Auftr�ge von Versorgungsunternehmen 4(a) 2(1)(a) 1(a)(ii)

Ausschlu§ von Auftr�gen aus anderen Gr�nden 1(a)(iii)-(ix)

Definition Ò �ffentlicher AuftraggeberÓ 1(b) 1(b) 1(b)

Definition Ò UnternehmerÓ, Ò LieferantÓ bzw.
Ò DienstleistungserbringerÓ

1(h) 1(c) 1(c)

Definition Ò offenes VerfahrenÓ 1(e) 1(d) 1(d)

Definition Ò nichtoffenes VerfahrenÓ 1(f) 1(e) 1(e)

Definition Ò VerhandlungsverfahrenÓ 1(g) 1(f) 1(f)

Definition Ò BauwerkÓ, Ò LieferungÓ bzw. Ò DienstleistungÓ 1(c)      -      -

Definition Ò �ffentliche BaukonzessionÓ 1(d) n.a. n.a.

Definition Ò BieterÓ und Ò BewerberÓ 1(h) 1(c) 1(c)

Definition Ò WettbewerbÓ n.a. n.a. 1(g)

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN - Anwendungsbereich

Pflicht zur Anpassung der Verfahren an die Richtlinie      -      - 3(1)

Diskriminierungsverbot implizit implizit 3(2)

Anwendung auf Dienstleistungen gem�§ Anhang IA n.a. n.a. 8

Anwendung auf Dienstleistungen gem�§ Anhang IB n.a. n.a. 9

Dienstleistungen gem�§ Anhang IA und IB n.a. n.a. 10

Auftr�ge �ber Dienstleistungen und Lieferungen n.a. n.a. 2

Subventionierte Auftr�ge 2      - 3(3)

Ausschlu§ von Auftr�gen im Verteidigungsbereich n.a. 3 4(1)

Ausschlu§ aus Gr�nden der �ffentlichen Sicherheit und
Ordnung

4(b) 2(1)(b) 4(2)

Ausschlu§ aufgrund anderer (internationaler) Verfahren 5 4 5

Ausschlu§ von Auftr�gen aufgrund ausschlie§licher Rechte n.a. 2(2) 6



ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN - Schwellenwerte

Grunds�tzlich geltender Schwellenwert 6(1) 5(1)(a)(i) 7(1)

GATT-Schwellenwert n.a. 5(1)(a)(ii) n.a.

Gesamtverg�tung Nicht
ausdr�cklich

Nicht
ausdr�cklich

7(2)

Wert von Lieferungen im Rahmen von Bauarbeiten oder
Dienstleistungen

6(5) n.a.      -

Stichtag f�r die Sch�tzung des Auftragswerts implizit 5(1)(b) implizit

Verbot der Umgehung der Richtlinie durch Wahl
entsprechender Methoden zur Berechnung des
Auftragswerts

n.a. 5(3)(2) 7(3)

Verbot der Umgehung der Richtlinie durch Aufteilung
eines Auftrags

6(4) 5(6) 7(3)

Ber�cksichtigung bestimmter Dienstleistungen bei der
Berechnung des Auftragswerts

n.a. n.a. 7(4)(1)

Aufteilung von Auftr�gen in Lose 6(3) 5(4) contra 7(4)(2)

Ò 48-Monate-RegelÓ bei Auftr�gen ohne Gesamtpreis      - 5(2) 7(5)

Ò 12-Monate-RegelÓ bei regelm�§igen oder Dauerauftr�gen      - 5(3) 7(6)

Optionsrechte      - 5(5) 7(7)

�berpr�fung der Schwellenwerte 6(2) 5(1)(c) und (d) 7(8)

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN - Wahl der Vergabeverfahren

Anzuwendende Verfahren 7(1) 6(1) 11(1)

Verhandlungsverfahren mit Auftragsbekanntmachung 7(2) 6(2) 11(2)

Nicht ordnungsgem�§e Angebote 7(2)(a) 6(2) 11(2)(a)

Forschung und Entwicklung (FuE) 7(2)(b) s.u.      -

Globale Preisgestaltung nicht m�glich 7(2)(c) n.a. 11(2)(b)

Hinreichend genaue Spezifikationen nicht m�glich      - n.a. 11(2)(c)

Verhandlungsverfahren ohne Auftragsbekanntmachung 7(3) 6(3) 11(3)

Keine Angebote 7(3)(a) 6(3)(a) 11(3)(a)

Forschung und Entwicklung (FuE) s.o. 6(3)(b)      -

Technische und k�nstlerische Gr�nde 7(3)(b) 6(3)(c) 11(3)(b)

Vorangehender Wettbewerb      - n.a. 11(3)(c)

Zwingende Dringlichkeit 7(3)(c) 6(3)(d) 11(3)(d)

Zus�tzliche Bauarbeiten/Lieferungen/Dienstleistungen 7(3)(d) 6(3)(e) 11(3)(e)

Wiederholung von
Bauarbeiten/Lieferungen/Dienstleistungen

7(3)(e)      - 11(3)(f)

Offenes oder nichtoffenes Verfahren in allen anderen F�llen 7(4) 6(4) 11(4)



ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN - Information/Meldungen

Information nicht ber�cksichtigter Bewerber oder Bieter 8(1) 7(1) 12(1)

Mitteilung der Gr�nde f�r den Verzicht auf die
Auftragsvergabe bzw. die erneute Einleitung des Verfahrens

8(2) 7(2) 12(2)

Mitteilung �ber einen vergebenen Auftrag (Vergabevermerk) 8(3) 7(3) 12(3)

GEMEINSAME TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

In den Auftragsunterlagen anzugebende technische
Specifikationen

10(1) 8(1) 14(1)

Grundregel: Europ�ische Normen, europ�ische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen

10(2) 8(2) 14(2)

Keine Bestimmungen zur Feststellung der �bereinstimmung
von Auftragsgegenst�nden mit europ�ischen Normen usw.

10(3)(a) 8(3)(a) 14(3)(a)

Vorbehalt bez�glich der Gemeinschaftsbestimmungen im
Bereich der Telekommunikation

n.a. 8(3)(b) 14(3)(b)

Inkompatibilit�t bzw. unverh�ltnism�§ig hohe Kosten 10(3)(b) 8(3)(c) 14(3)(c)

Wirklich innovative Vorhaben 10(3)(c) 8(3)(d) 14(3)(d)

Angabe der Gr�nde f�r die Nichtanwendung europ�ischer
Normen usw. in den Auftragsunterlagen

10(4) 8(4) 14(4)

Fehlende europ�ische Normen usw. 10(5) 8(5) 14(5)

Verbot der Angabe bestimmter Erzeugnisse 10(6) 8(6) 14(6)

GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN - Bekanntmachungen

J�hrliche nichtverbindliche Bekanntmachung 11(1) 9(1) 15(1)

Auftragsbekanntmachung 11(2) 9(2) 15(2)

Bekanntmachung �ber die Ergebnisse eines Vergabeverfahrens 11(5) 9(3) 16(1)

Ver�ffentlichung von Bekanntmachungen �ber Auftr�ge bzw.
Wettbewerbe

n.a. n.a. 16(2)

Bekanntmachung von Auftr�gen �ber Dienstleistungen des
Anhangs IB

n.a. n.a. 16(3)

Schutz �ffentlicher und legitimer gewerblicher Interessen 11(5) 9(3) 16(5)

Bekanntmachungsmuster 11(6) 9(4) 17(1)

�bermittlung von Bekanntmachungen an das Amtsblatt 11(7) 9(5) 17(2)

Ver�ffentlichung nichtverbindlicher Bekanntmachungen und
von Bekanntmachungen �ber die Ergebnisse von
Vergabeverfahren im Amtsblatt und in der Datenbank TED

11(8) 9(6) 17(3)

Ver�ffentlichung von Auftragsbekanntmachungen im
Amtsblatt und in der Datenbank TED

11(9) 9(7) 17(4)

Fristen f�r die Ver�ffentlichung im Amtsblatt 11(10) 9(8) 17(5)



Verbot der Ver�ffentlichung von Bekanntmachungen in einem
Mitgliedstaat vor der Absendung der Bekanntmachung an das
Amtsblatt

11(11) 9(9) 17(6)

Nachweis des Absendedatums 11(12) 9(10) 17(7)

L�nge der Bekanntmachungen und Kosten der
Ver�ffentlichung

11(13) 9(11) 17(8)

GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN - of fene Verfahren

Fristen bei offenen Verfahren 12(1) 10(1) 18(1)

Fristverk�rzung bei vorheriger nichtverbindlicher
Bekanntmachung

12(2) 18(2)

Frist f�r die Zusendung rechtzeitig angeforderter
Verdingungsunterlagen

12(3) 10(2) 18(3)

Frist f�r die Erteilung rechtzeitig angeforderter zus�tzlicher
Ausk�nfte

12(4) 10(3) 18(4)

Umfangreiche Unterlagen, Ortsbesichtigung, Einsichtnahme
in Unterlagen an Ort und Stelle

12(5) 10(4) 18(5)

GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN - nichtof fene und Verhandlungsverfahren

Frist f�r den Eingang von Antr�gen auf Teilnahme an
nichtoffenen und Verhandlungsverfahren

13(1) 11(1) 19(1)

Aufforderung zur Angebotsabgabe 13(2) 11(2) 19(2)

Frist f�r den Eingang von Angeboten bei nichtoffenen
Verfahren

13(3) 11(3) 19(3)

Fristverk�rzung bei vorheriger nichtverbindlicher
Bekanntmachung

13(4) 19(4)

Teilnahmeantr�ge per Brief, Telegramm, Telex, Fax oder
Telephon m�glich

13(5) 11(4) 19(5)

Frist f�r die Erteilung rechtzeitig angeforderter zus�tzlicher
Ausk�nfte

13(6) 11(5) 19(6)

Fristverl�ngerung bei notwendiger Ortsbesichtigung oder
Einsichtnahme in Unterlagen an Ort und Stelle

13(7) 11(6) 19(7)

GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN - beschleunigte Verfahren

Fristverk�rzung in beschleunigten nichtoffenen und
Verhandlungsverfahren

14(1) 12(1) 20(1)

Zus�tzliche Ausk�nfte 14(2) 12(2) 20(2)

Teilnahmeantr�ge und Aufforderung zur Angebotsabgabe 14(3) 12(3) 20(3)

GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN - Verschiedenes

Freiwillige Ver�ffentlichung von Hinweisen auf �ffentliche
Auftr�ge im Amtsblatt

17 13 21

Verfahren zur �nderung der Bestimmungen �ber Erstellung,
�bermittlung usw. von Bekanntmachungen

35(2) 14 22

GEMEINSAME TEILNAHMEBESTIMMUNGEN

Kriterien f�r die Auftragsvergabe 18 15(1) 23



Ber�cksichtigung von �nderungsvorschl�gen 19(1) und (2) 16(1)(1) 24(1)(1)

Verbot der Zur�ckweisung von �nderungsvorschl�gen
wegen Bezugnahme auf bestimmte Spezifikationen

19(3) 16(1)(2) 24(2)(2)

Verbot der Zur�ckweisung eines �nderungsvorschlags
wegen eines sich daraus ergebenden Dienstleistungs- bzw.
Lieferauftrags

n.a. 16(2) 24(3)

Pflicht zur Angabe einer vom Bieter beabsichtigten
Vergabe von Unterauftr�gen

20 17 25

Angebote von Bietergemeinschaften 21 18 26(1)

Verbot der Zur�ckweisung von Bietern und Bewerbern
aufgrund ihres Status (nat�rliche bzw. juristische Person)

     -      - 26(2)

Angabe der beruflichen Qualifikationen des Personals      -      - 26(3)

Auswahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden
Bewerber in nichtoffenen und Verhandlungsverfahren

22(1) 19(1) 27(1)

Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Bewerber in
nichtoffenen Verfahren

22(2) 19(2) 27(2)

Mindestzahl zugelassener Bewerber in
Verhandlungsverfahren

22(3) 19(3) 27(3)

Nichtdiskriminierende Auswahl 22(4) 19(4) 27(4)

Information �ber Arbeitsschutzbestimmungen 23(1) n.a. 28(1)

Pflicht zur Einhaltung der Arbeitsschutsbestimmmungen 23(2) n.a. 28(2)

AUSWAHLKRITERIEN

Zuverl�ssigkeit 24 20 29

F�r die Erbringung der Leistung im Heimatstaat
erforderliche Genehmigung bzw. Mitgliedschaft

n.a. n.a. 30(1)

Nachweis der Eintragung in Berufs- oder Handelsregister 25 21(1) 30(2)

Einschl�gige Berufs- und Handelsregister 25 21(2) 30(3)

Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen
Leistungsf�higkeit

26(1) 22(1) 31(1)

Angabe der zu vorzulegenden Nachweise in der
Auftragsbekanntmachung

26(2) 22(2) 31(2)

Alternative Belege 26(3) 22(3) 31(3)

Eignung von Dienstleistungserbringern      -      - 32(1)

Nachweis der technischen Leistungsf�higkeit 27(1) 23(1) 32(2)

Angabe der zu vorzulegenden Nachweise in der
Auftragsbekanntmachung

27(2) 23(2) 32(3)

Schutz von technischen und Betriebsgeheimnissen      - 23(3) 32(4)

Normenserien EN 29000 und EN 45000      -      - 33



Zus�tzliche Nachweise und Erl�uterungen 28 24 34

Offizielle Listen 29(1) 25(1) 35(1)

Bescheinigung der Eintragung in eine offizielle Liste 29(2) 25(2) 35(2)

Bedeutung der Eintragung in eine offizielle Liste 29(3) 25(3) 35(3)

Verbot der Anforderung zus�tzlicher Nachweise 29(4) 25(4) 35(4)

Anschrift der Stellen, bei denen die Eintragung in eine
offizielle Liste beantragt werden kann

29(5) 25(5) 35(5)

ZUSCHLAGSKRITERIEN

Wirtschaftlich g�nstigstes Angebot oder niedrigster Preis 30(1) 26(1) 36(1)

Angabe der Kriterien zur Ermittlung des wirtschaftlich
g�nstigsten Angebots in den Auftragsunterlagen

30(2) 26(2) 36(2)

Ausnahme bei Vorzugsregeln 30(3)      -      -

Ungew�hnlich niedrige Preisangebote 30(4) 27 37

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Berechnung der Fristen 33 30 38

SONDERREGELN F�R BESTIMMTE BEREICHE

Anwendung der Meistbeg�nstigungsklausel auf andere
Mitgliedstaaten

     - 28      -

Sonderregeln f�r den Sozialwohnungsbau 9 n.a.      -

KONZESSIONSVERTR�GE

Allgemeine Bestimmungen 3 n.a.      -

Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe einer
Konzession

11(3) n.a.      -

Bekanntmachung von Auftr�gen, die durch Konzession�re
vergeben werden

11(4) n.a.      -

Frist f�r den Eingang von Bewerbungen um Konzessionen 15 n.a.      -

Fristen bei der Auftragsvergabe durch Konzession�re 16 n.a.      -

WETTBEWERBE

Anwendungsbereich der Vorschriften      -      - 13(1) und (2)

Mitteilung der Wettbewerbsregeln      -      - 13(3)

Zulassung von Teilnehmern      -      - 13(4) und (5)

Preisgericht      -      - 13(6)

Bekanntmachung eines Wettbewerbs      -      - 15(3)

Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse      -      - 16(1)

Bekanntmachungsmuster      -      - 17

n.a. = nicht anwendbar



ANHANG II

CPA- und CPC-Klassifizierung der in den Anh�ngen IÊA und IÊB der Richtlinie
92/50/EWG verzeichneteten Dienstleistungen





Aufschl�sselung der Dienstleistungen des AnhangsÊIÊA

CPA Bezeichnung CPC

1. Instandhaltung und Reparatur

17.40.90 Reparaturen von Persennings, �lzeug, Planen und
Campingausr�stungen

88690.1

17.52.90 Reparaturen von Netzen und Seilen 88690.2

28.21.90 Reparatur und Instandhaltung von Tanks, Sammelbeh�ltern und
�hnlichen Beh�ltern

88610.1

28.22.90 Reparatur und Instandhaltung von Heizkesseln f�r
Zentralheizungen

88610.2

28.30.91 Installation von Dampfkesseln (ohne Zenralheizungskessel) 88610.3

28.30.92 Reparatur und Instandhaltung von Dampfkesseln (ohne
Zentralheizungskessel)

88610.4

29.11.91 Installation von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne
Motoren f�r Luft- und Stra§enfahrzeuge)

88620.1

29.11.92 Reparatur und Instandhaltung von Verbrennungsmotoren und
Turbinen (ohne Motoren f�r Luft- und Stra§enfahrzeuge)

88620.2

29.12.91 Installation von Pumpen und Kompressoren 88620.3

29.12.92 Reparatur und Instandhaltung von Pumpen und Kompressoren 88620.4

29.13.90 Reparatur und Instandhaltung von Armaturen und �hnlichen
Apparaten

88620.5

29.21.91 Installation von �fen und Brennern 88620.6

29.22.91 Installation von Hebezeugen und F�rdermitteln (ohne Aufz�ge
und Rolltreppen)

88620.8

29.21.92 Reparatur und Instandhaltung von �fen und Brennern 88620.7

29.22.92 Reparatur und Instandhaltung von Hebezeugen und
F�rdermitteln

88620.9a

29.23.91 Installation von k�lte- und lufttechnischen Erzeugnissen, f�r
gewerbliche Zwecke

88620.9b

29.23.92 Reparatur und Instandhaltung von k�lte- und lufttechnischen
Erzeugnissen, f�r gewerbliche Zwecke

88620.9c

29.24.91 Installation von Maschinen f�r unspezifische Verwendung, a.n.g. 88620.9d

29.24.92 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen f�r unspezifische
Verwendung, a.n.g.

88620.9e

29.32.91 Installation von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 88620.9f

29.32.92 Reparatur und Instandhaltung von land- und
forstwirtschaftlichen Maschinen

88620.9g

29.40.91 Installation von Werkzeugmaschinen 88620.9h

29.40.92 Reparatur und Instandhaltung von Werkzeugmaschinen 88620.9i



29.51.91 Installation von Maschinen f�r die Metallerzeugung,
Walzwerkseinrichtungen und Gie§maschinen

88620.9j

29.51.92 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen f�r die
Metallerzeugung, Walzwerkseinrichtungen und Gie§maschinen

88620.9k

29.52.91 Installation von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen 88620.9l

29.52.92 Reparatur und Instandhaltung von Bergwerks-, Bau- und
Baustoffmaschinen

88620.9m

29.53.91 Installation von Maschinen f�r das Ern�hrungsgewerbe und die
Tabakverarbeitung

88620.9n

29.53.92 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen f�r das
Ern�hrungsgewerbe und die Tabakverarbeitung

88620.9o

29.54.91 Installation von Maschinen f�r das Textil-, Bekleidungs- und
Ledergewerbe

88620.9p

29.54.92 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen f�r das Textil-,
Bekleidungs- und Ledergewerbe

88620.9q

29.55.91 Installation von Maschinen f�r das Papiergewerbe 88620.9r

29.55.92 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen f�r das
Papiergewerbe

88620.9s

29.56.91 Installation von Maschinen f�r sonstige bestimmte
Wirtschaftszweige, a.n.g.

88620.9t

29.56.92 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen f�r sonstige
bestimmte Wirtschaftszweige, a.n.g.

88620.9u

29.60.91 Installation von Waffen und Waffensystemen 88620.9v

29.60.92 Reparatur und Instandhaltung von Waffen und Waffensystemen 88620.9w

30.01.90 Installation von B�romaschinen 88630.1

30.02.90 Installation von Datenverarbeitungsger�ten und -einrichtungen 88630.2

31.10.91 Installation von Elektromotoren, Generatoren und
Transformatoren

88640.1

31.10.92 Reparatur und Instandhaltung von Elektromotoren, Generatoren
und Transformatoren

88640.2

31.20.91 Installation von Elektrizit�tsverteilungs- und -
schalteinrichtungen

88640.3

31.20.92 Reparatur und Instandhaltung von Elektrizit�tsverteilungs- und
-schalteinrichtungen

88640.4

31.62.91 Installation von anderen elektrischen Ger�ten, a.n.g. (ohne
elektrische Signaleinrichtungen f�r Autobahnen, Stra§en usw.)

88640.5

31.62.92 Reparatur und Instandhaltung von anderen elektrischen Ger�ten,
a.n.g. (ohne elektrische Signaleinrichtungen f�r Autobahnen,
Stra§en usw.)

88640.6



32.20.91 Installation von Radio- und Fernsehsendern 88650.1

32.20.92 Reparatur und Instandhaltung von Radio- und Fernsehsendern 88650.2

32.30.91 Installation von gewerblichen Ausr�stungen f�r Rundfunk,
Fernsehen, Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe

88650.3

32.30.92 Reparatur und Instandhaltung von gewerblichen Ausr�stungen
f�r Rundfunk, Fernsehen, Bild- und Tonaufzeichnung oder -
wiedergabe

88650.4

33.10.91 Installation von medizinischen Ger�ten 88660.1

33.10.92 Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Ger�ten 88660.2

33.20.91 Installation von Me§-, Kontroll-, Navigations- und �hnlichen
Instrumenten und Vorrichtungen

88660.3

33.20.92 Reparatur und Instandhaltung von Me§-, Kontroll-,
Navigations- und �hnlichen Instrumenten und Vorrichtungen

88660.4

33.40.90 Reparatur und Instandhaltung von fotografischen,
kinematografischen und optischen Instrumenten f�r gewerbliche
Zwecke

88660.5

33.50.91 Installation von industriellen Zeitme§instrumenten und -ger�ten 88660.6

33.50.92 Reparatur und Instandhaltung von industriellen
Zeitme§instrumenten und -ger�ten

88660.7

35.11.91 Reparatur von Schiffen, anderen Wasserfahrzeugen und
schwimmenden Vorrichtungen

88680.1

35.11.92 Umbau von Wasserfahrzeugen und schwimmenden
Vorrichtungen

88680.2

35.11.93 Abwracken von Wasserfahrzeugen und schwimmenden
Vorrichtungen

88680.3

35.12.90 Reparatur und Instandhaltung von Booten und Jachten 88680.4

35.20.91 Reparatur und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen 88680.5

35.20.92 Umbau von Schienenfahrzeugen 88680.6

35.30.91 Reparatur und Instandhaltung von Luftfahrzeugen sowie von
Motoren und Triebwerken daf�r

88680.7

35.30.92 Umbau von Luftfahrzeugen sowie von Motoren und
Triebwerken daf�r

88680.8

36.30.90 Reparatur und Instandhaltung von Musikinstrumenten 88690.3

50.2 Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftwagen 611d
611e
611f

50.40.40 Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftr�dern 61220

52.7 Reparaturarbeiten an Gebrauchsg�tern 633a
633b
633c
633d



2. Landverkehr160  einschlie§l. Geldtransport und Kurierdienste,
ohne Postverkehr

60.21.2 Leistungen in der Personenbef�rderung im Orts- und Nachbarortsverkehr
(au§er Eisenbahn)

712a

60.21.3 Leistungen in der Personenbef�rderung im Fernverkehr (au§er Eisenbahn) 712b

60.21.4 Leistungen in der sonstigen Personenbef�rderung im Linienverkehr zu
Land

712c

60.22 Leistungen im Rahmen des Betriebs von Taxis und Mietwagen mit
Fahrer

712d

60.23 Leistungen in der sonstigen Personenbef�rderung im Landverkehr 712e

60.24.1 Leistungen bei der G�terbef�rderung im Stra§enverkehr in
Spezialfahrzeugen

712f

60.24.22 Leistungen bei der sonstigen G�terbef�rderung 71239.3

60.24.3 Leistungen bei der Vermietung von Lastkraftwagen mit Fahrer 712h

64.12 Leistungen privater Kurierdienste 751b

74.60.14 Dienstleistungen im Rahmen der Bereitstellung gepanzerter Fahrzeuge 87304

3. Fracht- und Personenbef�rderung im Flugverkehr, ohne
Postverkehr

62.10.10 Leistungen in der Personenbef�rderung im Linienflugverkehr 73110

62.10.22 Leistungen bei der Bef�rderung in Containern im Linienflugverkehr 73220.1

62.10.23 Leistungen bei der Bef�rderung sonstiger G�ter im Linienflugverkehr 73290.1

62.20.10 Leistungen in der Personenbef�rderung im Gelegenheitsflugverkehr 73120

62.20.20 (teilw.) Leistungen bei der G�terbef�rderung im Gelegenheitsflugverkehr 73210.1
73290.2

62.20.30 Vermietung von Luftfahrzeugen mit Besatzung 73400

62.30.10 Dienstleistungen im Rahmen von Raumtransporten 73300

4. Postbef�rderung im Landverkehr sowie Luftpostbef�rderung

60.24.21 Leistungen bei der Bef�rderung von Postsendungen 71235

62.10.21 Leistungen bei der Bef�rderung von Postsendungen im Linienflugverkehr 73210.1

62.20.20 (teilw.) Leistungen bei der G�terbef�rderung im Gelegenheitsflugverkehr 73210.1
73290.2

                                                



5. Fernmeldewesen161

64.20.1 Daten- und Nachrichten�bermittlungsdienstleistungen 752a

64.20.2 Sonstige Fernmeldedienstleistungen 752b

6. Finanzielle Dienstleistungen
a) Versicherungsleistungen
b) Bankenleistungen und Wertpapiergesch�fte162

66 Dienstleistungen des Versicherungsgewerbes 812a
812b
812c

67.2 Mit der Aus�bung des Versicherungsgewerbes verbundene
Dienstleistungen

814

65 Dienstleistungen des Kreditgewerbes 811a 811d
811b 811e
811c

      67.1 Mit der Aus�bung des Kreditgewerbes verbundene
Dienstleistungen

813a
813b
813c

7. Datenverarbeitung und verbundene T�tigkeiten

72.10.10 Dienstleistungen bei der Hardwareberatung 84100

72.20.2 Entwicklung von Softwarepaketen 841b

72.20.3 Sonstige Dienstleistungen von Softwareh�usern 842a

72.3 Dienstleistungen der Datenverarbeitungsdienste 842b
843

72.4 Dienstleistungen von Datenbanken 844

72.5 Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an B�romaschinen,
Datenverarbeitungsger�ten und -einrichtungen

845

72.6 Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene Dienstleistungen 849

8. Forschung und Entwicklung163

73 Dienstleistungen der Forschung und Entwicklung 851
852

                                                

161 Ohne Fernsprechdienstleistungen, Telex, beweglichen Telefondienst, Furnkrufdienst und
Satellitenkommunikation.

162 Ohne Vertr�ge �ber finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf
oder �bertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen der
Zentralbanken.

163 Ohne Auftr�ge �ber Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als derjenigen, deren
E b i  hli §li h Ei t  d  A ft b  f�  i  G b h b i d  A �b  i



9. Buchf�hrung, -haltung und -pr�fung

74.12.1 Dienstleistungen im Rahmen der Rechnungspr�fung und der Pr�fung von
Gesch�ftsb�chern

862a

74.12.2 Dienstleistungen im Rahmen der Buchf�hrung (ohne Steuererkl�rungen) 862b

10. Markt- und Meinungsforschung

74.13 Dienstleistungen im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung 864

11. Unternehmensberatung und verbundene T�tigkeiten164

74.14 Dienstleistungen im Rahmen der Unternehmens- und Public-Relations-
Beratung

865, 866a

74.15 Dienstleistungen von Beteiligungsgesellschaften (ohne
Kapitalanlagegesellschaften)

866b

12. Architektur, technische Beratung und Plangung; integrierte
technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugeh�rige wissenschaftliche und technische Beratung;
technische Versuche und Analysenal services; engineering
services and integrated engineerin

74.20.2 Dienstleistungen von Architekturb�ros 867a

74.20.3 Dienstleistungen von Ingenieurb�ros 867b

74.20.4 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen f�r schl�sselfertige Projekte 867c

74.20.5 Dienstleistungen im Rahmen der St�dteplanung und
Landschaftsgestaltung

867d

74.20.6 Dienstleistungen im Rahmen des Projektmanagements im Bauwesen --

74.20.7 Dienstleistungen im Rahmen mit der sonstigen wissenschaftlichen und
technischen Beratung im Zusammenhang mit der Ingenieurt�tigkeit

867e

74.3 Dienstleistungen im Rahmen der technischen, physikalischen und
chemischen Untersuchung

867f

13. Werbung

74.4 Dienstleistungen im Rahmen der Werbung 871

14. Geb�udereinigung und Hausverwaltung

70.3 Dienstleistungen bei der Vermittlung und Verwaltung von Grundst�cken,
Geb�uden und Wohnungen

822a
822b

74.7 Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung von Geb�uden, Inventar und
Verkehrsmitteln

874

                                                



15. Verlegen und Drucken gegen Verg�tung oder auf vertraglicher
Grundlage

22.21 Druck von Zeitungen und anderen periodischen Druckschriften, die
mindestens viermal w�chentlich erscheinen (z.B. Tageszeitungen)

884h

22.22.3 Druck von B�chern, kartografischen Erzeugnissen, Kalendern, Bildern,
Fotografien und anderen Drucken

884i

22.23 Druckweiterverarbeitung von Druckerzeugnissen 884j

22.24.1 Satzherstellung 884k

22.25 Sonstige Dienstleistungen des Druckgewerbes 884l

22.3 Vervielf�ltigung von bespielten Ton-, Bild- und Datentr�gern 884m
884n
884o

16. Abfall- und Abwasserbeseitigung; sanit�re und �hnliche
Dienstleistungen

90 Dienstleistungen im Rahmen der Abwasser- und Abfallbeseitigung und
der sonstigen Entsorgung

940a
940b
940c

Aufschl�sselung der Dienstleistungen des Anhangs 1B

17. Gastst�tten und Beherbergungsgewerbe

55 Dienstleistungen des Gastgewerbes 64

18. Eisenbahnen

60.1 Dienstleistungen der Eisenbahnen 711a
711b
711c

60.21.1 Leistungen in der Personenbef�rderung im Orts- und Nachbarortsverkehr
mit Bahnen

711d

19. Schiffahrt

61 Dienstleistungen der Schiffahrt 72

20. Neben- und Hilfst�tigkeiten des Verkehrs

63 Dienstleistungen im Rahmen von Hilfs- und Nebent�tigkeiten f�r den
Verkehr; Dienstleistungen im Rahmen der Verkehrsvermittlung

74

21. Rechtsberatung

74.11 Dienstleistungen im Rahmen der Rechtsberatung 861

22. Arbeits- und Arbeitskr�ftevermittlung

74.5 Dienstleistungen im Rahmen der gewerbsm�§igen Vermittlung und
�berlassung von Arbeitskr�ften

872



23. Auskunfts- und Schutzdienste (ohne Geldtransport)

74.60.11 Auskunftsdienste 87301

74.60.12 Dienstleistungen im Rahmen der Sicherheitsberatung 87302

74.60.13 Dienstleistungen im Rahmen der �berwachung von Alarmanlagen 87303

74.60.15 Bewachungsdienstleistungen 87305

74.60.16 Sonstige Schutzdienstleistungen 87309

24. Unterrichtswesen und Berufsausbildung

80 Dienstleistungen des Bereichs Erziehung und Unterricht 92

25. Gesundheits-, Veterin�r- und Sozialwesen

85 Dienstleistungen des Gesundheits-, Veterin�r- und Sozialwesens 93

26. Erholung, Kultur und Sport

92.11.3 Film- und Videofilmherstellung u.�. 961a

92.12 Filmverleih und Anbieten von Videoprogrammen 961b

92.13 Dienstleistungen von Filmtheatern 961c

92.2 Dienstleistungen von H�rfunk- und Fernsehanstalten, Herstellung von
H�rfunk- und Fernsehprogrammen

961d

92.31.2 K�nstlerische und schriftstellerische Dienstleistungen und Darbietungen 961e

92.32.1 Technische Hilfsmittel f�r kulturelle und unterhaltende Dienstleistungen 961f

92.33.1 Dienstleistungen des Schaustellergewerbes und der Vergn�gungsparks 961g

92.34 Sonstige kulturelle und unterhaltende Dienstleistungen 961h

92.4 Dienstleistungen von Korrespondenz- und Nachrichtenb�ros sowie
selbst�ndigen Journalisten

962

92.5 Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen, botanischen
und zoologischen G�rten

963a
963b
963c

92.6 Dienstleistungen im Sport 964a
964b

92.7 Dienstleistungen des Bereichs sonstige Unterhaltung, Erholung und
Freizeit

964c
964d

27. Sonstige Dienstleistungen



ANHANG III

Verzeichnis der Einrichtungen und Kategorien von Einrichtungen �ffentlichen
Rechts in Anhang I der Richtlinie 93/37/EWG





VERZEICHNIS DER EINRICHTUNGEN UND KATEGORIEN VON
EINRICHTUNGEN �FFENTLICHEN RECHTS NACH ARTIKEL 1 BUCHSTABE

b)

I.  BELGIEN

Einrichtungen

− Archives g�n�rales du Royaume et Archives de l'�tat dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinci�n,

− Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

− Radio et t�l�vision belges, �missions n�erlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse
uitzendingen,

− Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et
t�l�vision belge de la Communaut� de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de
Duitstalige Gemeenschap),

− Biblioth�que royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

− Caisse auxiliaire de paiement des allocations de ch�mage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

− Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidit� - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,

− Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

− Caisse de secours et de pr�voyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en
Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,

− Caisse nationale des calamit�s - Nationale Kas voor de Rampenschade,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie
diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der
Diamantnijverheid,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois -
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occup�s dans les
entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der
Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occup�s dans les
entreprises de chargement, d�chargement et manutention de marchandises dans les ports d�barcad�res,
entrep�ts et stations (appel�e habituellement ÇCaisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales
des r�gions maritimesÈ) - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders
gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen,
Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de
zeevaartgewesten"),

− Centre informatique pour la R�gion bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

− Commissariat g�n�ral de la Communaut� flamande pour la coop�ration internationale - Commissariaat-generaal
voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

− Commissariat g�n�ral pour les relations internationales de la Communaut� fran�aise de Belgique -
Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van Belgi�,

− Conseil central de l'�conomie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

− Conseil �conomique et social de la R�gion wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

− Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

− Conseil sup�rieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,

− Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidi� - Dienst voor Infrastructuurwerken van het
Gesubsidieerd Onderwijs,

− Fondation royale - Koninklijke Schenking,

− Fonds communautaire de garantie des b�timents scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor
Schoolgebouwen,



− Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,

− Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

− Fonds des routes - Wegenfonds,

− Fonds d'indemnisation des travailleurs licenci�s en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van
de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,

− Fonds national de garantie pour la r�paration des d�g�ts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake
Kolenmijnschade,

− Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,

− Fonds pour le financement des pr�ts � des �tats �trangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan
Vreemde Staten,

− Fonds pour la r�mun�ration des mousses enr�l�s � bord des b�timents de p�che - Fonds voor Scheepsjongens
aan Boord van Vissersvaartuigen,

− Fonds wallon d'avances pour la r�paration des dommages provoqu�s par des pompages et des prises d'eau
souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door
Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,

− Institut d'a�ronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-a�ronomie,

− Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,

− Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,

− Institut d'expertise v�t�rinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,

− Institut �conomique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,

− Institut d'hygi�ne et d'�pid�miologie - Instituut voor Hygi�ne en Epidemiologie,

− Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor
Permanente Vorming voor de Middenstand,

− Institut g�ographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

− Institut g�otechnique de l'�tat - Rijksinstituut voor Grondmechanica,

− Institut national d'assurance maladie-invalidit� - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

− Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind�pendants - Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen,

− Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,

− Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,

− Institut pour l'am�lioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de
Arbeidsvoorwaarden,

− Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot
Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,

− Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

− Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,

− Institut royal de m�t�orologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,

− Enfance et famille - Kind en Gezin,

− Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,

− M�morial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,

− Mus�e royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,

− Mus�es royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,

− Mus�es royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi�,

− Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van Belgi�,

− Office belge de l'�conomie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

− Office belge du commerce ext�rieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,

− Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communaut� militaire - Centrale Dienst
voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,

− Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,

− Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,

− Office de promotion du tourisme de la Communaut� fran�aise - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van
de Franse Gemeenschap,

− Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van
Militairen,

− Office de s�curit� sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

− Office national d'allocations familiales pour travailleurs salari�s - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers,



− Office national des d�bouch�s agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten,

− Office national de s�curit� sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

− Office national de s�curit� sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,

− Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,

− Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,

− Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,

− Office r�gional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,

− Office r�gional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst
voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

− Office r�gulateur de la navigation int�rieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,

− Soci�t� publique des d�chets pour la R�gion flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams
Gewest,

− Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van Belgi�,

− Organisme national des d�chets radioactifs et des mati�res fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief
Afval en Splijtstoffen,

− Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,

− Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,

− Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,

− Port autonome de Li�ge - Autonome Haven van Luik,

− Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,

− Radio et t�l�vision belges de la Communaut� fran�aise - Belgische Radio en Televisie van de Franse
Gemeenschap,

− R�gie des b�timents - Regie der Gebouwen,

− R�gie des voies a�riennes - Regie der Luchtwegen,

− R�gie des postes - Regie der Posterijen,

− R�gie des t�l�graphes et des t�l�phones - Regie van Telegraaf en Telefoon,

− Conseil �conomique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,

− Soci�t� anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en
Haveninrichtingen van Brussel",

− Soci�t� du logement de la R�gion bruxelloise et soci�t�s agr��es - Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

− Soci�t� nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,

− Th��tre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,

− Universit�s relevant de la Communaut� flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,

− Universit�s relevant de la Communaut� fran�aise - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,

− Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en
Beroepsopleiding,

− Fonds flamand de construction d'institutions hospitali�res et m�dico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw
van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,

− Soci�t� flamande du logement et soci�t�s agr��es - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende
maatschappijen,

− Soci�t� r�gionale wallonne du logement et soci�t�s agr��es - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de
Huisvesting en erkende maatschappijen,

− Soci�t� flamande d'�puration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,

− Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

 Kategorien

− les centres publics d'aide sociale (F�rsorge�mter)

− les fabriques d'�glise.(Kirschen�mter)

 

 II.  D�NEMARK

 Einrichtungen

K b h  H



− Danmarks Radio,

− TV 2/Danmark,

− TV2 Reklame A/S,

− Danmarks Nationalbank,

− A/S Storebaeltsforbindelsen,

− A/S ¯resundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),

− K¿ebenhavns Lufthavn A/S,

− Byfornyelsesselskabet K¿ebenhavn,

− Tele Danmark A/S avec ses filiales,

− Fyns Telefon A/S,

− Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,

− K¿ebenhavns Telefon Aktieselskab,

− Tele S¿enderjylland A/S,

− Telecom A/S,

− Tele Danmark Mobil A/S.

 Kategorien

− De kommunale havne (Kommunale H�fen),

− Andre Forvaltningssubjekter (andere Verwaltungsorgane).

 

 III.  DEUTSCHLAND

 Kategorien

 1. Juristische Personen des �ffentlichen Rechts

 Die bundes-, landes- und gemeindeunmittelbaren K�rperschaften, Anstalten und Stiftungen des �ffentlichen
Rechts, insbesondere in folgende Bereichen:

 1.1.K�rperschaften

− Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften,

− berufsst�ndische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftspr�fer-, Architekten-,
�rzte- und Apothekerkammern),

− Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,
Handwerksinnungen, Handwerkerschaften),

− Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger),

− kassen�rztliche Vereinigungen,

− Genossenschaften und Verb�nde.

 1.2. Amstalten und Stiftungen

 Die der staatlichen Kontrolle unterliegenden und im Allgemeininteresse t�tig werdenden Einrichtungen
nichtgewerblicher Art, insbesonderen in folgende Bereichen:

− Rechtsf�hige Bundesanstalten ,

− Versorgungsanstalten und Studentenwerke,

− Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen.

 

 2. Juristische Personen des Privatrechts

 Die der staatlichen Kontrolle unterliegenden und im Allgemeininteresse t�tig werdenden Einrichtungen
nichtgewerblicher Art, einschlie´lich der kommunalen Versorgungsunternehmen:

− Gesundheitswesen (Krankenh�user, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,
Untersuchungs  und Tierk�rperbeseitigungsanstalten)



− Soziales (Kinderg�rten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime,
Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und B�rgerh�user, Frauenhaeuser, Altersheime,
Obdachlosenunterk�nfte),

− Sport (Schwimmb�der, Sportanlagen und -einrichtungen),

− Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste),

− Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen),

− Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche
Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsf�rderung),

− Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung),

− Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraum-
vermittlung),

− Wirtschaft (Wirtschaftsf�rderungsgesellschaften),

− Friedhofs- und Bestattungswesen

− Zusammenarbeit mit den Entwicklungsl�ndern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,
Entwicklungshilfe, Ausbildung).

 

 IV.  GRIECHENLAND

 Kategorien

 Die sonstigen juristischen Personen des �ffentlichen Rechts, deren �ffentliche Bauauftr�ge der staatlichen
Kontrolle unterliegen.

 

 V. SPANIEN

 Kategorien

− Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (Verwaltungsbeh�rden und gemeinsame
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens),

− Organismos Aut�nomos de la Administraci�n del Estado (unabh�ngige Organisationen der Verwaltung des
Staates),

− Organismos Aut�nomos de las Comunidades Aut�nomas (unabh�ngige Organisationen autonomer
Beh�rden),

− Organismos Aut�nomos de las Entidades Locales (unabh�ngige Organisationen lokaler Beh�rden),

− Otras entidades sometidas a la legislaci�n de contratos del Estado espa�ol (andere Einrichtungen, die der
staatlichen spanischen Gesetzgebung �ber das Vergabewesen unterliegen).

 

 VI.  FRANKREICH

 Einrichtungen

 1. Staatliche �ffentliche Einrichrungen:

 1.1. Wissenschaftlicher, kultureller und professioneller Art:

− Coll�ge de France,

− Conservatoire national des arts et m�tiers,

− Observatoire de Paris.

 1.2. Wissenschaft und Technologie:

− Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

− Institut national de la recherche agronomique,

− Institut national de la sant� et de la recherche m�dicale,

− Institut fran�ais de recherche scientifique pour le d�veloppement en coop�ration (ORSTOM);

 1.3. mit Verwaltungscharaker:

− Agence nationale pour l'emploi,



− Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salari�s,

− Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salari�s,

− Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

− Agences financi�res de bassins.

 Kategorien

 1. Staatliche �ffentliche Einrichtungen:

− universit�s, (universit�ten),

− �coles normales d'instituteurs; (p�dagogische Hochschulen).

 2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:

− coll�ges, (Realschulen),

− lyc�es, (Gymnasien),

− �tablissements publics hospitaliers, (�ffentliche Krankenh�user),

− offices publics d'habitations � loyer mod�r� (OPHLM), (�mter f�r Sozialwohnungen).

 3. Gebietsk�rperschaften:

− syndicats de communes, (Gemeindeverb�nde),

− districts, (Distrikte),

− communaut�s urbaines, (st�dtische Gemeinschaften),

− institutions interd�partementales et interr�gionales. (interdepartementale und interregionale
Einrichtungen).

 

 VII. IRLAND

 Einrichtungen

− Shannon Free Airport Development Company Ltd,

− Local Government Computer Services Board,

− Local Government Staff Negotiations Board,

− C�ras Tr�cht�la (Irish Export Board),

− Industrial Development Authority,

− Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

− C�ras Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

− Bord F�lite �ireann (Irish Tourism Board),

− òdar�s na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

− An Bord Plean�la (Irish Planning Board).

 Kategorien

− Third Level Educational Bodies of a Public Character (�ffentliche Einrichtungen f�r h�here Bildung),

− National Training, Cultural or Research Agencies (nationale Beh�rden f�r Ausbildung, Kultur oder
Forschung),

− Hospital Boards of a Public Character (�ffentliche Krankenhausbeh�rden),

− National Health & Social Agencies of a Public Character (nationale, �ffentliche Beh�rden f�r Gesundheit und
Soziales),

− Central & Regional Fishery Boards (zentrale und regionale Fischereibeh�rden).

 

 VIII.  ITALIEN

− Einrichtungen

− Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

 Kategorien

− Enti portuali e aeroportuali (Haffen- und Flughafenbeh�rden),

Consorzi per le opere idrauliche (Konsortien f�r Wasserbauarbeiten)



− Le universit� statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inseressanti le universit� (die
staatlichen Universit�ten, die Staatlichen Universit�tsinstitute, die Konsortien f�r den Ausbau der
Universit�ten),

− Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
(die h�heren wissenschaftlichen und kulturellen Institute, die Observatorien f�r Astronomie, Astrophysik,
Geophysik und Vulkanologie),

− Enti di ricerca e sperimentazione (Einrichtungen f�r Forschung und experimentelle Arbeiten),

− Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (offentliche Wohlfahrts- und
Wohlt�tigkeitseinrichtung),

− Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (Einrichtungen zur Verwaltung soziale
Pflichtversicherungen),

− Consorzi di bonifica (Konsortien f�r Meliorationen),

− Enti di sviluppo o di irrigazione (Unternehmen f�r Entwicklung und Bew�sserung),

− Consorzi per le aree industriali (Konsortien f�r Industriegebiete),

− Comunit� montane (Zweckverb�nde von Gemeinden in Gebirgsregionen),

− Enti preposti a servizi di pubblico interesse (Einrichtungen zur Erbringung von im allgemeinen Interesse
liegenden Dienstleistungen),

− Enti pubblici preposti ad attivit� di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (�ffentliche
Einrichtungen, die Unterhaltungs- , Sport-, touristische und Freizeitaktivit�ten bearbeiten),

− Enti culturali e di promozione artistica (Einrichtungen zur F�rderung kultureller, und k�nstlerischer
Aktivit�ten).

 

 IX.  LUXEMBURG

 Kategorien

− Les �tablissements publics de l'�tat plac�s sous la surveillance d'un membre du gouvernement (�ffentliche
Einrichtungen des Staates, die der �berwachung eines Regierungsmitglieds unterstellt sind),

− Les �tablissements publics plac�s sous la surveillance des communes (�ffentliche Einrichtungen, die der
�berwachung  der Kommunen unterstellt sind),

− Les syndicats de communes cr��s en vertu de la loi du 14 f�vrier 1900 telle qu'elle a �t� modifi�e par la suite
(Gemeindeverb�nde, die aufgrund des Gesetzes vom 14. Februar 1900 und seiner nachfolgenden �nderungen
gegr�ndet wurden).

 

 X.  NIEDERLANDE

 Einrichtungen

− De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de
daaronder ressorterende organisaties.

 Kategorien

− De waterschappen (Wasserbauverwaltung),

− De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (1985),de academische Ziekenhuizen (Einrichtungen wissenschaftlicher Bildung, genannt in
Artikel 8 des Gesetzes �ber wissenschaftliche Bildung (1985), die Universit�tskliniken).

 XI.  PORTUGAL

 Kategorien

− Estabelecimentos p�blicos de ensino, investiga��o cient�fica e sa�de (�ffentliche Einrichtungen f�r Bildung,
wissenschaftliche Forschung und Gesundheit),

− Institutos p�blicos sem car�cter comercial ou industrial (�ffentliche Institute ohne gewerblichen Charakter),

− Funda��es p�blicas (�ffentliche Stiftungen),

− Administra��es gerais e juntas aut�nomas (allgemeine Verwaltungen und unabh�ngige Beir�te).

 



 Einrichtungen

− Central Blood Laboratories Authority,

− Design Council,

− Health and Safety Executive,

− National Research Development Corporation,

− Public Health Laboratory Services Board,

− Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

− Commission for the New Towns,

− Development Board For Rural Wales,

− English Industrial Estates Corporation,

− National Rivers Authority,

− Northern Ireland Housing Executive,

− Scottish Enterprise,

− Scottish Homes,

− Welsh Development Agency.

 Kategorien

− Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (Hochschulen und polytechnische Schulen,
staatlich subventionierte Schulen und Colleges),

− National Museums and Galleries (staatliche Museen und Galerien),

− Research Councils (Forschungsf�rderungseintichtungen),

− Fire Authorities (Feuerwehrbeh�rden),

− National Health Service Authorities (Beh�rden des staatlichen Gesundheitsdienstes),

− Police Authorities (Polizeibeh�rden),

− New Town Development Corporations (Gesellschaften zur Planung und Entwicklung einder neuen Stadt),

− Urban Development Corporations (Gesellschaften f�r die st�dtische Entwicklung).

XIII.  �STERREICH

Alle K�rperschaften ohne industriellen oder kommerziellen Charakter, die der Finanzkontrolle des
Rechnungshofs unterstehen.

XIV.  FINNLAND

�ffentliche oder �ffentlich kontrollierte Stellen ohne industriellen oder kommerziellen Charakter.

XV.  SCHWEDEN

Alle nicht-kommerziellen Stellen, deren Beschaffungswesen der Aufsicht der Nationalen Beh�rde f�r
�ffentliches Beschaffungswesen untersteht.



ANHANG IV

Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln f�r
Fristen, Daten und Termine
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I

(Ver�ffentlichungsbed�rftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG, EURATOM ) NR . 1182/71 DES RATES
vom 3. Juni 1971

zur Festlegung der Regeln f�r die Fristen, Daten und Termine

DER RAT DER EUROP�ISCHEN
GEMEINSCHAFTEN --

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ�-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235,

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ�-
ischen  Atomgemeinschaft,  insbesondere auf Arti-kel
203,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ�ischen Parla- ments(1)
,

in Erw�gung nachstehender Gr�nde :

Zahlreiche Rechtsakte des Rates und der Kommis-
sion setzen Fristen, Daten oder Termine fest und
verwenden die Begriffe des Arbeitstags oder des
Feiertags.

F�r diesen Bereich sind einheitliche allgemeine
Regeln festzulegen .

In Ausnahmef�llen kann es notwendig sein, da§
bestimmte Rechtsakte des Rates oder der Kommis-
sion von diesen allgemeinen Regeln abweichen.

F�r die Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaften
m�ssen die Einheitliche Anwendung des Gemein-
schaftsrechts gew�hrleistet und infolgedessen die
allgemeinen Regeln f�r die Fristen, Daten und
Termine festgelegt werden.

In den Vertr�gen sind keine Befugnisse zur Festle-
gung solcher Regeln vorgesehen -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Verordnung gilt, soweit nichts anderes be-
stimmt  ist,  f�r die  Rechtsakte,  die der  Rat und
die

_____________

(1) Abl. Nr. C 51 vom 29.4.1970, S.25.

Kommission auf Grund des Vertrages zur Gr�ndung
der Europ�ischen Wirtschaftsgemeinschaft oder des
Vertrages zur Gr�ndung der Europ�ischen Atom-
gemeinschaft erlassen haben bzw. erlassen werden.

KAPITEL I

Fristen

Artikel 2

(1)     F�r  die Anwendung  dieser Verordnung sind
die  Feiertage zu ber�cksichtigen, die als solche in
dem Mitgliedstaat oder in dem Organ der Gemein-
schaften vorgesehen sind, bei dem eine Handlung
vorgenommen werden soll.

Zu diesem Zweck �bermittelt jeder Mitgliedstaat der
Kommission die liste der Tage, die nach seinen
Rechtsvorschriften als Feiertage vorgesehen sind. Die
Kommission ver�ffentlicht im Amtsblatt der Europ�-
ischen Gemeinschaften die von den Mitgliedstaaten
�bermittelten Listen, die durch Angabe der in den
Organen der Gemeinschaften als Feiertage vorgese-
henen Tage erg�nzt worden sind.

(2) F�r die Anwendung dieser Verordnung sind als
Arbeitstage  alle  Tage au§er Feiertagen, Sonntagen
und Sonnabenden zu ber�cksichtigen.

Artikel 3

(1)   Ist f�r den Anfang einer nach Stunden bemessenen
Frist der Zeitpunkt ma§gebend, in welchem ein
Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen
wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist die
Stunde nicht mitgerechnet, in die das Ereignis oder die
Handlung f�llt.

Ist f�r den Anfang einer nach Tagen, Wochen,
Monaten oder Jahren bemessenen Frist der Zeitpunkt
ma§gebend, in welchem  ein  Ereignis eintritt oder
eine Handlung vorgenommen wird, so wird bei der
Berechnung dieser Frist  der Tag nicht mitgerechnet,
in den das Ereignis oder die Handlung f�llt.

(2) Vorbehaltlich der Abs�tze 1 und 4 gilt   
f l d  

oder der Kommission oder einzelner Bestimmungen
di  R ht kt



a) Eine nach Stunden bemessene Frist beginnt am
Anfang der ersten  Stunde  und endet mit Ablauf
der letzten Stunde der Frist.

b) Eine nach Tagen bemessene Frist beginnt am
Anfang der ersten Stunde des ersten Tages und  
endet mit Ablauf der letzten Stunde des letzten
Tages der Frist.

c) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren bemes-
sene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde
des ersten Tages der Frist und endet mit Ablauf           
der letzten Stunde des Tages der letzten Woche,    
des letzten Monats oder des letzten Jahres, der
dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der
Tag des Fristbeginns tr�gt. Fehlt bei einer nach
Monaten oder Jahren bemessenen Frist im letzten
Monat der f�r ihren Ablauf ma§gebende Tag, so
endet die Frist mit Ablauf der letzten Stunde des
letzten Tages dieses Monats.

d) Umfa§t eine Frist Monatsbruchteile, so wird bei
der Berechnung der Monatsbruchteile ein Monat
von dreissig Tagen zugrunde gelegt.

(3) Die Fristen umfassen die Feiertage , die Sonn-tage
und die Sonnabende, soweit diese nicht ausdr�cklich
ausgenommen oder die Fristen nach Arbeitstagen
bemessen sind.

(4) F�llt der letzte Tag einer nicht nach Stunden
bemessenen Frist auf einen Feiertag, einen Sonntag
oder einen Sonnabend , so endet die Frist mit Ablauf
der letzten Stunde des folgenden Arbeitstags.
Diese Bestimmung gilt nicht f�r Fristen, die von
einem bestimmten Datum oder einem bestimmten
Ereignis an r�ckwirkend berechnet werden.

(5) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfa§t
mindestens zwei Arbeitstage.

KAPITEL II

Daten und termine

Artikel 4

(1)    Artikel 3, mit Ausnahme der Abs�tze 4 und 5,
gilt vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels
f�r die Fristen des Inkrafttretens, des Wirksamwer-
dens, des Anwendungsbeginns, des Ablaufs der
Geltungsdauer, des Ablaufs der Wirksamkeit und des
Ablaufs der Anwendbarkeit der Rechtsakte des Rates

(2)    Rechtsakte  des  Rates oder  der Kommission
oder einzelne Bestimmungen dieser Rechtsakte, f�r   
deren  Inkrafttreten, deren  Wirksamwerden  oder  deren
Anwendungsbeginn ein bestimmtes Datum festgesetzt
worden ist, treten mit Beginn der ersten Stunde des
diesem Datum entsprechenden Tages in Kraft bzw.
werden dann wirksam oder angewandt.
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten
Rechtsakte oder Bestimmungen binnen einer be-
stimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines
Ereignisses oder der Vornahme einer Handlung in Kraft
treten, wirksam  werden oder angewandt wer-den
sollen.
(3)    Rechtsakte  des Rates  oder  der Kommission
oder einzelne Bestimmungen dieser Rechtsakte, deren
Geltungsdauer, Wirksamkeit oder Anwendbarkeit zu
einem bestimmten  Zeitpunkt enden , treten mit
Ablauf der letzten Stunde des diesem Zeitpunkt
entsprechenden Tages au§er Kraft bzw. werden dann
unwirksam oder nicht mehr angewandt.
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten
Rechtsakte oder Bestimmungen binnen einer be-
stimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines
Ereignisses oder der Vornahme einer Handlung au§er
Kraft treten, unwirksam werden oder nicht mehr
angewandt werden sollen.

Artikel 5
(1)   Artikel 3, mit Ausnahme der Abs�tze 4 und 5,
gilt vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels,
wenn eine Handlung in Durchf�hrung eines Rechts-
aktes des Rates oder der Kommission zu einem
bestimmten Zeitpunkt vorgenommen werden kann oder
mu§.
(2)     Kann oder  mu§ eine Handlung in Durchf�h-
rung eines Rechtsaktes des Rates oder der Kommis-    
sion an einem bestimmten Datum vorgenommen
werden, so kann oder mu§ dies zwischen dem Beginn
der ersten Stunde und dem Ablauf der letzten Stunde
des diesem Datum entsprechenden Tages geschehen.
Unterabsatz 1 gilt auch dann , wenn eine Handlung in
Durchf�hrung eines Rechtsaktes des Rates oder der
Kommission binnen einer bestimmten Anzahl von
Tagen nach dem Eintritt eines Ereignisses oder der
Vornahme einer anderen Handlung vorgenommen
werden kann oder mu§.

Artikel 6
Diese verordnung tritt am 1. Juli 1971 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Geschehen zu Luxemburg am 3. Juni 1971.

Im Namen des Rates

Der Pr�sident
R. Pleven
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